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Zusammenfassung 
 

Die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen wurde zum 

1. Januar 2020 aus dem SGB XII in das SGB IX überführt. Dabei standen 

zwei Themen im Mittelpunkt: die Ermöglichung von größeren Wahlfreihei-

ten und Teilhabemöglichkeiten für die leistungsberechtigten Menschen mit 

Behinderungen durch eine stärkere Personenzentrierung der Leistungen  

(§ 95 SGB IX) im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention und die Fi-

nanzierung und Steuerung der Leistungserbringung, die eng mit den Be-

schäftigungsbedingungen in diesem Bereich verbunden ist. 

Im Sinne einer verstärkten Personenzentrierung der Leistungen wurden 

im Bereich der bisherigen stationären Einrichtungen die Fachleistungen von 

den Existenzsicherungsleistungen getrennt. Die Fachleistungen sollen, wie 

auch im Bereich der ambulanten Leistungen, stärker modularisiert werden, 

um den Leistungsberechtigten größere Wahlmöglichkeiten zu eröffnen und 

darüber auch die Dienstleistungsqualität zu befördern.  

Um diese Fachleistungen nach den jeweils individuellen Bedarfen be-

messen und auch um die Leistungserbringung besser steuern zu können, 

wurde zudem das Hilfeplanverfahren, für das nun die Leistungsträger zu-

ständig sind, grundlegend reformiert. 

Die Trennung der Fachleistungen von den Leistungen zur Existenzsiche-

rung erforderte zudem den Abschluss neuer Leistungs- und Vergütungsver-

einbarungen zwischen den örtlichen bzw. überörtlichen Leistungsträgern 

und den Leistungserbringern, für die das zugehörige Vertragsrecht neu for-

muliert wurde.  

Um eine gewisse Kostenkontrolle zu gewährleisten, sollen die dabei ver-

einbarten Preise für die einzelnen Leistungsarten und Leistungen im Wege 

des so genannten externen Vergleichs gebildet werden. Dabei muss der 

Leistungsträger den Preis eines Leistungsangebots „im Vergleich mit der 

Vergütung vergleichbarer Leistungserbringer“, die in seinem Einzugsbe-

reich tätig sind, ermitteln. Der zu vereinbarende Preis muss dann nach dem 

so genannten externen Vergleich, von Ausnahmen durch eine Tarifbindung 

der Leistungserbringer abgesehen, im unteren Drittel dieser Preisspanne lie-

gen (§ 124 Abs. 1 SGB IX). Bei gleicher Eignung der Leistungserbringer 

hat der Leistungsträger vorrangig mit den Erbringern Verträge zu schließen, 

„deren Vergütung bei vergleichbarem Inhalt, Umfang und Qualität der Leis-

tung nicht höher ist als die anderer Leistungserbringer“ (§ 124 Abs. 3 SGB 

IX).  

Die Regel zum externen Vergleich könnte Anlass zu der Sorge geben, 

dass eine solche Preisdeckelung zu einer Verschlechterung der Arbeitsbe-

dingungen in der Eingliederungshilfe führen könnte. Diese Annahme bildete 

einen Ausgangspunkt der vorliegenden Studie.  

Hinzu kam, dass die Modularisierung der Fachleistungen zur stärkeren 

Personenzentrierung der Eingliederungshilfe und die damit verbundene Ab-
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grenzung von den Pflegeleistungen für die leistungsberechtigten Personen 

Fragen zum Personalmanagement bei den Leistungserbringern stellt, die 

sich wegen erhöhter Flexibilitätsanforderungen negativ auf die Arbeitsbe-

dingungen in diesem Feld auswirken können. Darüber könnten sich länger-

fristig Fragen der flächendeckenden Versorgung und damit der Gleichwer-

tigkeit der Lebensbedingungen stellen. 

Die vorliegende Studie hat deshalb untersucht, wie die Regelung des 

SGB IX zur stärkeren Personenzentrierung über eine Modularisierung der 

Fachleistungen und zum externen Vergleich in Landesausführungsgesetzen 

und Rahmenvereinbarungen auf Ebene der Bundesländer konkretisiert wur-

den und was dies für die Finanzierung der Fachleistungen und für die Be-

schäftigungsbedingungen in der Eingliederungshilfe ab 2020 bedeutet.  

Ziel der Studie ist keine abschließende Evaluierung der Umsetzung des 

neuen Rechts – dazu wäre es deutlich zu früh. Stattdessen ging es uns da-

rum, die Sorgen der Fachpraxis aufzunehmen und schon während des Pro-

zesses der Verhandlungen um die Landesrahmenverträge zu untersuchen, 

welche Entwicklungen bei der Modularisierung der Fachleistungen und der 

Interpretation der Regeln zum externen Vergleich sichtbar werden, und zu 

prüfen, welche Effekte diese auf eine mögliche Veränderung der Arbeitsbe-

dingungen im Feld der Eingliederungshilfe haben können. 

Die Studie verfolgte diese Fragen mittels einer Dokumentenanalyse von 

Landesgesetzen und Rahmenverträgen zur Umsetzung des Bundesteilhabe-

gesetzes und von Experteninterviews mit Vertreter/innen der Leistungsträ-

ger und Leistungserbringer aus sechs ausgewählten Bundesländern. Der 

Schwerpunkt der Untersuchung liegt auf der Analyse der Landesausfüh-

rungsgesetze und der Landesrahmenverträge zu den genannten Fragestel-

lungen sowie der Analyse der Einschätzungen der Interviewpartner/innen zu 

den aktuellen Entwicklungen. 

Es zeigte sich, dass in Abhängigkeit von der Zuständigkeit für die Leis-

tungsträgerschaft (bei den Kommunen, den Ländern oder bei beiden) die 

Vergleichsregionen für externe Vergleiche sehr unterschiedlich groß sind. 

Zudem regeln die Landesrahmenverträge unterschiedlich, ob nur Personal- 

oder auch Sachkosten zum Gegenstand des externen Vergleichs gemacht 

werden sollen. In einem der näher untersuchten Länder sollen nicht die kon-

kreten Kosten des einzelnen Leistungsträgers mit denen vergleichbarer Trä-

ger abgeglichen werden, sondern hier wurden für alle bestehenden Angebote 

pauschale jährliche Steigerungen vereinbart, die Unterschiede zwischen den 

einzelnen Leistungserbringern eventuell nicht vollständig abbilden. In ei-

nem anderen Land soll die bisherige Praxis des externen Vergleichs mit 

neuen Regeln transparenter gemacht werden.  

Derart vermeintlich feine Unterschiede im Detail können Folgen für die 

Preisbildung haben, wenn Leistungserbringer nach dem neuen Recht Ange-

bote unterbreiten, die jenseits der Personalkosten oberhalb des unteren Drit-

tels der Kosten vergleichbarer Angebote liegen. Allerdings lassen sich zum 
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Zeitpunkt der Berichtslegung noch keine validen Aussagen zu den Effekten 

des externen Vergleichs auf die Finanzierung der Fachleistungen und damit 

auf die Beschäftigungsbedingungen in der Eingliederungshilfe formulieren. 

Dies liegt vor allem daran, dass in allen untersuchten Ländern – unabhängig 

davon, ob schon ein neuer Landesrahmenvertrag nach SGB IX unterzeichnet 

wurde – Übergangsregeln zur Umstellung der bis 2019 praktizierten Leis-

tungserbringung auf das neue Recht gelten, so dass bisher nur neu zu schlie-

ßende Leistungsvereinbarungen unter die neuen Regeln fallen. Und davon 

gibt es – nicht nur wegen der Entschleunigung des gesamten Umsetzungs-

prozesses durch die Corona-Pandemie – noch nicht viele.   

Allerdings deuteten die befragten Akteure in allen untersuchten Ländern 

an, dass es bei bisher nicht tarifgebundenen Leistungserbringern wegen der 

Regeln zur Tarifbindung im externen Vergleich eine gewisse Tendenz dazu 

gebe, über eine Tarifbindung zumindest ernsthaft nachzudenken. 

In Bezug auf die Modularisierung der Fachleistungen, also die Zerlegung 

des Fachleistungsangebots der Eingliederungshilfe in einzelne Leistungs-

Module, zeigte sich ein breites Spektrum verschiedener Ansätze in den 

sechs näher untersuchten Bundesländern. Während die einen die Leistungen 

künftig mehr oder weniger stark kategorisieren und die zugehörigen Vergü-

tung pauschalieren, setzen die Akteure in anderen Ländern eher auf eine 

Flexibilisierung der individuell zu erbringenden Fachleistungen, indem 

Leistungselemente nahezu ausschließlich oder weitgehend auf Basis von 

Fachleistungsstunden kalkuliert werden und den Leistungsberechtigten über 

die Gesamtplanung dann Zeit statt pauschalierten Leistungspaketen zuge-

standen wird. In beiden Fällen ist zum Zeitpunkt der Berichtslegung noch 

offen, ob und inwieweit mit diesen neuen Verfahren tatsächlich eine stärker 

personenzentrierte Leistungserbringung erfolgen wird. Und bei allen unter-

suchten Ansätzen waren die interviewten Verhandlungspartner relativ si-

cher, dass sie noch Nachbesserungen an den Verfahrensregeln benötigen 

würden. In einzelnen Ländern wurde die Neustrukturierung der Fachleistun-

gen für die besonderen Wohnformen, bei denen das Thema der Modularisie-

rung besonders virulent ist, in den Verhandlungen um den Landesrahmen-

vertrag auch auf einen späteren Zeitpunkt vertagt. In diesen Ländern wie in 

jenen, die zunächst ohnehin nur eine Übergangsvereinbarung ausgehandelt 

haben und die inhaltliche Verhandlung dieser komplexen fachlichen Fragen 

in den Übergangszeitraum verschoben haben, wird im Übergangszeitraum 

bis Ende 2022 oder 2023 noch nicht zu beobachten sein, was die Modulari-

sierung dieser Fachleistungen für die Leistungsqualität und die Beschäfti-

gungsbedingungen bedeutet. Am ehesten dürften sich deren Folgen wohl bei 

den ambulanten Leistungen zeigen.  

Angesichts des unterschiedlichen Standes der Entwicklungen in den 

Bundesländern kann das Feld der Eingliederungshilfe als für die nächsten 

Jahre stark im Umbruch befindlich verstanden werden. In zusätzlichen Ex-

perteninterviews mit den Vertreterinnen und Vertretern der Verbänden der 
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Leistungsträger und der Leistungserbringer wurde deutlich, dass die Heraus-

forderungen bei der Umgestaltung der Grundregeln der Leistungserbringung 

sowohl im Bereich fiskalischer Interessen der Leistungsträger und auch  

-erbringer liegen als auch bei der Suche nach fachlich angemessen Lösun-

gen, die die Interessen der Menschen mit Behinderungen und der Beschäf-

tigten im Feld der Eingliederungshilfe miteinander in Balance bringt.  

Bei der Bewältigung dieser anspruchsvollen Aufgabe deutet sich an, dass 

die „Nachzügler“ unter den Ländern möglicherweise von den „Vorreiter“-

Ländern lernen und Lösungen, die sich dort bewähren, übernehmen. Nicht 

zuletzt deshalb können die Ergebnisse der vorliegenden Studie bei aller Vor-

läufigkeit einen relevanten Beitrag zur Weiterentwicklung des Systems der 

Eingliederungshilfe liefern, denn zu den hier behandelten Fragen liegen 

noch nirgendwo sonst Ergebnisse vor. 
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Einleitung 
 

Die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen wurde zum 

1. Januar 2020 aus dem SGB XII in das SGB IX überführt. Dabei standen 

zwei Themen im Mittelpunkt der politischen Aushandlungsprozesse um die 

Reform der Eingliederungshilfe: die Ermöglichung von größeren Wahlfrei-

heiten und Teilhabemöglichkeiten für die leistungsberechtigten Menschen 

mit Behinderungen durch eine stärkere Personenzentrierung der Leistungen 

(§ 95 SGB IX) im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention einerseits 

und die Finanzierung und Steuerung der Leistungserbringung, die eng mit 

den Beschäftigungsbedingungen in diesem Bereich verbunden ist und über 

viele Jahre zwischen Bund, Ländern und Kommunen aufgrund steigender 

Ausgaben umstritten war, andererseits (vgl. von Boetticher 2018: 28 ff.). 

Die Reform der Eingliederungshilfe hat wesentliche Änderungen für die-

se Leistungen mit sich gebracht. Im Sinne einer verstärkten Personenzentrie-

rung der Leistungen wurden im Bereich der bisherigen stationären Einrich-

tungen die Fachleistungen von den Existenzsicherungsleistungen getrennt. 

Die Fachleistungen sollen hier, wie auch im Bereich der ambulanten Leis-

tungen, (stärker) modularisiert werden, um den Leistungsberechtigten grö-

ßere Wahlmöglichkeiten zu eröffnen und darüber auch die Dienstleistungs-

qualität zu befördern.  

Um diese Fachleistungen nach den jeweils individuellen Bedarfen be-

messen und auch um die Leistungserbringung besser steuern zu können, 

wurde zudem das Hilfeplanverfahren, für das nun die Leistungsträger zu-

ständig sind, in den §§ 117 bis 122 SGB IX grundlegend reformiert. 

Die Trennung der Fachleistungen von den Leistungen zur Existenzsiche-

rung erforderte zudem den Abschluss neuer Leistungs- und Vergütungsver-

einbarungen zwischen den örtlichen bzw. überörtlichen Leistungsträgern 

und den Leistungserbringern, die bis Ende 2019 nach den entsprechenden 

Regeln zum sozialrechtlichen Dreiecksverhältnis im SGB XII bestanden 

und nun an die Regeln des SGB IX angepasst werden mussten bzw. noch 

müssen. Im SGB IX wurde deshalb in den §§ 123 bis 134 SGB IX das zu-

gehörige Vertragsrecht bereits zum Januar 2018 in Kraft gesetzt, um den 

Vertragspartnern bzw. ihren Verbänden ausreichend Zeit einzuräumen, den 

Übergang erfolgreich zu gestalten. Danach sind über die grundlegenden 

Kostenbestandteile der Vergütungsbeträge, über die Verfahren zur Ermitt-

lung der einzelvertraglichen Leistungspauschalen und zur Festlegung der 

personellen Ausstattung der Leistungserbringung, über die Grundsätze und 

Maßstäbe der Wirtschaftlichkeits- und Qualitätssicherung sowie über das 

Verfahren zum Abschluss der einzelnen Leistungs- und Vergütungsverein-

barungen nach § 131 SGB IX auf Landesebene Rahmenverträge zwischen 

den Verbänden der Leistungserbringer und der Leistungsträger zu schließen. 

Auf Basis dieses Landesrahmenvertrags haben die Leistungserbringer dann, 

unter Einhaltung der im Rahmenvertrag geregelten Konditionen, Anspruch 
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auf den Abschluss individueller Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen 

mit dem lokal jeweils zuständigen Leistungsträger (Subsidiaritätsprinzip). 

Um eine gewisse Kostenkontrolle zu gewährleisten, sollen die dabei verein-

barten Preise für die einzelnen Leistungsarten und Leistungen im Wege des 

so genannten externen Vergleichs gebildet werden. Dabei muss der Leis-

tungsträger den Preis eines Leistungsangebots „im Vergleich mit der Vergü-

tung vergleichbarer Leistungserbringer“, die „im Einzugsbereich“ tätig sind, 

ermitteln (§ 124 Abs. 1 SGB IX). Der zu vereinbarende Preis muss dann 

nach dem so genannten externen Vergleich, von Ausnahmen durch eine Ta-

rifbindung der Leistungserbringer abgesehen, im unteren Drittel dieser 

Preisspanne liegen. Bei gleicher Eignung der Leistungserbringer hat der 

Leistungsträger vorrangig mit den Erbringern Verträge zu schließen, „deren 

Vergütung bei vergleichbarem Inhalt, Umfang und Qualität der Leistung 

nicht höher ist als die anderer Leistungserbringer“ (§ 124 Abs. 3 SGB IX).  

Diese Regel zum externen Vergleich, die aus der Hilfe zur Pflege stammt 

und dort – ohne die Möglichkeit finanzieller Abweichungen nach oben auf-

grund tariflicher Bezahlung der Beschäftigten – zu einer Reduktion der Prei-

se und hohem Druck auf die Löhne geführt hatte, gab Anlass zur Sorge, dass 

ein vergleichbarer race to the bottom auch in der Eingliederungshilfe statt-

finden könnte. Diese Sorge um eine Verschlechterung der Arbeitsbedingun-

gen in der Eingliederungshilfe bildete den Ausgangspunkt der vorliegenden 

Studie. Hinzu kam, dass die Modularisierung der Fachleistungen zum Zwe-

cke der stärkeren Personenzentrierung der Eingliederungshilfe und die damit 

verbundene Abgrenzung von den Pflegeleistungen für die leistungsberech-

tigten Personen Fragen zum Personalmanagement bei den Leistungserbrin-

gern stellte und stellt, die sich ebenfalls auf die Arbeitsbedingungen in die-

sem Feld auswirken können. 

Die vorliegende Studie hat deshalb untersucht, wie die Regelung des 

SGB IX zur stärkeren Personenzentrierung über eine Modularisierung der 

Fachleistungen und zum externen Vergleich in Landesausführungsgesetzen 

und Rahmenvereinbarungen auf Landesebene konkretisiert wurden und was 

dies für die Finanzierung der Fachleistungen und für die Beschäftigungsbe-

dingungen in der Eingliederungshilfe ab 2020 bedeutet. Der Bericht liefert 

eine erste, noch sehr vorläufige Zwischenbilanz zur Umsetzung der neuen 

Regeln und zu möglichen Effekten auf die Arbeitsbedingungen und die 

Qualität der Beschäftigung bei den Leistungserbringern und damit auch auf 

die Qualität und Verfügbarkeit der Leistungen der Eingliederungshilfe. 

Mit der Studie wurden zwei zentrale Fragen untersucht:  

1. Wie wurde die Modularisierung von Fachleistungen in den Landesrah-

menverträgen umgesetzt und welche Effekte hat dies auf die Beschäfti-

gungsbedingungen in der Eingliederungshilfe ab 2020? 

2. Wie wurden die gesetzlichen Regeln zum externen Vergleich in den 

Landesausführungsgesetzen und Landesrahmenverträgen umgesetzt und 

welche Auswirkungen hat dies auf die Finanzierung der Fachleistungen 



Folgen des BTHG für die Beschäftigung in der Eingliederungshilfe | 10 

 

und damit auf die Beschäftigungsbedingungen in der Eingliederungshil-

fe ab 2020?  

 

Zur Beantwortung der ersten Frage wurde untersucht, welche Empfehlungen 

auf Bundesebene zur Trennung der Fachleistungen von den Leistungen zur 

Existenzsicherung gegeben wurden, wie diese in den Landesrahmenverträ-

gen berücksichtigt wurden und welche Veränderungen in der Ausgestaltung 

der Fachleistungen sich aus den Vorgaben zur stärkeren Modularisierung in 

den jeweiligen Rahmenverträgen auf Landesebene ergeben. 

Zur Beantwortung der zweiten Frage wurde untersucht, ob und wie die 

Bundesländer in ihren Ausführungsbestimmungen zum BTHG die Regeln 

zum externen Vergleich nach § 124 Abs. 1 und 3 SGB IX interpretieren und 

wie diese in den Landesrahmenverträgen zwischen den Verbänden der Leis-

tungsträger und der Leistungserbringer interpretiert und konkretisiert wur-

den.  

Aus der Betrachtung der Entwicklung auf Landes- und Bundesebene 

wird versucht abzuschätzen, welche Effekte die Regeln zum externen Ver-

gleich nach § 124 Abs. 1 und 3 SGB IX auf die Preisentwicklung der kon-

kreten Fachleistungen in der Eingliederungshilfe haben, was das für die Ar-

beitsbedingungen der Beschäftigten bedeutet und inwieweit die Regeln zur 

Tarifbindung Leistungsanbieter davor schützt, Leistungen unter Preis anbie-

ten zu müssen. 

Im Laufe der Untersuchung wurde deutlich, dass diese beiden Fragen eng 

mit einem dritten Aspekt verbunden sind: der Umsetzung des neuen Ge-

samtplanverfahrens nach §§ 117 bis 122 SGB IX. Deshalb wurde dieses 

Thema in die Untersuchung aufgenommen.  

Die hier berichteten Ergebnisse beruhen auf einer Dokumentenanalyse 

der Landesausführungsgesetze und Rahmenverträge aller 16 Bundesländer 

und auf Experteninterviews mit Vertreterinnen und Vertretern der Verbände 

der Leistungserbringer und Leistungsträger in sechs ausgewählten Bundes-

ländern. 

In Abschnitt 2 wird die Ausgangslage skizziert, in Abschnitt 3 werden 

die Methodik und das Untersuchungsdesign beschrieben. Abschnitt 4 enthält 

die Ergebnisse der Erhebungen für die sechs näher untersuchten Bundeslän-

der. In Abschnitt 5 werden diese Ergebnisse zwischen den Ländern verglei-

chend betrachtet, um übergreifende Antworten auf die Forschungsfragen zu 

liefern. In Abschnitt 6 werden die Ergebnisse zusammengefasst bilanziert 

und offene Forschungsfragen formuliert. 
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Ausgangslage 
 

Die Fachleistungen der Eingliederungshilfe werden grundsätzlich als Geld-, 

Sach- oder Dienstleistungen erbracht (§ 105 Abs. 1 SGB IX), im Wesentli-

chen von Einrichtungen und anderen gemeinnützigen oder kommerziellen 

Dienstleistern als Sachleistungen im sozialrechtlichen Dreiecksverhältnis.1 

Vor der Reform wurden diese Fachleistungen in den vollstationären Einrich-

tungen der Eingliederungshilfe wenig ausdifferenziert und im Paket mit den 

Leistungen zur materiellen Existenzsicherung erbracht. Mit der Reform 

wurden die Fachleistungen von den Leistungen zur Existenzsicherung ge-

trennt, um sie unabhängig von der Wohnform und vom Wohnort nach den 

individuellen Bedarfen zu bemessen und für die Leistungsberechtigten im 

jeweils individuell gewünschten Lebensumfeld verfügbar zu machen (vgl. 

Bundestags-Drucksache 18/9522: 197). Damit einher geht der Anspruch, die 

Leistungen zu modularisieren, um den Leistungsberechtigten auch innerhalb 

der Fachleistungen größere Wahlfreiheiten zu ermöglichen.  

Mit den §§ 123 bis 134 SGB IX wurde das dem sozialrechtlichen Drei-

ecksverhältnis zugehörige Vertragsrecht zum Januar 2018 neu geregelt. 

Leistungsträger und Leistungserbringer schließen auf dieser Basis Leis-

tungs- und Vergütungsvereinbarungen. Der Leistungsträger stellt damit si-

cher, dass in der Regel externe Leistungserbringer die im Einzugsbereich 

benötigten Leistungen vorhalten, und stellt diese den Leistungsberechtigten 

in Form von Sachleistungen zur Verfügung. Im Rahmen des Gesamtplan-

verfahrens bestimmt der Leistungsträger unter Berücksichtigung des 

Wunsch- und Wahlrechts der Leistungsberechtigten über Inhalt, Umfang 

und Dauer der Leistung und legt diese im Verwaltungsakt unter Angabe des 

Leistungserbringers fest.2 Mit diesem Leistungserbringer, der die Pflicht zur 

Aufnahme des Leistungsberechtigten hat (§ 123 Abs. 4 SGB IX), schließt 

der Leistungsberechtigte sodann einen privatrechtlichen Dienstleistungsver-

trag.  

Allerdings weist von Boetticher (2018: 191) darauf hin, dass das sozial-

rechtliche Dreiecksverhältnis durch einen neu eingeführten, eigenen Zah-

lungsanspruch des Leistungserbringers gegen den Leistungsträger (§ 123 

Abs. 6 SGB IX) „durchbrochen“ wird, wodurch „die Leistungs- und Vergü-

tungsvereinbarungen nunmehr die Züge eines (sic!) ausschreibungspflichti-

gen Rahmenvereinbarungen nach § 102 Abs. GWB“ trügen und damit 

„durch diese Änderung im Vertragsrecht des BTHG das Verhältnis des so-

zialrechtlichen Dreiecksverhältnisses zum europäischen Vergaberecht er-

                                                 

 
1
 Daneben erbringen die örtlichen und überörtlichen Leistungsträger Beratungs- und Unter-

stützungs-Dienstleistungen. Geldleistungen werden beispielsweise in Form des Persön-
lichen Budgets erbracht. 

2
 Sofern der Leistungsberechtigte die Erbringung als Geldleistung in Form eines persönli-

chen Budgets wünscht, wird kein Leistungserbringer festgelegt. 
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neut zur Diskussion gestellt“ werde. Auch wenn dieser Aspekt in der vorlie-

genden Untersuchung keine wesentliche Rolle spielt, klingt er doch, wie zu 

zeigen sein wird, in den Diskussionen um die vertragsrechtliche Praxis in 

der Eingliederungshilfe durch und ist in seinen längerfristigen Effekten zu 

beobachten. 

Unabhängig von der Frage der Anwendbarkeit des Vergaberechts inte-

ressiert hier insbesondere, welche Rolle die Regel zum externen Vergleich 

nach § 124 Abs. 1 und 3 SGB IX in den Verhandlungen um die Rahmenver-

träge nach § 131 SGB IX in den Bundesländern gespielt hat. Danach sollen 

die zwischen Leistungsträger und Leistungserbringer vereinbarten Preise für 

die einzelnen Leistungsarten und Leistungen im Wege eines Preisvergleichs 

gebildet werden. Der Leistungsträger muss den Preis eines Leistungsange-

bots „im Vergleich mit der Vergütung vergleichbarer Leistungserbringer“, 

die „im Einzugsbereich“ tätig sind, ermitteln (§ 124 Abs. 1 SGB IX). Der zu 

vereinbarende Preis muss dann, von Ausnahmen durch eine Tarifbindung 

der Leistungserbringer abgesehen, im unteren Drittel dieser Preisspanne lie-

gen. Bei gleicher Eignung der Leistungserbringer hat der Leistungsträger 

vorrangig mit den Erbringern Verträge zu schließen, „deren Vergütung bei 

vergleichbarem Inhalt, Umfang und Qualität der Leistung nicht höher ist als 

die anderer Leistungserbringer“ (§ 124 Abs. 3 SGB IX).  

Für eine Vergleichbarkeit der Leistungen sorgen dabei die grundsätzli-

chen Regeln zu Kostenbestandteilen der Vergütungsbeträge, zu Verfahren 

zur Ermittlung der einzelvertraglichen Leistungspauschalen und zur Festle-

gung der personellen Ausstattung der Leistungserbringung, über die 

Grundsätze und Maßstäbe der Wirtschaftlichkeits- und Qualitätssicherung 

sowie über das Verfahren zum Abschluss der einzelnen Leistungs- und Ver-

gütungsvereinbarungen, die in den Rahmenverträgen nach § 131 SGB IX 

auf Landesebene zwischen den Verbänden der Leistungserbringer und der 

Leistungsträger geschlossen werden. In diesen Landesrahmenverträgen wird 

damit auch über den Grad der Modularisierung der Fachleistungen entschie-

den, denn hier werden die Leistungen klassifiziert und die zugehörigen Ver-

fahren der Preisbildung für die einzelnen Leistungsarten definiert. 

Auf Basis dieser Regeln in den Landesrahmenverträgen verhandeln dann 

jeder einzelne Leistungserbringer und jeder einzelne Leistungsträger mitei-

nander um Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen für jede einzelne 

Leistungsart aus dem im Rahmenvertrag definierten Leistungskatalog. Und 

darüber wird letztlich die Struktur der vor Ort verfügbaren Leistungen vor-

bestimmt. 

Dabei spielt für die Anwendung des externen Vergleichs eine zentrale 

Rolle, was die Vergleichsregion, also der Einzugsbereich im Sinne des 

§ 124 SGB IX, ist. Bei Leistungen in Trägerschaft eines überörtlichen Trä-

gers kann das ein ganzes Bundesland sein oder der Einzugsbereich eines 

Regionalverbandes oder Bezirks. Bei Leistungen in Trägerschaft eines örtli-

chen Trägers ist das in der Regel der Landkreis oder die kreisfreie Stadt.  
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Inwieweit im Rahmen des individuellen Gesamtplanverfahrens auf das 

Wunsch- und Wahlrecht der/des einzelnen Leistungsberechtigten Rücksicht 

genommen werden kann, hängt nicht zuletzt davon ab, ob über das Preisbil-

dungsverfahren überhaupt mehrere vergleichbare Leistungsangebote ver-

schiedener Erbringer verfügbar sind, ob die Leistungen so weit modulari-

siert wurden, dass gegebenenfalls zwischen verschiedenen Teilleistungsan-

geboten Wahlentscheidungen getroffen werden können und inwieweit – bei 

der Leistungserbringung in besonderen Wohnformen – überhaupt eine indi-

vidualisierte Erbringung, und nicht eine gruppenbezogen gebündelte Leis-

tungserbringung über das so genannte Poolen vorgesehen ist. 

Seit 2018 mussten die Vertreter/innen der Leistungsträger und der Leis-

tungserbringenden in den Verhandlungen um die Landesrahmenverträge die 

neuen gesetzlichen Regelungen für jedes Bundesland konkretisieren. Dabei 

war und ist der Stand der Verhandlungen in den 16 Bundesländern deutlich 

unterscheidbar.  

Die vorliegende Studie hat diesen Prozess seit Mitte 2019 empirisch mit-

tels Dokumentenanalyse und Experteninterviews untersucht. Dabei zeigte 

sich, dass die Umsetzung eines solch weitreichenden und mehrdimensiona-

len Gesetzesvorhabens für die Verhandlungspartner in den Verbänden der 

Leistungsträger und Leistungserbringer in den Ländern höchst anspruchs-

voll ist und einen enormen Aufwand erforderte.  

Während in einigen Ländern eine modularisierte Ausgestaltung der neu-

en Leistungen zu deren Inkrafttreten am 1. Januar 2020 relativ weit fortge-

schritten war, wurden in anderen Bundesländern lediglich Übergangsverein-

barungen geschlossen, mit denen die Logik der „alten“, stärker an den Inte-

ressen der Leistungserbringer als an denen der Leistungsberechtigten ausge-

richteten Eingliederungshilfe nach dem SGB XII an die neuen gesetzlichen 

Regelungen angepasst wurden, ohne schon die Anforderungen der Reform 

hinsichtlich einer verstärkten Personenzentrierung der Leistungen zu erfül-

len.  

Dies hat relevante Auswirkungen auf die Wahlmöglichkeiten der Leis-

tungsberechtigten im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention zumindest 

in der Übergangsphase, denn diese sind abhängig davon, in welchem Bun-

desland sie leben. Dies steht aber nicht im Fokus der vorliegenden Studie.  

Hier interessiert vor allem, inwiefern die Neugestaltung der vertrags-

rechtlichen Grundlagen der Leistungserbringung zum 1. Januar 2020 Aus-

wirkungen auf die Arbeitsbedingungen in der Eingliederungshilfe und damit 

indirekt auch auf die Leistungsqualität hat.  

Die Fachverbände und Gewerkschaften befürch(te)ten aufgrund der Re-

gelung zum externen Vergleich einen massiven Preisdruck, der zu einer 

Verschlechterung der Arbeitsbedingungen bei den Leistungserbringern und 

damit auch zu einer Verschlechterung der Qualität der Leistungen führen 

könnte. Diese Befürchtung speist sich unter anderem aus früheren ver-

gleichbaren Entwicklungen in der Hilfe zur Pflege und der Pflegeversiche-
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rung, die dazu beigetragen haben, dass die Beschäftigungsbedingungen in 

der Altenpflege schwierig und unattraktiv sind und der Fachkräftemangel 

unterdessen ein enormes Ausmaß angenommen hat (vgl. Bundestags-

Drucksache 19/1803).  

Allerdings unterscheiden sich die Regeln zum externen Vergleich in der 

Hilfe zur Pflege und der Eingliederungshilfe. Deshalb wird hier kurz die 

Entwicklung im Bereich der Pflege skizziert. 

Mit Einführung der Pflegeversicherung 1995 sollte ein „Pflegemarkt“ ge-

schaffen werden, auf dem sich leistungsgerechte Vergütungen als Markt-

preise bilden (vgl. Bundesrats-Drucksache 503/93: 136). Dieses Konzept 

fand sich auch in den parallel verhandelten Neuregelungen zur Hilfe zur 

Pflege im Bundessozialhilfegesetz wieder. Danach musste, wenn zwischen 

Leistungsträger und Leistungserbringer keine Einigung über die Vergütung 

möglich war, eine Schiedsstelle nach § 94 BSHG über die „Wirtschaftlich-

keit“ und „Sparsamkeit“ der Betriebsführung und die 

keit“ der Einrichtung entscheiden.  

Das Bundesverwaltungsgericht entschied damals zu den Regeln im 

BSHG, dass im Streitfall die Schiedsstelle zur Bewertung der Wirtschaft-

lichkeit und Sparsamkeit einer Leistungserbringung einen externen Ver-

gleich „mit Entgelten, wie sie auch andere Einrichtungen für vergleichbare 

Leistungen erheben“, durchführen müsse. Nur wenn der „gewünschte Pfle-

gesatz innerhalb der Bandbreite der Entgelte für vergleichbare Leistungen 

anderer Einrichtungen liegt (sog. ‚marktgerechter‘ Preis)“ (BVerwG 5 C 

17.97 / 5 C 17/97, 01.12.1998), könne der Leistungsträger mit dem Leis-

tungserbringer eine entsprechende Vereinbarung schließen. 

Gleichermaßen entschied im Jahr 2000 das Bundessozialgericht zur Pfle-

geversicherung. Der Gesetzgeber habe „die Sicherstellung einer ausreichen-

den und wirtschaftlichen Versorgung der Versicherten mit Pflegeeinrichtun-

gen in erster Linie von einem funktionierenden Wettbewerb unter den Pfle-

geeinrichtungen erwartet“ (BSG-Urteil  14.12.2000 - B 3 P 19/00 R: 3). 

Weil die Pflegeleistungen „weitgehend standardisiert(en)“ seien, ließen sie 

sich in der Regel zwischen verschiedenen Anbietern vergleichen, wodurch 

„ein üblicher Marktpreis“ ermittelbar sei. “Wer [beispielsweise wegen tarif-

licher Bezahlung] einen vergleichsweise zu hohen Personalaufwand hat“, so 

dass BSG damals, müsse „diesen reduzieren, wenn er nicht das Ausscheiden 

aus dem Wettbewerb in Kauf nehmen will“ (ebd.: 4). 

Dagegen wandten die Kritiker ein, „insbesondere Träger, die ihre Mitar-

beiter nach tariflichen Regelungen, etwa nach dem BAT, TVöD oder nach 

Maßgabe kirchlicher AVR [Arbeitsvertragsrichtlinien, d.A.] vergüten, wer-

den hierdurch in eine höchst prekäre Situation manövriert. Einerseits sind 

sie auf Grund individuellen oder kollektiven Arbeitsrechts zwingend ver-

pflichtet, ihre Mitarbeiter entsprechend der ihnen vorgegebenen Vergü-

tungssystematik zu vergüten, anderseits spielen die auf dieser Basis konkret 

prospektiv kalkulierten Personalaufwendungen der Einrichtung bei Anwen-
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dung des externen Vergleichs keine Rolle“ (Mayer 2008: 639). „Dem Sys-

tem des externen Vergleiches, der die individuelle Kostenstruktur des 

Heims unbeachtet lässt, ist es daher geradezu immanent, den tarifgebunde-

nen Träger Gefahr laufen zu lassen, dass ihm die zur Erbringung seiner 

Leistungen entstehenden Personalaufwendungen verweigert werden. Dieses 

lässt sich insbesondere im Hinblick auf das Grundrecht der Berufsfreiheit 

nicht rechtfertigen“ (ebd.: 643), untergrabe zudem die Tarifautonomie (ebd.: 

644), widerspreche den Maßstäben des Allgemeinen Gleichbehandlungsge-

setzes (AGG, ebd.: 645) und sei „kein Instrument zur (erleichterten) Ermitt-

lung einer leistungsgerechten Vergütung bei wirtschaftlicher Betriebsfüh-

rung, sondern ein Instrument zur Steuerung und Deckelung der Vergütun-

gen“ (ebd.: 646). 

Im Jahr 2009 befasste sich das BSG erneut mit der Vergütung der Pfle-

geeinrichtungen und berücksichtigte dabei die Änderungen durch das Pfle-

ge-Qualitätssicherungs-Gesetz von 2001 und das Pflege-Weiter-

entwicklungsgesetz von 2008 zur besseren Berücksichtigung von Qualitäts-

kriterien in den Vergütungsvereinbarungen und zur Bestimmung vergleich-

barer Einrichtungen. Mit dem Pflege-Weiterentwicklungsgesetz von 2008 

wurde unter anderem eine Regel eingeführt, nach der Versorgungsverträge 

nur mit Einrichtungen geschlossen werden dürfen, die „eine in Pflegeein-

richtungen ortsübliche Arbeitsvergütung an ihre Beschäftigten zahlen“ „§ 72 

Abs 3 Satz 1 Nr. 2 SGB XI). Miteinander verglichen werden konnten nun 

nicht mehr alle Einrichtungen, sondern nur noch solche, die bezüglich ihrer 

„Art und Größe“ sowie bestimmter „Leistungs- und Qualitätsmerkmale im 

Wesentlichen gleichartig sind“ und vergleichbare Personalausstattung auf 

Verlangen nachweisen (§ 84 Abs. 2, 5 und 6 SGB XI). 

Unter anderem aus diesen Regeln leitete das Bundessozialgericht dann 

2009 ab, dass zur Prüfung angemessener Vergütungsvereinbarungen in der 

Pflege zunächst eine Prognose zur Abschätzung der voraussichtlichen Kos-

ten zu erfolgen habe und erst dann ein „Vergütungsvergleich mit anderen 

Einrichtungen (…), die im Wesentlichen gleichartig sind“ einsetzen dürfe 

(BSG-Urteil - 29.01.2009 - B 3 P 7/08 R: Rz 22 und 28). Das BSG formu-

lierte: „Wirtschaftlicher Betriebsführung entspricht der Vergütungsanspruch 

danach regelmäßig ohne weitere Prüfung, wenn der geforderte Pflegesatz 

nebst Entgelt für Unterkunft und Verpflegung im unteren Drittel der zum 

Vergleich herangezogenen Pflegevergütungen liegt [Hervorh. d. A.]. Ist dies 

nicht der Fall, sind die von der Einrichtung geltend gemachten Gründe auf 

ihre wirtschaftliche Angemessenheit zu überprüfen. Die Einhaltung der Ta-

rifbindung und die Zahlung ortsüblicher Gehälter sind dabei immer als wirt-

schaftlich angemessen zu werten“ (ebd.: Rz 28). Der externe Vergleich sei, 

anders als die damalige Praxis, „kein Ersatz für die von den Pflegesatzpart-

eien und ggf. der Schiedsstelle vorzunehmende Bewertung der Pflegesatz-

forderung auf ihre wirtschaftliche Angemessenheit, sondern Grundlage die-

ser Bewertung“ (ebd: Rz 31). 
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Diesen Verweis auf das untere Drittel der durch den externen Vergleich 

ermittelten Entgelte für Pflegedienstleistungen stellte das BSG dabei in 

Analogie zum GKV-Modernisierungsgesetz von 2003 her, nach dem „der 

Festbetrag für Arzneimittel“ in den Festbetragsgruppen nach § 35 Abs 1 

Satz 2 SGB V „den höchsten Abgabepreis des unteren Drittels des Intervalls 

zwischen dem niedrigsten und dem höchsten Preis einer Standardpackung 

nicht übersteigen“ soll (ebd.: Rz 34).  

Diese Interpretation des BSG wurde dann zu Anfang 2015 mit einiger 

Verzögerung auf Initiative des Bundesrates mit dem Pflegestärkungsgesetz I 

(PSG I) auch in das SGB XI aufgenommen. Eine Klausel in § 84 Abs. 2 

SGB XI sichert nun, dass die „Bezahlung tarifvertraglich vereinbarter Ver-

gütungen sowie entsprechender Vergütungen nach kirchlichen Arbeits-

rechtsregelungen“ nicht zur Unwirtschaftlichkeit der Leistungserbringung 

führt (vgl. Bundestags-Drucksache 18/2379: 10).  

Eine ähnliche Formulierung enthält auch das Bundesteilhabegesetz für 

die Eingliederungshilfe. Allerdings wurde mit dem BTHG auch eine Kon-

kretisierung des externen Vergleichs im Sinne des BSG-Urteils von 2009 in 

das reformierte SGB IX aufgenommen. In § 124 Abs. 1 Satz 3 SGB IX 

heißt es nun, eine von Leistungserbringern „geforderte Vergütung ist wirt-

schaftlich angemessen, wenn sie im Vergleich mit der Vergütung vergleich-

barer Leistungserbringer im unteren Drittel liegt (externer Vergleich)“.  

Anders als in der Pflege sind in der Eingliederungshilfe in den externen 

Vergleich „die im Einzugsbereich tätigen Leistungserbringer einzubezie-

hen“ (§ 124 Abs. 1 Satz 5 SGB IX). Damit wird weniger auf in Art, Größe 

und Leistungsmerkmalen gleiche Einrichtungen abgezielt als auf die regio-

nal vertretenen Leistungserbringer. Von Boetticher (2018: 198) argumentiert 

hierzu, dass nicht die Leistungserbringer, sondern deren vergleichbaren An-

gebote zum Vergleich herangezogen werden sollen. Gerade in der Über-

gangsphase zwischen altem und neuem Rahmenvertrag sei „darauf zu ach-

ten, dass die Leistungsbestandteile und die dafür geforderte Vergütung tat-

sächlich vergleichbar sind mit denen umliegender Leistungsangebote (ebd.: 

199). Zugleich diskutiert er, was mit dem Einzugsbereich gemeint sei. Er 

hält es für „unangemessen, pauschal auf den Zuständigkeitsbereich des Ein-

gliederungshilfeträgers zu verweisen“, da dieser im Fall überörtlicher Trä-

gerschaft ein ganzes Bundesland umfassen könne (ebd.). Dies widerspreche 

den Forderungen der UN-Behindertenrechtskonvention nach „gemeindena-

hen Dienstleistungen und Einrichtungen zur Unterstützung von Menschen 

mit Behinderungen“. Deshalb sollte der Einzugsbereich so interpretiert wer-

den, so von Boetticher, dass „die darin befindlichen Leistungsangebote aus 

Sicht der Leistungsberechtigten eine zumutbare Alternative darstellen kön-

nen“ (ebd.), also für den Einzelfall Wahlmöglichkeiten bestehen. Dabei 

könne man sich an den Regeln der Werkstättenverordnung (WVO) zur Zu-

mutbarkeit der Beförderungsdauer orientieren. 
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Wenn die geforderte Vergütung oberhalb des unteren Drittels vergleich-

barer Vergütungen liegt, dann muss ihre Wirtschaftlichkeit nachvollziehbar 

nachgewiesen werden (§ 124 Abs. 1 Satz 4 SGB IX). „Die Bezahlung tarif-

lich vereinbarter Vergütungen sowie entsprechender Vergütungen nach 

kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen kann dabei nicht als unwirtschaftlich 

abgelehnt werden, soweit die Vergütung aus diesem Grund oberhalb des un-

teren Drittels liegt“ (§ 124 Abs. 1 Satz 6 SGB IX).  

Allerdings hat der Leistungsträger bei gleicher Eignung „Vereinbarungen 

vorrangig mit Leistungserbringern abzuschließen, deren Vergütung bei ver-

gleichbarem Inhalt, Umfang und Qualität der Leistung nicht höher ist als die 

anderer Leistungserbringer“ (§124 Abs. 3 SGB IX). Dies widerspricht der 

Regelung zur Wirtschaftlichkeit tariflicher Bezahlung. Von Boetticher in-

terpretiert deshalb und wegen der Gesetzesbegründung Absatz 3 als „redak-

tionelles Versehen“, dessen „Anwendungsbefehl (…) zu ignorieren“ sei 

(von Boetticher 2018: 200). Dieses Versehen wurde mit der ersten Ände-

rung des neuen SGB IX allerdings nicht korrigiert. 

Insofern ergaben sich einige Fragen zur Umsetzung des externen Ver-

gleichs in den Landesrahmenverträgen und der Praxis in den Bundeslän-

dern: Was wird beim externen Vergleich miteinander verglichen? Wie wird 

der zu berücksichtigende Einzugsbereich interpretiert? Wie gehen die Ak-

teure mit § 124 Abs. 3 SGB IX um? Und wie schätzen die Akteure die Fol-

gen des externen Vergleichs auf die Beschäftigungsbedingungen in der Ein-

gliederungshilfe ein?  

Die Regeln des § 125 Abs. 1 und 2 SGB IX zu den Leistungsvereinba-

rungen zwischen den jeweiligen Leistungsträgern und Leistungserbringern 

definieren Mindestinhalte zu Inhalten, Umfang und Qualität der Leistungen. 

Im Landesrahmenvertrag sind dazu unter anderem Konkretisierungen in Be-

zug auf „Kostenarten und -bestandteile“, also die Modularisierung der Fach-

leistungen, die „Festlegung von Personalrichtwerten oder anderen Methoden 

zur Festlegung der personellen Ausstattung“ und die Verteilung der Investi-

tionskosten auf die Fachleistungen und die Existenzsicherungsleistungen zu 

vereinbaren (§ 131 Abs. 1 Satz 1 SGB IX).  

Nach § 125 Abs. 3 SGB IX sollen für diese modularisierten Leistungen 

Leistungspauschalen vereinbart werden, die „nach Gruppen von Leistungs-

berechtigten mit vergleichbarem Bedarf oder Stundensätzen“ zu kalkulieren 

sind. Dabei sind die Leistungstypen und Hilfebedarfsgruppen nach § 131 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB IX ebenfalls im Landesrahmenvertrag zu bestim-

men.3 Hiermit kann das bisherige Prinzip der Bildung von Leistungstypen 

über den Landesrahmenvertrag fortgesetzt oder modifiziert werden, bei dem 

die individuellen, im Gesamtplanverfahren zu ermittelnden Hilfebedarfe 

                                                 

 
3
 Von Boetticher (2018: 204) verweist darauf, dass § 131 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 SGB IX, nach 

dem auch die Höhe der Leistungspauschalen im Landesrahmenvertrag zu bestimmen 
sei, was § 125 Abs. 3 SGB IX widerspreche.   
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nach Hilfebedarfsgruppen differenziert pauschaliert werden. Alternativ kön-

nen die Leistungen über Fachleistungsstunden flexibilisiert werden. Auch 

Mischformen sind möglich. 

Daraus ergeben sich eine Reihe von Fragen zur Ausgestaltung der Leis-

tungs- und Vergütungsvereinbarungen durch den Landesrahmenvertrag in 

Bezug auf die Modularisierung der Fachleistungen. Aber auch für das Ver-

fahren zum Abschluss der Vereinbarungen kann der Landesrahmenvertrag 

Vorgaben enthalten. 
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Methodik und Forschungsdesign 
 
Methodisches Vorgehen und 
Untersuchungsdimensionen 

 

Das Forschungsvorhaben ist eine vergleichende ex-ante Policy-Analyse zur 

Gesetzesfolgenabschätzung bzw. Abschätzung der Folgen untergesetzlicher 

Regelungen im Zuge der Umstellung der Eingliederungshilfe von der ge-

setzlichen Basis des SGB XII auf die gesetzliche Basis des SGB IX (Teil II) 

ab dem 1.1.2020. Im Fokus des Forschungsinteresses stehen dabei insbe-

sondere die erwartbaren Auswirkungen des externen Vergleichs nach § 124 

Abs. 1 und 3 SGB IX sowie der Modularisierung von Fachleistungen, die 

sich aus der mit der Reform verbundenen Trennung von Fachleistungen und 

existenzsichernden Leistungen einerseits und der gesetzlichen Vorgabe zur 

Sicherstellung einer personenzentrierten Leistungserbringung (§ 95 SGB 

IX) in der EGH andererseits ergibt, auf die Beschäftigungsbedingungen in 

der Eingliederungshilfe ab 2020.  

Konzeptionell handelt es sich um eine institutionentheoretische Untersu-

chung von Arbeits- und Verfahrensregeln, Organisationsstrukturen, Steue-

rungsmodi und finanziellen Anreizstrukturen im Feld der Eingliederungshil-

fe, wobei sich der Untersuchungszeitraum für die Erhebung in den Ländern 

erstreckt von April 2019 bis Ende Juni 2020.  

Das Forschungsvorhaben war gestaltet als formative Evaluation und 

wurde mit Hilfe eines Methodenmix umgesetzt. In Schritt 1 erfolgte dabei 

im Wesentlichen eine Dokumentenanalyse von Gesetzestexten und -

begründungen, Stellungnahmen, Texten der gemäß §§ 123-134 SGB IX ab-

geschlossenen Landesrahmenverträge (LRV) in allen Bundesländern sowie 

relevanter Fachliteratur. Ergänzt wurde sie mit problemzentrierten Experten-

interviews bei den Wohlfahrtsverbänden (Bundesebene), mit denen im 

Sommer 2019 ein bundesweiter Überblick über den Stand der Verhandlun-

gen um die Landesrahmenverträge gewonnen werden sollte. Dies war not-

wendig, weil die Vertragsverhandlungen in den meisten Bundesländern im 

Sommer 2019 noch nicht abgeschlossen waren und damit entsprechende 

Dokumente auch noch nicht veröffentlicht waren. 

Darauf setzten in Schritt 2 problemzentrierte Experteninterviews auf, in 

denen Expert/inn/en der Leistungsträger und Leistungserbringer bzw. ihrer 

Verbände in den Ländern auf der Grundlage eines halbstandardisierten Fra-

geleitfadens befragt wurden. Für das Forschungsvorhaben wurde dazu aus 

den 16 Bundesländern eine Stichprobe von sechs Ländern gezogen. Das 

maßgebliche Auswahlkriterium war, eine Varianz hinsichtlich der Träger-

schaften (örtlich versus überörtlich; Umfang der jeweiligen Aufgaben; 

Wechsel der Trägerschaft) für die Leistungen zu gewinnen, über die die 

Länder in einem Landesausführungsgesetz zum BTHG zu beschließen hat-
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ten. Ein weiteres Auswahlkriterium war, Länder mit abgeschlossenem Lan-

desrahmenvertrag und Länder mit abgeschlossener Übergangsvereinbarung 

einzubeziehen. Schließlich sollte neben Flächenländern auch mindestens ein 

Stadtstaat berücksichtigt werden, um deren Besonderheiten abzubilden. 

In fünf der sechs Untersuchungsländer haben die maßgeblichen Akteure 

(Leistungsträger und -erbringer) vor dem Inkrafttreten des neuen Leistungs-

rechts in der EGH (Stufe II der BTHG-Reform) am 1. Januar 2020 einen 

Landesrahmenvertrag abgeschlossen. Im sechsten Bundesland liefen die 

Vertragsverhandlungen zu diesem Zeitpunkt sowie auch am Ende des For-

schungsvorhabens noch und wird das neue Leistungsrecht in der EGH 

einstweilen noch auf der Grundlage einer Übergangsvereinbarung umge-

setzt, die ein erstes Ergebnis der Verhandlungen um einen neuen Rahmen-

vertrag darstellt. 

Die wesentlichen Untersuchungsdimensionen mit Blick auf die Doku-

mentenanalyse in Forschungsschritt 1 bezogen sich zum einen auf die mit 

dem BTHG insgesamt verbundene durchgreifende Reform der Eingliede-

rungshilfe sowie der Bedingungen der Erbringung von Eingliederungshilfe-

leistungen. Zum anderen bezogen sie sich auf Regelungen zur Leistungsträ-

gerschaft und zur Strukturierung der LRV-(Nach)Verhandlungen sowie zur 

Trennung von Fachleistungen und existenzsichernden Leistungen, zur Er-

bringung von Fachleistungen einschließlich der vorgeschalteten individuel-

len Bedarfsermittlung ab dem 1. Januar 2020, zum externen Vergleich und 

zu Übergangsvereinbarungen in den ausgewählten Bundesländern.  

Die zentralen Untersuchungsdimensionen der problemzentrierten Exper-

teninterviews in Forschungsschritt 2 betrafen die Einbindung der befragten 

Akteure in die Verhandlungen um den jeweiligen Landesrahmenvertrag, die 

Herausforderungen an die Verhandlungspartner während der Vertragsver-

handlungen (hier wurden u.a. auch die Planungen und Herangehensweisen 

für die Verhandlungen um die Rahmenverträge erhoben), die Bewertung der 

getroffenen Regelungen zur Trennung von Fachleistungen und existenzsi-

chernden Leistungen, zur Leistungsmodularisierung und (neuen) Leistungs-

systematik im jeweiligen Land, die Bewertung der getroffenen Regelungen 

zur Umsetzung des externen Vergleichs sowie den je aktuellen Stand der 

Umsetzung der BTHG-Reform. Außerdem ging es um noch offene Fragen 

sowie die Effekte des neuen LRV soweit dieser schon abgeschlossen war. 

Die wesentlichen Aspekte des Frageleitfadens sind in Tabelle 1 dargestellt. 
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Tabelle 1: Leitfaden Experteninterviews 

 

Einbindung in Verhandlungen um den Landesrahmenvertrag 

- Einbindung in die Verhandlungen um den Landesrahmenvertrag nach 

§ 131 SGB IX bis Ende 2019? 

- Einbindung aktuell? 

Herausforderungen in den Verhandlungen um die Rahmenverträge bis 

Ende 2019 

- Zentrale Herausforderungen in den Verhandlungen um die Rahmen-

verträge nach § 131 SGB IX in der EGH bis Ende 2019 aus Sicht 

des/der Interviewten? 

- Lösungen? 

Verlauf der Verhandlungen zum Rahmenvertrag bis Ende 2019 

- Zeitlicher Verlauf? Umfang/Aufwand der Verhandlungen? 

- Verhandlungspartner und Beteiligte an den Verhandlungen? 

- Verhandlungsstruktur? 

- Interne Abstimmung der Verhandlungsbeteiligten und Federführung 

auf Seiten der Leistungsträger bzw. der Leistungserbringer? 

- Bewertung der (vorläufigen) Verhandlungsergebnisse? „Schmerzhaf-

te Kompromisse“?  

Weitere Verhandlungen ab 2020 

- Zusammensetzung der Arbeitsgemeinschaft nach § 94 Abs. 4 

SGB IX? 

- Gremien zur Weiterentwicklung des Landesrahmenvertrag: Was soll 

in der Übergangsphase ausverhandelt werden? 

- Weiterer Zeitplan? 

Modularisierung der Fachleistungen über den Rahmenvertrag 

- Strategie der Seite der Leistungsträger bzw. -erbringer in den Ver-

handlungen in Bezug auf die Modularisierung der Fachleistungen? 

- Herausforderungen bei der Umstellung des alten Systems in die neu-

en Leistungstypen (bzgl. § 125 SGB IX: Leistungsvereinbarungen, 

Vergütungsvereinbarungen, Leistungsgruppen, Pauschalierungen, 

andere Vergütungsmodalitäten, Personenzentrierung, Poolen, 

etc.)? 

- Lösungen im jeweiligen Land (inkl. Umsetzung der Vorgabe des 

§ 131 Abs. 1 S. 4 SGB IX („in den Rahmenverträgen sollen die 

Merkmale und Besonderheiten der jeweiligen Leistungen berück-

sichtigt werden“)? 

- Unterschiedliche Herausforderungen für die verschiedenen Leis-

tungsarten aus Sicht der/des jeweiligen Experten/in? 

Externer Vergleich 

Folgen der Regel nach § 124 Abs. 1 SGB IX zum externen Vergleich auf 

die Leistungserbringung: 

- Eventuelle Schwierigkeiten aus Sicht des/der befragten Experten/in? 
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Chancen? Für wen ggf.? 

- Diskussion über die Folgen des externen Vergleichs für die Leistun-

gen der Eingliederungshilfe im Verlauf der LRV-Verhandlungen? 

Sichtweisen der Verhandlungspartner nach Wahrnehmung des/der 

Experten/in? 

- Wie ist der externe Vergleich im jeweiligen Rahmenvertrag berück-

sichtigt? Was ist der Vergleichsmaßstab? Warum? 

- Kann nach Ansicht des/der befragten Experten/in die Öffnungsklausel 

nach § 132 Abs. 1 SGB IX zu einer Ausweitung der Möglichkeiten 

innovativer Angebote führen, die durch den externen Vergleich 

eventuell eingeschränkt sind? 

Umsetzung des SGB IX ab 1.1.2020 

- Wie haben sich die Leistungsträger bzw. -erbringer (und ihre Mit-

gliedseinrichtungen) aus Sicht des/der befragten Experten/in auf 

das Inkrafttreten der letzten Stufe BTHG vorbereitet? 

- Hauptaufgaben für den Umstellungszeitraum bis Ende 2019? 

- Wichtigsten Aufgaben für Leistungsträger bzw. -erbringer im Über-

gangszeitraum ab 2020? Einschätzung zum Stand der Umstellung 

der Leistungserbringer auf das neue Recht? 

- Anwendung des externen Vergleichs beim Abschluss neuer Leis-

tungs- und Vergütungsvereinbarungen? Reaktionen der Leistungs-

erbringer/-anbieter darauf? 

- Rückmeldungen aus Einrichtungen der Leistungserbringer über An-

wendung des externen Vergleichs durch Leistungsträger? 

- Unterschiede zwischen den Leistungen in örtlicher und überörtlicher 

Trägerschaft? 

Erwartbare Effekte des neuen Rahmenvertrags 

- Chancen und Risiken durch mit dem neuen Rahmenvertrag einher-

gehende Veränderungen? 

- Einschätzung des/der befragten Experten/in zu Auswirkungen der 

Reform auf die Arbeitsbedingungen in der EGH (Personalausstat-

tung, Bezahlung, Qualitätsanforderungen, Weiterbildungsmöglich-

keiten, Flexibilitätsanforderungen)? 

Im Verlauf der Erhebungen zusätzlich aufgenommen: 

- Aktuelle Herausforderungen durch die Corona-Pandemie? 

- Einschätzung zu deren Auswirkungen auf (weitere) Verhandlungen 

und Umsetzung des BTHG? 

Eigene Darstellung. 

 

Das zweistufige Forschungsverfahren war notwendig, um die praktischen 

Entwicklungen im Zeitraum der Überleitung der EGH vom SGB XII ins 

SGB IX beobachten und zugleich eine auch institutionentheoretisch fundier-

te Bewertung der (absehbaren) Effekte liefern zu können.  
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Umsetzung der Experteninterviews 
 

Die Experteninterviews in Forschungsschritt 2 dienten der Fundierung der 

zunächst auf der Dokumentenanalyse basierenden Gesetzesfolgenabschät-

zung in Schritt 1.  

Zunächst wurden Expert/inn/en der Wohlfahrtsverbände auf Bundesebe-

ne um Experteninterviews gebeten. Mit Vertreterinnen und Vertretern zwei-

er Bundesverbände wurden zwischen Ende April und Anfang Juni 2019 ent-

sprechende Interviews geführt, mit denen ein Überblick über den damaligen 

Umsetzungsstand in den Ländern aus Sicht der Verbände der Leistungser-

bringer gewonnen wurde. Zusätzlich wurden die regelmäßig aktualisierten 

Informationen zu Umsetzungsstand in den Ländern auf der Homepage des 

vom BMAS mit der Umsetzungsbegleitung beauftragten Deutschen Vereins 

für öffentliche und private Fürsorge ausgewertet 

(https://umsetzungsbegleitung-bthg.de/gesetz/umsetzung-laender/) und die 

Fachliteratur. 

Den Feldzugang zu den Expertinnen und Experten der sechs ausgewähl-

ten Bundesländer haben wir dann über die zuständigen Referate der jeweili-

gen Landesministerien sowie die Verbände auf Landesebene der Leistungs-

erbringer gesucht. Dort wurde schriftlich, gegebenenfalls mit zusätzlicher 

telefonischer Nachfrage, um Beteiligung an der Untersuchung gebeten. Da 

die Gesetzgebungsprozesse zum Zeitpunkt der Untersuchung jeweils weit-

gehend abgeschlossen sein sollten, dieses Kriterium für die Auswahl der 

Untersuchungsländer entgegen der ursprünglichen Erwartung aber erst nach 

und nach im Laufe des Jahres 2019 erfüllt wurde, zogen sich die empiri-

schen Erhebungen in den Ländern über einen längeren Zeitraum hin. Die 

Entscheidung dafür, die Interviews erst nach Unterzeichnung des Landes-

rahmenvertrags (oder einen entsprechenden Übergangsvereinbarung) anzu-

streben, erwies sich aber als sinnvoll. Erst dann waren die Chancen, mit 

Vertreterinnen und Vertretern der Seite der Träger der Eingliederungshilfe 

sowie der Erbringer von Eingliederungshilfeleistungen Experteninterviews 

über die abgeschlossenen Gesetzgebungsverfahren führen zu können, aus-

reichend hoch. In einigen Ländern, die erst kurz vor Ende des Jahres 2019 

ihren Rahmenvertrag geschlossen hatten, wurden die Experteninterviews auf 

Anfang 2020 verlegt, auch weil die angefragten Expertinnen und Experten 

in der Endphase der Vertragsverhandlungen verständlicherweise keine Ka-

pazität für unser Anliegen hatten. Vor dem Hintergrund der Corona-

Pandemie verzögerte sich der Abschluss der empirischen Erhebungen dann 

noch einmal.  

Dennoch – und nicht zuletzt auch deshalb – gilt allen Expertinnen und 

Experten, die sich an der Befragung beteiligt haben, unser großer Dank. Oh-

ne die Informationen aus den Experteninterviews wäre die vorliegende Stu-

die nicht möglich gewesen.   

https://umsetzungsbegleitung-bthg.de/gesetz/umsetzung-laender/
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Insgesamt wurden mit Hilfe des oben erläuterten halbstandardisierten 

Leitfadens bis Ende Juli 2020 zwölf telefonische Experteninterviews mit ei-

ner Dauer von jeweils circa 60 Minuten durchgeführt. Dabei konnten in al-

len sechs Untersuchungsländern jeweils sowohl Vertreter/innen der Seite 

der Leistungsträger als auch Vertreter/innen der Seite der Leistungserbringer 

befragt werden (vgl. Tabelle 2). Auf Seiten der Leistungsträger war das 

Spektrum der befragten Experten/innen dabei angesichts der unterschiedli-

chen Trägermodelle in den Ländern (überörtliche und/oder örtliche Träger-

schaft mit oder ohne Heranziehung der Kommunen) heterogen (vgl. Tabelle 

2). Hier war in den einzelnen Ländern zunächst zu klären, welche Experten 

auf der Seite der Leistungsträger zu Experteninterviews bereit sind. Auf der 

Seite der Leistungserbringer war der Zugang zu den in den Verbänden zu-

ständigen Referenten für die Eingliederungshilfe in der Regel problemlos. 

 

Tabelle 2: Umsetzung der Experteninterviews 

 

Län-

der 

Überörtlicher 

Träger der 

EGH 

Örtlicher 

Träger der 

EGH 

Heran-

gezogene 

Kommune 

Landesdach-

verband (LIGA / 

LAG) der Leis-

tungserbringer 

Land 

1 

Telefonisches 

Experteninter-

view 

  Telefonisches 

Experteninter-

view 

Land 

2 

 Telefonisches 

Experteninter-

view 

 Telefonisches 

Experteninter-

view 

Land 

3 

Telefonisches 

Experteninter-

view 

  Telefonisches 

Experteninter-

view 

Land 

4 

  Telefoni-

sches Ex-

perteninter-

view 

Telefonisches 

Experteninter-

view 

Land 

5 

 Telefonisches 

Experteninter-

view 

 Telefonisches 

Experteninter-

view 

Land 

6 

 Telefonisches 

Experteninter-

view 

 Telefonisches 

Experteninter-

view 

Eigene Darstellung. 

 

Nachfolgend werden die Untersuchungsergebnisse für die einzelnen Bun-

desländer dargestellt, bevor diese anschließend länderübergreifend vergli-

chen und diskutiert werden. 
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Die Umsetzung in den Bundesländern 
 

Im Folgenden werden nacheinander die Ergebnisse in den sechs Bundeslän-

dern, die in die nähere Untersuchung einbezogen werden konnten, vorge-

stellt. Dabei wird nach einer Darstellung der Rahmenbedingungen der Ver-

tragsverhandlungen sowie auf die je gefundenen Lösungen für die Trennung 

von existenzsichernden Leistungen und Fachleistungen genauer eingegan-

gen auf 1) die Frage, wie im jeweiligen Land die Aufgabe der Modularisie-

rung der Fachleistungen gelöst wurde, 2) die Frage, welchen Stellenwert 

dem Verfahren der Gesamtplanung im jeweiligen Land künftig eingeräumt 

wird, sowie 3) die Frage nach dem Stellenwert des externen Vergleichs 

während der Vertragsverhandlungen sowie gegebenenfalls in der konkreten 

Umsetzung des neuen Rechtsrahmens der Leistungsgewährung und -

erbringung in der EGH. 
 
 

Land 1 
 

In Land 1 folgte die Unterzeichnung des neuen Landesrahmenvertrags 

(LRV) SGB XI durch die überörtlichen und örtlichen Träger der Eingliede-

rungshilfe (EGH) und die Verbände der freien Wohlfahrtspflege sowie die 

Verbände der öffentlichen und privat-gewerblichen Leistungserbringer auf 

einen intensiven Verhandlungsprozess, der bereits ab Frühjahr 2017 von den 

Verhandlungspartnern vorbereitet wurde. Mit seiner Unterzeichnung trat der 

LRV unmittelbar in Kraft. Dabei enthält der Vertrag in der Anlage eigene 

Regelungen bezüglich des Übergangs von der Anwendung des alten bis zur 

vollständigen Anwendung des neuen Leistungsrechts. Hier ist ein Über-

gangszeitraum mit spezifischen Bedingungen insbesondere für die Erbrin-

gung und Vergütung von Leistungen in den besonderen Wohnformen bis 

Ende 2022 festgelegt. Im ersten Jahr nach Ende des Übergangszeitraumes, 

also in 2023, sollen die Umsetzung der BTHG-Reform und die Anwendung 

des LRV evaluiert werden. 

Im LRV von Land 1 ist keine Vertragslaufzeit definiert. Die Vertrags-

partner haben das Recht zur jederzeitigen vollständigen oder teilweisen 

Kündigung des LRV, verbunden mit einer 12-monatigen Kündigungsfrist. 

Der Prozess der LRV-Verhandlungen und/oder die ersten Monate des Um-

stellungszeitraumes vom alten auf das neue Leistungsrecht waren in Land 1 

– anders als in anderen Ländern – nicht durch besondere Ereignisse oder 

Prozesse, wie z.B. parallel laufende Reformen in angrenzenden Handlungs-

bereichen oder technische Umstellungen mit Auswirkungen auf den Verwal-

tungsprozess – gekennzeichnet. Die Verhandlungspartner konnten sich mit-

hin auf ihre Aufgabe der zügigen Verhandlung eines neuen LRV SGB IX 

sowie die Anwendung der unmittelbar wichtigsten Regelungen (insbesonde-
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re bezüglich der Trennung von existenzsichernden Leistungen und Fachleis-

tungen) ab Anfang 2020 konzentrieren. 

Die BTHG-Reform war in Land 1 die Gelegenheit für eine Anpassung 

der Leistungsträgerschaft. An die Stelle der bis Ende 2019 geltenden Auf-

gabenaufteilung, wonach die überörtlichen Träger der EGH vorwiegend für 

die (teil-)stationären Leistungen zuständig waren und die örtlichen Träger 

vorwiegend für die ambulanten Leistungen, tritt seitdem eine Aufgabenauf-

teilung, der zufolge die überörtlichen Träger vorwiegend Leistungen der 

EGH für Erwachsene erbringen, während die örtlichen Träger – neben ihrer 

Zuständigkeit für existenzsichernde Leistungen nach SGB XII – für die Er-

bringung von EGH-Leistungen im Zusammenhang der Kinder- und Jugend-

hilfe zuständig sind. Vier Ausnahmen von dieser Regel sind dabei definiert. 

So übernehmen die überörtlichen Träger zusätzlich auch die Leistungser-

bringung im Zusammenhang der Frühförderung, der EGH-Aufgaben von 

Kindertageseinrichtungen sowie für Kinder und Jugendliche in stationären 

Wohnformen und in Pflegefamilien. In Land 1 können die überörtlichen und 

die örtlichen Träger bei der Erfüllung ihrer EGH-Aufgaben die Kommunen 

heranziehen. 

Vor den eigentlichen LRV-Verhandlungen beschäftigte die Strukturie-

rung des Verhandlungsprozesses die Verhandlungspartner in Land 1. Letzt-

lich wurde hier eine komplexe Verhandlungsstruktur aufgesetzt, auf deren 

Basis die Verhandlungspartner einmal wöchentlich im Plenum sowie – 

ebenfalls mindestens einmal wöchentlich, ansonsten nach Bedarf – in diver-

sen gemeinsamen thematischen Arbeitsgruppen sowie in Arbeitsgruppen der 

je eigenen Seite zur (Vor-)Abstimmung der eigenen Verhandlungsposition 

zusammen kamen.  

Die LRV-Verhandlungen selbst wurden in Land 1 dominiert von den 

Themen der Trennung von Fach- und existenzsichernden Leistungen sowie 

der Modularisierung der Leistungen als Grundlage für die Umsetzung der 

BTHG-Vorgabe der stärkeren Personenzentrierung. 

Dabei konnten sich vor allem die Träger der EGH für die Verhandlungen 

auf erste Erfahrungen mit den durch das BTHG vorgesehenen Neuerungen 

stützen, die sie ab 2018 über die Beteiligung von Land 1 an entsprechenden 

Modellprojekten des Bundes gemäß Art. 25 Abs. 3 BTHG gesammelt hat-

ten. In diesen ging es insbesondere um Fragen der Trennung von existenzsi-

chernden und Fachleistungen, um die Definition von Assistenzleistungen 

sowie um die Trennung und/oder Kopplung der Erbringung von EGH- und 

Pflegeleistungen im Einzelfall. 

Gemäß dem LRV in Land 1 erfolgt die Trennung von Fachleistungen und 

existenzsichernden Leistungen für die Kalkulation von Finanzierungsantei-

len der EGH in besonderen Wohnformen auf der Grundlage der Trennung 

von Fachleistungs- und Wohnflächen mit der zusätzlichen Definition von 

weiteren Flächen (Misch- und Fremdflächen). Das Land orientiert sich dabei 

an den im Grundlagenpapier „Bedarfe für Unterkunft und Heizung in der 
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besonderen Wohnform ab dem 01. Januar2020 nach § 42a Abs. 5 und 6 

SGB XII“ enthaltenen Empfehlungen des BMAS.  

Die Umstellungen und hier insbesondere die Leistungstrennung, welche 

verbunden war mit dem Neuabschluss von Wohn- und Verpflegungsverträ-

gen mit den Bewohnern/innen in besonderen Wohnformen sowie Nut-

zern/innen von teilstationären Angeboten, haben für die Leistungserbringer 

die Notwendigkeit mit sich gebracht, den Zufluss der Zahlungsströme und 

die verwaltungstechnische Verarbeitung der Zahlungseingänge neu zu orga-

nisieren. In diesem Zusammenhang ist in Land 1 – wie in mehreren anderen 

Ländern – ein Mehraufwandszuschlag zugunsten der Erbringer von (ehe-

mals) stationären EGH-Leistungen vereinbart worden. Sie erhalten als Aus-

gleich für ihren Mehraufwand bei der Verwaltung und Beratung der Leis-

tungsberechtigten während des Umstellungszeitraumes bis Ende 2022 einen 

Zuschlag zum festgesetzten Tagessatz. 

In Land 1 hat sich – wie in den anderen Ländern – die Corona-Pandemie 

negativ auf die Leistungserbringung in der EGH ausgewirkt. Die Träger ha-

ben sich dabei entschieden, das „Sozialdienstleister-Einsatzgesetz“ (SodEG) 

anzuwenden, um die Leistungserbringung während der Pandemie sicherzu-

stellen.  

Der nachfolgende genauere Blick auf die in Land 1 für die Modularisie-

rung, Gesamtplanung und Personenzentrierung sowie für den externen Ver-

gleich gefundenen Lösungen lässt erkennen, dass die Akteure die Umset-

zung der Ideen und Ansätze des BTHG ernsthaft anstreben, dabei aber keine 

vollständige Veränderung der Bedingungen in der EGH wollen, sondern 

bewusst an frühere Erfahrungen anknüpfen. 

 

 

Modularisierung der Fachleistungen 
 

Grundsätzlich stellt die Modularisierung der Fachleistungen der EGH einen 

Weg zur Verwirklichung des Wunsch- und Wahlrechts der Betroffenen dar, 

wie es die UN-Behindertenrechtskonvention (Art. 19) und – darauf aufbau-

end – das BTHG bzw. SGB IX (§ 8 SGB IX) fordern. Die Modularisierung, 

die sich am deutlichsten im System zur Leistungsvergütung widerspiegelt, 

wird damit zu einer wichtigen Voraussetzung der (stärkeren) Personenzent-

rierung (von Boetticher 2018: 203). Wird davon ausgegangen, dass die 

Ausgestaltung der Leistungsmodularisierung und darüber der Personenzent-

rierung grundsätzlich zwischen den Extremen einer weitestgehenden Pau-

schalierung der Preise für bestimmte Leistungen einerseits und einer wei-

testgehenden Finanzierung von Leistungen über Fachleistungsstunden ande-

rerseits angesiedelt sein kann (§ 125 Abs. 3 SGB IX; Lewandrowski 2017), 



Folgen des BTHG für die Beschäftigung in der Eingliederungshilfe | 28 

 

so hat Land 1 hier den Weg einer weitgehenden Finanzierung auf Basis von 

Fachleistungsstunden gewählt.4  

Konkret definiert der LRV in Land 1, ausgehend von den Teilhabeberei-

chen, die im BTHG bzw. im SGB IX Teil 2 unterschieden werden, ein gan-

zes Bündel an übergreifenden Leistungsbeschreibungen, die entsprechend 

der in § 125 SGB IX genannten Anforderungen alle gesetzlich erforderli-

chen Angaben zur jeweiligen Leistung (Inhalt, Umfang, Leistungsziel, Qua-

lität und Wirksamkeit, zu betreuender Personenkreis, personelle und sächli-

che Ausstattung, Personalqualifikation, betriebsnotwendige Anlagen etc.) 

enthalten. Das Bündel der Leistungsbeschreibungen bildet die Grundlage für 

die zwischen der Leistungsträger- und der Leistungserbringerseite abzu-

schließende schriftliche Vereinbarung, die ihrerseits aus der Leistungs- und 

der Vergütungsvereinbarung besteht (§ 125 Abs. 1 SGB IX). Schließt ein 

bestimmter (örtlicher oder überörtlicher) Träger mit einem bestimmten Er-

bringer eine Leistungsvereinbarung ab, so greift diese ausgewählte Leis-

tungsbeschreibungen auf und muss dabei für jede jeweils zu erbringenden 

Leistung zwingend die in der skizzierten Struktur genannten Informationen 

beinhalten. 

Die einzelnen Leistungen an sich haben einen mehr oder weniger stan-

dardisierten Charakter. So gibt es neben pauschalierten Leistungsanteilen, 

die in Organisations- und Basismodulen zusammengefasst werden (z.B. für 

Overhead, Organisation, Leitung) und in allen schriftlichen Vereinbarungen 

Bestandteil der Vergütung von Leistungserbringern sind sowie bei allen 

Leistungsberechtigten zum individuellen Gesamtleistungspaket zählen, auch 

mehr oder weniger stark individualisierte Leistungsanteile, die in individua-

lisierten Fachleistungsmodulen zusammengefasst werden und recht weitge-

hend auf die Bedarfe und Bedürfnisse des jeweiligen Leistungsberechtigten 

zugeschnitten sind (z.B. unterschiedliche individuelle Assistenzleistungen).  

Diese Grundstruktur der Modularisierung und Leistungsfinanzierung, die 

auf ein am Anfang der Verhandlungen vorgelegtes Grundsatzpapier der 

Trägerseite zur Finanzierung von Leistungen zurückgeht, wird auf alle 

EGH-Leistungen, die im Rahmen des LRV geregelt sind, angewandt.  

Die Leistungsmodularisierung wird nun erstens über diese Gesamtanlage 

des EGH-Leistungsspektrums im LRV in Land 1 erreicht. Die ca. 20 über-

greifenden Leistungen der EGH, die der LRV auf Basis der soeben skizzier-

te Grundstruktur beschreibt, bilden an sich gleich gestaltete und insofern 

                                                 

 
4
 In der Realität wird eine vollständige Umsetzung weder der einen noch der anderen Ext-

remform der Modularisierung zu finden sein. So widerspricht eine rein auf Pauschalen 
beruhende Finanzierung von vorn herein den gesetzlichen Vorgaben des BTHG, wäh-
rend eine rein auf Fachleistungsstunden beruhende Finanzierung aus unterschiedlichen 
Gründen (insbesondere mit Blick auf Leistungen im Rahmen gemeinschaftlicher Wohn-
formen) nicht realistisch erscheint. So müssen bestimmte EGH-spezifische Infrastruktu-
ren ständig vorgehalten werden; diese Vorhaltenotwendigkeit kann in der Realität 
schwer über Stundensätze abgerechnet werden.  
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standardisierte Einheiten, auf die Leistungsträger und -erbringer beim Ab-

schluss einer konkreten schriftlichen Vereinbarung, und hier wiederum zual-

lererst beim Abschluss der Leistungsvereinbarung zurückgreifen, um das 

Leistungsspektrum aufzufächern, das der jeweilige Erbringer bereitstellen 

kann. Aus diesem Angebot wiederum wählen die einzelnen Leistungsbe-

rechtigten im Rahmen des Gesamtplanverfahrens mit ‚ihrem‘ zuständigen 

Leistungsträger die modularisierten Leistungen aus, die ihren Bedarfen und 

Wünschen entsprechen. 

Zweitens wird die Modularisierung der EGH-Leistungen erkennbar in 

der Leistungsvergütung, die insbesondere in der Vergütungsvereinbarung 

festgehalten ist. In Land 1 setzt sich die Leistungsvergütung aus pauschalen 

und zeitbasierten Anteilen zusammen (je nach Leistung in unterschiedli-

chem Mischungsverhältnis). Diese Grundstruktur lässt sich aus den Anlagen 

zum LRV ersehen. Daraus ist erkennbar, dass die Berechnung der Vergü-

tung einer bestimmten Leistung aus den jeweiligen (pauschalen und zeitba-

sierten) Anteilen anhand von Rechengrößen erfolgt, die für einen bestimm-

ten, mehr oder weniger langen Zeitraum feststehen und ihrerseits entweder 

zeitbasiert (z.B. tarifliche Vorgaben) oder auf Basis anderer Faktoren (z.B. 

Flächenwerte, Preise für Fort- und Weiterbildung etc.) zustande kommen. 

Die Modularisierung stellte insbesondere bei der Leistungserbringung in 

besonderen Wohnformen eine Herausforderung für die LRV-

Verhandlungspartner dar. Hier galt es, in den Verhandlungen zum neuen 

LRV eine Lösung zu finden, die es (vor allem der Leistungserbringerseite) 

ermöglicht, notwendige Infrastruktur dauerhaft vorhalten und die damit ver-

bundenen Kosten und Investitionen dauerhaft und stabil abdecken zu kön-

nen, und die es dennoch zugleich erlaubt, die ans Wohnen gekoppelte Leis-

tungserbringung (z.B. im Bereich ‚Soziale Teilhabe‘) so individuell und 

personenzentriert wie möglich zu gestalten. Der LRV von Land 1 enthält 

hierzu konkrete Vorgaben, die exemplarisch für das gerade dargestellte Fi-

nanzierungsmodell stehen. So erhält die betroffene Person künftig je nach 

persönlichem Bedarf einen bestimmten Anteil (qualifizierte und einfache) 

Assistenz sowie ein Fachmodul Wohnen und das Organisationsmodul, die 

im Rahmen der Leistungserbringung als institutioneller Finanzierungsanteil 

hinzugerechnet werden. 

Neben dem übergreifenden neuen Strukturmodell zur Finanzierung der 

modularisierten Leistungen der EGH gibt es in Land 1 historisch bedingt 

zusätzlich für bestimmte Leistungen oder mit Leistungen verknüpfte Aufga-

ben landeseinheitliche Vergütungslösungen. Dies bezieht sich insbesondere 

auf das (ehemalige) stationäre Wohnen sowie damit verbundene organisato-

rische Fragen. Grundsätzlich wurde historisch so verfahren, dass man bei 

Wohnheimen, in denen eine bestimmte Anzahl Menschen dauerhaft lebt, 

diese Personen jeweils nach unterschiedlichen Leistungstypen und dann 

nochmals nach unterschiedlichen Schweregraden in Hilfebedarfsgruppen 

eingeteilt wurden. Alle Wohnheime wurden und werden nach wie vor über 
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Vereinbarungen mit den Trägern der EHG finanziert, in denen die zugrunde 

zu legende Leistungsgruppe oder der Leistungstypus festgelegt sind. Aller-

dings erhielten und erhalten unterschiedliche Wohnheime, die in ihrer Ver-

einbarung mit den Trägern denselben Leistungstypus zugrunde gelegt ha-

ben, nicht unbedingt die gleiche Summe als Tagessatz für die im Rahmen 

des Leistungstypus erbrachten Leistungen. Hingegen konnte und kann es zu 

Vergütungsabweichungen kommen, die auf die erste Umstellung im Zu-

sammenhang der EGH vom Bundessozialhilfegesetz (BSHG) auf das 

SGB XII (in Kraft seit 1.1.2005) zurückgehen. Diese war ‚budgetneutral‘ 

konzipiert, weshalb Einrichtungen, die damals preiswerte Leistungen anbo-

ten, bis heute für dieselbe Leistung weniger gut vergütet werden als Einrich-

tungen, die damals bereits teure Leistungen anboten (historisch bedingte 

Preisspreizungen von bis zu 40 Prozent waren möglich). Diese ungleiche 

Vergütungssituation war auch Gegenstand der Landesrahmenvertragsver-

handlungen. Hier verfolgte die Leistungserbringerseite das Ziel, dass den 

Leistungsempfängern innerhalb derselben Leistungsgruppe die gleiche Ver-

gütung zukommen kann. Die für den neuen LRV gefundene Lösung, die 

nun schrittweise umgesetzt werden muss, sieht eine landesweit einheitliche 

Vergütung der Fachleistung Wohnen (und des Organisationsmoduls) vor, 

um diese Vergütungsunterschiede im Bereich der besonderen Wohnformen 

zu beseitigen und eine Angleichung zu erreichen.  

Im ambulant-unterstützten Wohnen sah die Situation schon vor Inkraft-

treten des BTHG anders aus. Hier gab und gibt es die Konstruktion der lan-

desweit einheitlich vergüteten Fachleistungsstunde, zu der dann je nach in-

dividuellem Bedarf die individuelle Assistenzleistung durch eine/n tariflich 

(oder nach kirchlichem Arbeitsrecht) eingruppierte/n Sozialarbeiter/in hin-

zukommt. Ziel der Leistungserbringer war die Ausweitung des im ambulan-

ten Bereich angewandten Vergütungssystems auf den Bereich des stationä-

ren Wohnens (was sich als Lösung gut mit dem ausdrücklichen Hinweis des 

BTHG begründen lässt), wonach Leistungen unabhängig vom Ort ihrer Er-

bringung finanziert werden sollen. 

Insgesamt kann festgehalten werden, dass die im LRV von Land 1 zur 

Modularisierung gefundenen Ansätze einen wichtigen Hintergrund für die 

Realisierung der Idee der (stärkeren) Personenzentrierung bilden. 

 

 

Gesamtplanung 
 

Ob das übergreifende Ziel der stärkeren Personenzentrierung der EGH mit 

den in einem Bundesland getroffenen Regelungen (Umsetzungsgesetzge-

bung, Landesrahmenvertrag, Übergangsbestimmungen etc.) überhaupt er-

reicht wird und wie ausgeprägt die Personenzentrierung tatsächlich sein 

kann, hängt nicht nur von der soeben dargestellten Leistungsmodularisie-

rung ab. Darüber hinaus hängt dies auch vom Gesamtplanverfahren (§§ 117-
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122 SGB IX) ab, also von der Zusammenstellung des individuellen ‚Leis-

tungspakets‘ für den einzelnen Leistungsberechtigten aus dem Angebot der 

einzelnen Leistungserbringer, die sich ihrerseits aus dem ‚Baukasten‘ der 

unterschiedlichen Leistungsmodule ‚bedienen‘. Ein Interviewpartner be-

zeichnete das Gesamtplanverfahren neben der Leistungsmodularisierung als 

„andere Hälfte der Medaille“ der Personenzentrierung.  

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann noch nicht beurteilt werden, inwie-

weit das Gesamtplanverfahren zur Verwirklichung der Vorgabe der (stärke-

ren) Personenzentrierung beiträgt. In Land 1 konnten und wollten weder 

Leistungsträger noch Leistungserbringer hierzu schon konkrete Aussagen 

treffen. Dabei wiesen beide Seiten in den Interviews auf zahlreiche, zu-

nächst noch zu bewältigende technische und organisatorische Schwierigkei-

ten im Zusammenhang mit diesem Verfahren hin. So müssen die individuel-

len Verwaltungsakte für alle leistungsberechtigten Personen im Rahmen ei-

nes (neuen) Gesamtplanverfahrens neu gestaltet werden. Zur Bewältigung 

des damit verbundenen enormen Aufwandes sei es in Land 1 auf Seiten der 

Leistungsträger zu erheblichen Personalneueinstellungen gekommen. Dabei 

sei es für das (alte und neueingestellte) Personal generell eine Herausforde-

rung, das neu konzipierte Bedarfsermittlungsinstrument (richtig) zu nutzen; 

hier ergeben sich zum Teil Umstellungsschwierigkeiten und treten offene 

Frage zutage.  

Die Leistungserbringerseite bedauerte, dass sie aufgrund des neuen Leis-

tungsrechts in der EGH formal nicht mehr an der Bedarfsermittlung im Ein-

zelfall beteiligt ist – diese erfolgt nun als zentraler Bestandteil des Gesamt-

planverfahrens nach § 117 SGB IX im Zusammenwirken des Leistungsträ-

gers mit dem Leistungsberechtigten. Vertreter von Leistungserbringern 

können allenfalls auf ausdrücklichen Wunsch des/der Leistungsberechtigten 

als Vertrauenspersonen (§ 117 Abs. 2 SGB IX) hinzugezogen werden. Die 

Leistungserbringerseite wies im Interview darauf hin, dass sie ungeachtet 

dieser formalen Regelung in der Realität (weiterhin) erste Ansprechpartne-

rin des/der Leistungsberechtigten sei. Insbesondere bei Leistungsberechtig-

ten, die in besonderen Wohnformen leben, wo also ein ständiger enger Kon-

takt zwischen dem/der Betroffenen und dem Personal des Leistungserbrin-

gers existiert, sei dies der Fall. Die Beratungsfunktion, die den Leistungser-

bringern damit de facto zukomme, habe mit der Umstellung der EGH auf 

das SGB IX und der Ausdifferenzierung des Leistungsrechts sowie der 

Trennung zwischen EGH- und existenzsichernden Leistungen noch zuge-

nommen, da damit bei den Betroffenen die Verunsicherung über Leis-

tungsmöglichkeiten und -ansprüche gewachsen sei – eine Einschätzung, die 

von der Leistungsträgerseite geteilt wird. 

Insgesamt sind in den Verhandlungen zum LRV in Land 1 Anstrengun-

gen zu einer möglichst weitgehenden Verwirklichung der Vorgabe der 

(stärkeren) Personenzentrierung unternommen worden und lässt sich zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt zumindest festhalten, dass durch die gefundenen 
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Lösungen bei der Modularisierung der Fachleistungen ein wichtiger Beitrag 

zur Umsetzung dieser Vorgabe geleistet wird. Dabei deutet vorerst auch 

nichts darauf hin, dass die somit grundsätzlich mögliche, stärkere Individua-

lisierung der Leistungen in der EGH durch Regelungen an anderen Stellen 

des neuen Rechts der EGH, etwa durch den externen Vergleich, einge-

schränkt werden könnte. 

 

 

Externer Vergleich 
 

Das BTHG-Ausführungsgesetz von Land 1 thematisiert den externen Ver-

gleich nach § 124 Abs. 1 und 3 SGB IX nicht und auch im LRV wird dieser 

nur am Rande aufgegriffen. So weist der LRV lediglich darauf hin, dass 

beim Abschluss von Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen tarifliche 

oder kirchenarbeitsrechtliche Bestimmungen geachtet werden und Tarifbin-

dung oder ähnliche Bindung nicht als unwirtschaftlich angesehen und damit 

zum Nachteil für den jeweiligen Leistungserbringer ausgelegt werden darf. 

Zudem enthält der Landesrahmenvertrag in Land 1 einen Hinweis darauf, 

dass vor dem Hintergrund der Tarifklausel in § 124 Abs. 1 SGB IX bei der 

Kalkulation von Vergütungen nun nach Tarif differenziert werden kann.  

Sowohl aus Perspektive der Leistungserbringer als auch der Leistungs-

träger in Land 1 sind gültige Tarifverträge und auch das kirchliche Arbeits-

recht zu achten und gelte es, Lohndumping wegen der Nicht-Existenz eines 

Tarifvertrags beim Abschluss von Vereinbarungen zu unterbinden. Insbe-

sondere die Leistungsträgerseite betont, dass man von allen Leistungser-

bringern eine angemessene Vergütung der Mitarbeiter/innen erwarte und 

den TVöD dabei als Maßstab für „Angemessenheit“ betrachte. Die in der 

Anlage zum LRV getroffenen Regelungen zur Angleichung der individuel-

len Leistungsentgelte an die Bedingungen (u.a. Tarifklausel gemäß § 124 

Abs. 1 SGB IX) des neuen Leistungs- und Vergütungsrechts während des 

Übergangszeitraums bis Ende 2022 lassen sich als Bestätigung dieser Per-

spektive lesen. In diesem Kontext wird außerdem darauf hingewiesen, dass 

das alte, derzeit noch praktizierte Finanzierungssystem in der EGH im Be-

reich des ambulant unterstützten Wohnens eine landeseinheitlich vergütete 

Fachleistungsstunde vorsieht, über die Angebotsunterschiede, die z.B. auf-

grund tariflicher oder kirchenarbeitsrechtlicher Regelungen einerseits oder 

der Nicht-Existenz solcher Regelungen andererseits variieren können, ‚weg-

nivelliert‘ würden.   

Ungeachtet der Bekenntnisse der Leistungsträger und Leistungserbringer 

zum Tarifrecht und kirchlichen Arbeitsrecht sowie zum Grundsatz einer an-

gemessenen Bezahlung des Personals in der EGH, benannten beide Seiten 

im Interview unterschiedliche Aspekte, die sich negativ auf die Personalver-

gütung auswirken könnten.  
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Die Leistungsträgerseite gab zu bedenken, dass bei den Personalkosten-

anteilen im Rahmen der Fach- und Organisationsmodule im LRV von 

Land 1 noch keine Ober- oder Untergrenzen der Vergütungen festgelegt 

worden seien und generell noch unklar sei, wie mit der Existenz unter-

schiedlicher Tarifwerke in der Praxis der Leistungserbringung nach neuem 

EGH-Recht umgegangen werde. Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des neu-

en Leistungsrechts seien die Überlegungen zu diesem Punkt eher von haus-

haltsbezogenen Motiven und weniger von inhaltlichen Motiven im Hinblick 

auf die EGH geleitet gewesen. Auch sei ein Vorher-Nachher-Vergleich der 

Kosten beschlossen worden, mit dem Ziel, diese kontrollieren zu können. 

Darüber hinaus sei während der LRV-Verhandlungen, u.a. auf Druck der 

Leistungserbringerseite, der Personalschlüssel im Leitungsbereich herunter-

gesetzt und damit für die Leistungserbringer günstiger gestaltet worden. 

Von der Seite der Leistungserbringer wurde darauf hingewiesen, dass die 

Frage, ob und inwieweit die Festlegung von Leistungspreisen durch vorhe-

rige Wettbewerbe beeinflusst werden kann, schon vor der Umstellung der 

EGH auf das SGB IX und der Regelung des externen Vergleichs in Land 1 

eine Rolle gespielt habe. Der externe Vergleich sei in den Verhandlungen 

nicht wichtig gewesen („In den Verhandlungen hat dieses Thema externer 

Vergleich im Prinzip, ich würde mal sagen, keine Rolle gespielt.“). Aller-

dings sei hier erneut die seit längerer Zeit diskutierte Frage behandelt wor-

den, wie man es schaffe, bestimmte Leistungen als EGH-Leistungen, die in-

nerhalb des sozialrechtlichen Dreiecks erbracht werden, zu konzipieren und 

damit – auch auf der Grundlage der nunmehr ausdrücklichen Anerkennung 

des Tarifschutzes durch das SGB IX (§ 124 Abs. 1) – vor negativen Folgen 

von Ausschreibungen nach dem Vergaberecht (Preiswettbewerb nach unten) 

zu schützen. Zu dieser Frage gab und gibt es insbesondere zwischen den 

Leistungserbringern und den örtlichen Trägern Konfliktpotenzial. Grund-

sätzlich erfasst der LRV in Land 1 nur Leistungen, die innerhalb des sozial-

rechtlichen Dreiecks erbracht werden und damit bei der Preisgestaltung dem 

besonderen sozialrechtlichen Schutz durch das SGB IX (Tarifbindung) un-

terliegen. Dabei wollten die Leistungserbringer ein möglichst umfangreiches 

Portfolio an ‚sozialrechtlich geschützten‘ EGH-Leistungen im LRV definie-

ren, während gerade die örtlichen Träger dies aus Kostengründen und vor 

dem Hintergrund einer anderen Leistungstradition (stärkere Orientierung an 

der Idee von marktgenerierten Sach- und Geldleistungen) ablehnten. Die 

Leistungserbringerseite berichtete hier von negativen Erfahrungen mit der 

Bereitschaft zur Finanzierung von bestimmten Leistungen (z.B. Schulbe-

gleitung, einfache Assistenzleistungen) durch die entsprechenden kommu-

nalen Träger schon vor dem Inkrafttreten des BTHG. Hier habe es zuweilen 

eine Praxis fixer, meist niedriger Preise ohne Berücksichtigung der jeweili-

gen Gestehungskosten für die Leistungserbringer gegeben. Dadurch sei die 

Gefahr von Abstrichen an der Leistungsqualität oder auch bei der Personal-
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vergütung groß gewesen. Das BTHG habe sich in diesem Zusammenhang 

positiv ausgewirkt: 

 
„Wir haben schon jetzt (…) einige Träger, die wieder auf Tarifbindung umgestellt haben. 
Wir haben unsere eigene (…) Diskussion zu einem eigenen Tarifwerk für den Bereich der 
Pflege, aber auch darüber hinaus. Also das Tarifthema in der Sozialwirtschaft hat schon 
nochmal einen deutlich anderen Schub als vor fünf oder vor zehn Jahren. Da hilft auch das 
BTHG.“  
 

Schließlich äußern beide Seiten – Leistungsträger und Leistungserbringer – 

in den Interviews die Einschätzung, die durch verbesserte Wahlrechte und 

entsprechende Instrumente (z.B. persönliche Budgets) erhöhte Autonomie 

der Leistungsberechtigten könne auch das Risiko mit sich bringen, dass 

Leistungsberechtigte bei der individuellen Auswahl ‚ihrer‘ Leistungserbrin-

ger in erster Linie auf den (günstigeren) Preis achteten, was zu erhöhtem 

Preisdruck mit entsprechenden Folgen auch für die Vergütung des Personals 

führen könnte. 

Insgesamt zeichnet sich in Land 1 ab, dass die neue Regelung im EGH-

Leistungsrecht zum externen Vergleich gegenwärtig keine nachteiligen Fol-

gen für die Entlohnung des Personals in der EGH hat. Dabei wurden die im 

LRV gefundenen Regelungen zum Abschluss von Vereinbarungen zwischen 

Leistungsträgern und Leistungserbringern sowie zur Vergütung bislang al-

lerdings noch nicht dem Praxistest unterzogen, da entsprechende Neuver-

handlungen noch nicht stattgefunden haben. Darüber hinaus lässt sich zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt auch nicht bestimmen, inwieweit das oben be-

schriebene Interesse der LRV-Verhandlungspartner an der Tarifbindung im 

Besonderen und an einer ‚ordentlichen‘ Entlohnung des Personals im All-

gemeinen künftig positive Auswirkungen auf die Beschäftigungsbedingun-

gen in der EGH haben werden bzw. in welchem Maße sich gegebenenfalls 

andere Rahmenfaktoren, so vor allem die Arbeitsmarktsituation und der 

Fachkräftemangel, darauf auswirken werden. Eine valide Aussage zu den 

Effekten des externen Vergleichs kann derzeit noch nicht getroffen werden. 

Allerdings deutet sich an, dass bisher nicht oder nicht mehr tariflich gebun-

dene Leistungserbringer wieder Interesse an einer Tarifbindung zeigen, was 

auf die konkrete Ausgestaltung des externen Vergleichs hinsichtlich des 

Schutzes tariflich begründeter Personalkosten zurückgeführt wird. 

 

 

Land 2 
 

In Land 2 wurde der neue Landesrahmenvertrag (LRV) – wie in Land 1 – 

von den überörtlichen und örtlichen Trägern der Eingliederungshilfe (EGH) 

und den Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege sowie den privaten Anbie-

tern sozialer Dienste unterzeichnet. Der Vertragsunterzeichnung war ein 

konzentrierter Verhandlungsprozess vorausgegangen, der in der zweiten 

Jahreshälfte 2018 mit einem zweitätigen Auftaktgespräch der Verhand-
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lungspartner begonnen hatte und dann, zunächst in zweiwöchigem, später in 

einwöchigem Rhythmus im Plenum der zentralen Verhandlungskommission 

sowie in thematischen Arbeitsgruppen und Unterarbeitsgruppen geführt 

wurde. Zeitgleich mit dem Beginn des Verhandlungsprozesses um den LRV 

verabschiedete der Landtag in Land 2 das Gesetz zur Umsetzung des 

BTHG. Auch in Land 2 trafen die Verhandlungspartner keine gesonderte 

Übergangsvereinbarung, legten jedoch im LRV einen Zeitraum für die Um-

stellung der Leistungserbringung auf die neue Rechtsgrundlage fest. Wie in 

Land 1 endet dieser Ende 2022. Der Vertragstext selbst enthält dabei einige 

spezifische Regelungen für diesen Umstellungszeitraum. Diese betreffen 

insbesondere Vergütungsfragen im Zusammenhang der Trennung von exis-

tenzsichernden und Fachleistungen sowie Fragen der Umwandlung von 

(teil-) stationären in ambulante Leistungen. Noch während des Übergangs-

zeitraums sollen die Regelungen des neuen LRV, vor allem die Regelungen 

zu Personalvergütungen, umfassend überprüft werden, so dass das neue 

Leistungsrecht in der EGH zu Beginn des Jahres 2023 dann vollumfänglich 

greifen kann.  

Der LRV von Land 2 enthält – ähnlich wie der von Land 1 – keine spezi-

fischen Angaben zur Vertragslaufzeit. Hier haben die Vertragspartner die 

Möglichkeit zur Kündigung jeweils sechs Monate vor Ende eines Kalender-

jahres, wobei der gekündigte LRV bei einer Nichteinigung der Vertragspar-

teien für weitere 12 Monate gilt, sofern er nicht zuvor durch eine Rechtsver-

ordnung des Landes gemäß § 131 Abs. 4 SGB IX abgelöst wird. Während 

des Verhandlungsprozesses sowie in den ersten Monaten der Anwendung 

des neuen Leistungsrechts und des LRV bis zur Berichtslegung konnten die 

Akteure in Land 2 sich weitgehend auf die Umsetzung der BTHG-Reform 

konzentrieren. Wie in Land 1 war der beginnende Umsetzungsprozess hier 

insbesondere durch die Corona-Pandemie, nicht jedoch durch weitere, po-

tentiell beeinträchtigende Ereignisse, wie z.B. parallele Reformen in an-

grenzenden Handlungsfeldern, berührt. 

In Land 2 hat mit der gesetzlichen Regelung zur Umsetzung des BTHG 

kein Trägerwechsel stattgefunden, allerdings gab es leichte Zuständigkeits-

verschiebungen in der weiterhin bestehenden Gesamtkonstellation einer 

zwischen der kommunalen und der Landesebene geteilten Trägerschaft. Die 

Landkreise und kreisfreien Städte sind in Land 2 weiterhin die örtlichen 

Träger der EGH. Dabei haben sie die Zuständigkeit für den Abschluss von 

schriftlichen Vereinbarungen mit Leistungserbringern im ambulanten Be-

reich an das Land abgegeben, so dass in diesem Bereich eine Zentralisierung 

zu beobachten ist. Das Land wiederum nimmt als überörtlicher Träger, wie 

zuvor schon, eine Reihe übergreifender Koordinierungs- und Steuerungs-

aufgaben wahr und ist im Sinne der angesprochenen Zentralisierung zudem 

für den Abschluss von Vereinbarungen nach Teil 2 Kapitel 8 SGB IX mit 

den Leistungserbringern nicht mehr nur im teilstationären und stationären 

Bereich, sondern auch im ambulanten Bereich zuständig. Darüber hinaus hat 
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das Land die Aufgabe der Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfung nach § 

128 SGB IX. 

In Land 2 war und ist die Einführung einer völlig neuen Leistungsart, der 

so genannten personenzentrierten Komplexleistung, ein zentrales Thema für 

die Akteure in der EGH. Dementsprechend waren die LRV-Verhandlungen 

von diesem Thema und von der Frage, wie diese Leistung zu definieren ist 

und inwieweit mit ihrer Einführung eine Ambulantisierung der EGH-

Leistungen insgesamt verbunden sein soll, geprägt. Darüber hinaus beschäf-

tigte die Verhandlungspartner insbesondere die Frage der Trennung von 

existenzsichernden und EGH-Fachleistungen sowie die Frage, ob und in 

welcher Höhe die Leistungserbringer für ihren Mehraufwand im Zeitraum 

der Umstellung einen Zuschlag auf die Leistungsvergütung erhalten sollen.  

Auch Land 2 beteiligte sich – wie alle Bundesländer – an den Modellpro-

jekten, die der Bund gemäß Art. 25 Abs. 3 BTHG zwischen 2018 und 2021 

durchführen ließ. In Land 2 ging es dabei insbesondere um die Trennung 

von existenzsichernden und Fachleistungen sowie die Frage des Verhältnis-

ses und der Gewichtung von EGH- und Pflegeleistungen im Einzelfall. 

Seit Inkrafttreten der BTHG-Reform Anfang 2020 müssen EGH-

Fachleistungen auf der neuen Grundlage des SGB IX und strikt getrennt von 

den existenzsichernden Leistungen erbracht werden. Land 2 orientiert sich 

in dieser Frage am Vorschlag des Bundes zur pauschalen Trennung von 

Kosten für Wohn- und Fachleistungsflächen im Verhältnis 80:20 (Wohnflä-

che/Fläche für die Erbringung existenzsichernden Leistungen : Fachleis-

tungsfläche/Fläche für die Erbringung von Fachleistungen; AG Personen-

zentrierung 2018: 14), auch wenn dieser auf Kritik stößt, weil sich damit aus 

der geteilten Sicht der unterschiedlichen EGH-Akteure im Land die BTHG-

Idee der verstärkten Personenzentrierung im Übergangszeitraum kaum um-

setzen lasse.  

Die Implementation der Leistungstrennung zum 1. Januar 2020 entspre-

chend der gesetzlichen Regelung im BTHG stellte für die dezentralen Leis-

tungsträger in Land 2 um die Jahreswende 2019/2020 eine zentrale Heraus-

forderung dar. Um ihr begegnen zu können, wurden die Verwaltungskapazi-

täten vielerorts gezielt gebündelt, so dass die Umstellung vergleichsweise 

friktionslos und pünktlich umgesetzt werden konnte.   

Wie in den anderen Ländern ist auch in Land 2 aufgrund der mit der 

Leistungstrennung verbundenen Notwendigkeiten zur Umorganisation von 

Vertragsverhältnissen und Zahlungsflüssen ein Verwaltungsmehraufwand 

für die Erbringer insbesondere von EGH-Leistungen in besonderen Wohn-

formen entstanden. Dazu kommen – ebenfalls wie in den anderen Ländern – 

Unsicherheiten bezüglich der Mieteinnahmen, die in Land 2 noch in dem 

Maße verstärkt werden wie im Zuge der Reform die Ambulantisierung der 

Leistungen beschleunigt wird. Vor diesem Hintergrund haben sich die Leis-

tungsträger mit den Leistungserbringern auf Zahlung eines Ausgleichsbetra-

ges, der auf die individuelle Leistungsvergütung aufgeschlagen wird, geei-
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nigt. Hierbei handelt es sich allerdings – anders als in den meisten anderen 

Ländern – nicht um einen pauschalen absoluten oder anteilig errechneten 

Betrag. Vielmehr müssen die einzelnen Leistungserbringer den Ausgleich 

individuell mit dem Leistungsträger aushandeln. 

Insgesamt wurden die LRV-Verhandlungen in Land 2 eher kontrovers 

geführt. Die Ergebnisse mit Blick auf die Modularisierung der EGH-

Leistungen, der Gesamtplanung und Personenzentrierung sowie der Umset-

zung des externen Vergleichs deuten auf einen hohen Anspruch der Ver-

handlungspartner für die Umsetzung der BTHG-Reform hin, lassen aber 

auch erkennen, dass zahlreiche wichtige Fragen noch nicht gelöst sind. 

  

 

Modularisierung der Fachleistungen 
 

Eine zentrale Voraussetzung für eine künftig tatsächlich stärkere Personen-

zentrierung der EGH ist es, Fachleistungen so zu definieren, dass sie den in-

dividuellen Bedürfnissen des/der einzelnen Leistungsberechtigten bestmög-

lich entsprechen können. Mit der Einführung der personenzentrierten Kom-

plexleistung hat man in Land 2 (vorerst nur mit Blick auf ambulante Leis-

tungen) versucht, hier den ‚Königsweg‘ einer weitestgehend auf Fachleis-

tungsstunden beruhenden Leistungserbringung zu gehen (vgl. Lewand-

rowski 2017).  

Vor dem Hintergrund des Anspruchs, die EGH-Leistungserbringung 

(perspektivisch sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich) 

künftig vollständig auf Fachleistungsstunden-Basis anzubieten und dabei ei-

ne inhaltlich flexible, den Bedürfnissen der einzelnen Leistungsberechtigten 

angepasste Leistung zu gewähren, schätzt insbesondere die Leistungsträger-

seite das Konzept einer Modularisierung von Fachleistungen für Land 2 als 

kaum relevant ein. Im neuen LRV von Land 2 wird dieser Einschätzung ent-

sprechend auf eine explizite – sei es inhaltliche, sei es über Kosten fixierte – 

Definition von bestimmten Leistungsmodulen verzichtet. Die Kernidee in 

Land 2 ist es hingegen, dass EGH-Leistungen – aktuell nur im ambulanten 

Bereich – im Rahmen einer gesamthaften, alle Leistungsbestandteile umfas-

senden Komplexleistung von einem Leistungserbringer im jeweiligen Sozi-

alraum erbracht werden. Der Leistungserbringer rutscht dabei gleichsam in 

die Rolle eines Case Managers, der auf der Basis des Gesamtplans für 

den/die jeweilige/n Leistungsberechtigte/n das Leistungspaket im Sozial-

raum zusammenstellt und bei Bedarf kurzfristig modifiziert. Dabei soll er 

auf Grundlage einer entsprechenden schriftlichen Vereinbarung mit dem zu-

ständigen Leistungsträger für seine Leistungszeit, und nicht für die Erbrin-

gung bestimmter einzelner Leistungen vergütet werden. Der LRV in Land 2 

definiert dazu für unterschiedliche Hilfebedarfsgruppen im ambulanten Be-

reich die pauschalen Kosten (inklusive Sach- und Investitionskosten) einer 
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Fachleistungsstunde, die die Basis zur Berechnung dieser leistungszeitba-

sierten Vergütung bildet.  

Auch wenn das Konzept der Modularisierung in Land 2 nicht explizit 

verfolgt wird, kann das Land nicht vollständig auf eine ‚Zerlegung‘ der 

Leistungen in erkennbare Einzelbestandteile verzichten. So führt der neue 

LRV die personenzentrierte Komplexleistung erstens (vorerst) nur für den 

ambulanten Bereich ein und bestimmt nur für diesen Bereich die Zusam-

mensetzung der pauschalen Kosten einer Fachleistungsstunde für eine be-

stimmte Hilfebedarfsgruppe.  

Für den teilstationären und stationären Bereich hingegen werden die Kos-

ten für existenzsichernde und Fachleistungen gemäß dem oben beschriebe-

nen Modell vorerst nur pauschal getrennt und ansonsten die bisherigen Mo-

dalitäten zur Kalkulation der Kosten der EGH-Leistungen unverändert bis 

zum Auslaufen des Übergangszeitraums Ende 2022 weitergeführt. Der LRV 

von Land 2 verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass im Übergangs-

zeitraum ein Anschlussmodell zur Finanzierung von EGH-Leistungen im 

teilstationären und stationären Bereich entwickelt werden soll. Dabei ist 

nicht vollständig geklärt, inwieweit dieses an das alte oder an das für die 

personenzentrierte Komplexleistung neu entwickelte Finanzierungsmodell 

anschlussfähig sein soll. Insgesamt kann für den teilstationären und stationä-

ren Bereich festgehalten werden, dass es hier de facto eine Ko-Existenz von 

Grund- und Fachleistungsmodul während des Übergangszeitraums gibt.  

Zudem scheint auch die personenzentrierte Komplexleistung im ambu-

lanten Bereich nicht völlig ohne eine Zerlegung in klar erkennbare Bestand-

teile auszukommen. So mussten für diese neue Leistungsart, wie oben be-

schrieben, zunächst Hilfebedarfsgruppen festgelegt werden, die als Aus-

gangsbasis für die Kalkulation der Kosten einer jeweiligen Fachleistungs-

stunde dienen können. In diesem Zusammenhang war und ist es allerdings 

notwendig, eine konkrete Bemessungsgrundlage zur Kalkulation des Hil-

febedarfs in einer Gruppe festzulegen. Hier müssen z.B. unterschiedliche 

Kostenanteile für qualifizierte und einfache Assistenzleistungen definiert 

und getrennt werden, was im Ergebnis auch auf eine Trennung von Leis-

tungsbestandteilen hinausläuft. Der LRV enthält zu dieser Frage keine Aus-

sagen. Sowohl die Leistungsträger- als auch die Leistungserbringerseite 

wies in den Interviews darauf hin, dass sich derzeit eine gemeinsame Ar-

beitsgruppe mit der Definition von Fachkraftstandards und auch der Frage, 

für welche Leistungen qualifizierte Assistenz notwendig sei und welche 

Leistungen über einfache Assistenz erbracht werden könnten, befasse.  

Darüber hinaus unterscheidet der neue LRV neben der personenzentrier-

ten Komplexleistung im ambulanten Bereich und den teilstationären sowie 

stationären Leistungen noch weitere Leistungen für spezifische Personen-

gruppen (Kinder und Jugendliche etc.). Auch die Bestandteile derartiger 

Leistungen müssen inhaltlich abgegrenzt und preislich definiert werden, so 

dass die gesamte Leistung für eine jeweilige Person ‚zusammengesetzt‘ und 
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ihre Kosten eindeutig kalkuliert werden können; auch hier ist der LRV in 

Land 2 derzeit noch offen. 

Eine Modularisierung der EGH-Leistungen birgt einerseits das Risiko ei-

ner zu starken Pauschalierung dieser Leistungen – dies widerspräche der 

Idee der Personenzentrierung und der Vorstellung einer Stärkung des indi-

viduellen Wunsch- und Wahlrechts. Andererseits stellt die Modularisierung 

aber auch einen Weg dar, bestimmte EGH-Leistungen auf der Grundlage ei-

ner vorab-Festlegung wesentlicher Inhalte und Qualitätsstandards vor 

gleichsam ‚beliebiger‘ Veränderung zu schützen. Dass der neue LRV in 

Land 2 zum einen auf eine inhaltliche Definition der (Bestandteile der) per-

sonenzentrierten Komplexleistung verzichtet und zum anderen festlegt, dass 

EGH-Leistungen sozialräumlich (d.h. vorrangig von Erbringern in einem 

vom örtlichen Leistungsträger festzulegenden Sozialraum, in dem der/die 

Leistungsberechtigte lebt) zu erbringen sind, kann in diesem Kontext über-

greifend kritisch betrachtet werden. Dieses Modell birgt theoretisch zwei 

Risiken. 

Erstens impliziert es das Risiko einer angebotsorientierten Zusammenset-

zung der Komplexleistung, die der/die einzelne EGH-Leistungsberechtigte 

erhält, also einer Zusammensetzung, die vorrangig von dem im jeweiligen 

Sozialraum verfügbaren Leistungsangebot abhängt. Theoretisch erscheint 

denkbar, dass Leistungen, die im jeweiligen Sozialraum von dem oder den 

dortigen Leistungserbringern nicht angeboten werden, auch nicht erbracht 

werden können. Damit wären indes das vom BTHG bzw. SGB IX (§ 8 SGB 

IX) und – darüber hinaus – von der UN-Behindertenrechtskonvention (Art. 

19) formulierte Bekenntnis zum Wunsch- und Wahlrecht der Leistungsbe-

rechtigten und die Unabhängigkeit der Leistungserbringung vom Wohnort 

in Frage gestellt. Zum anderen trägt das Modell das Risiko in sich, dass be-

stimmte Leistungen, die bisher als qualifizierte Assistenzleistungen im 

Rahmen der EGH erbracht worden sind – mangels eines entsprechenden 

Angebots im jeweiligen Sozialraum – künftig in Form einer einfachen As-

sistenzleistung erbracht werden. Die entsprechenden Leistungen könnten 

damit als solche grundsätzlich aufrechterhalten bleiben, jedoch könnte der 

Fall eintreten, dass hinsichtlich der Qualität und Vergütung Abstriche in 

Kauf genommen werden. Eine solche Entwicklung wiederum könnte zu 

verstärktem Preisdruck und damit einer Steigerung des Drucks auch auf die 

Arbeitsbedingungen in der EGH beitragen. Freilich ist – wie oben bereits 

festgestellt wurde – die vorrangig an den Sozialraum gekoppelte Erbringung 

der inhaltlich offenen personenzentrierte Komplexleistung bislang in der 

Praxis nicht erprobt worden. Zudem haben sich die Verhandlungspartner in 

Land 2 vorgenommen, auch im Hinblick auf Gruppen von Personen mit 

vergleichbarem Hilfebedarf konkrete Fachkraftstandards und Standards für 

Assistenzleistungen zu definieren. Ein Praxistest der sozialräumlichen Er-

bringung der personenzentrierten Komplexleistung wäre indes auf die Rele-

vanz dieser möglichen Risiken hin kritisch zu beobachten.  
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Insgesamt kann zum Zeitpunkt der Berichtslegung festgehalten werden, 

dass der LRV in Land 2 gerade mit dem neuartigen Konstrukt der (vorerst 

nur für den ambulanten Bereich geltenden) personenzentrierten Komplex-

leistung einen vielversprechenden und ambitionierten Ansatz zur Realisie-

rung der Idee der stärkeren Personenzentrierung der EGH verfolgt. Eine 

Umsetzung des Ansatzes ist allerdings voraussetzungsvoll. Der Praxistest ist 

dabei noch nicht erfolgt und vor einer flächendeckenden Umsetzung des 

Ansatzes in die Praxis müssen die Akteure der EGH in Land 2 einstweilen 

noch Antworten auf mehrere wichtige, die Leistungsinhalte betreffende Fra-

gen formulieren.  

 

 

Gesamtplanung 
 

In Land 2 hat man mit einem spezifischen Verfahren zur gesamthaften indi-

viduellen Leistungsplanung bei einzelnen örtlichen Trägern in der Vergan-

genheit bereits Erfahrungen gesammelt. Das vereinzelt schon seit 2011 er-

probte Gesamtplanverfahren wird nun im Zuge der Implementation des 

BTHG und der Anwendung des neuen LRV in allen Landkreisen und kreis-

freien Städten des Landes übernommen. Ziel ist es, bis zum Ende des Über-

gangszeitraums am 31. Dezember 2022 für jede/n Leistungsberechtigte/n 

einen neuen Gesamtplan erstellt zu haben und in diesem Zusammenhang, 

bei ambulanten Leistungen die neue Leistungsart der personenzentrierten 

Komplexleistung im Sozialraum für den jeweiligen einzelnen Fall ‚mit Le-

ben zu füllen‘.  

Dieses Ziel stellt insbesondere örtliche Leistungsträger, die noch keine 

Erfahrung mit dem in Land 2 teils schon erprobten Instrument zur Gesamt-

planung gesammelt haben und/oder die eine vergleichsweise hohe Zahl an 

Leistungsberechtigten haben, zunächst vor hohe verwaltungstechnische An-

forderungen. Darüber hinaus sind mit der Gesamtplanung auf Grundlage des 

neuen LRV aber auch wenigstens zwei Herausforderungen verbunden.  

Erstens wird es gerade mit Blick auf die Anwendung der neuen perso-

nenzentrierten Komplexleistung notwendig, lokal funktionierende Koopera-

tionen nicht nur zwischen den Leistungserbringern im Rechtskreis des SGB 

IX, sondern auch mit Leistungserbringern aus weiteren Rechtskreisen des 

SGB zu organisieren. Im Interview verweist die Leistungsträgerseite auf die 

Schnittstellenprobleme, die sich in diesem Zusammenhang bislang insbe-

sondere bei der Kooperation mit Leistungserbringern im Bereich Pflege ge-

zeigt hätten:  

 
„Ich denke das Hauptproblem ist zum jetzigen Zeitpunkt, dass wir die Pflege nicht an den 
Tisch bekommen. Das originäre Gesamtplanverfahren sieht ja die Pflege bzw. SGB XI-
Träger mit vor. Die Erfahrung der Kommunen ist, und so spiegeln das auch die Landkreise, 
die kriegen die Pflege gar nicht an den Tisch.“  



Folgen des BTHG für die Beschäftigung in der Eingliederungshilfe | 41 

 

Im Zuge der Reform, die in Land 2 auch mit dem impliziten Ziel einer mög-

lichst weitgehenden Ambulantisierung der Leistungen umgesetzt wird, er-

wartet die Leistungsträgerseite, dass gerade diese Kooperation mit den Pfle-

gekassen schwieriger werden könnte. Gerade bei Leistungsberechtigten, die 

(künftig) die neue personenzentrierte Komplexleistung erhalten (sollen) und 

die dabei Anspruch nicht nur auf EGH-, sondern auch auf Pflegeleistungen 

haben, sei es schwierig, deren Ansprüche mit den Erwartungen der unter-

schiedlichen Leistungsträger im Rahmen des Gesamtplanverfahrens in Ein-

klang zu bringen. So müsse die Pflegekasse bei ambulanten Leistungen auf 

Grundlage eines Pflegevertrags mit dem Leistungsberechtigten Pflegegeld 

bezahlen; dieses sei im Einzelfall häufig höher als die pauschale Vergütung 

von 266 Euro monatlich, die die Pflegekassen gemäß § 43a SGB XI an die 

Träger stationärer EGH-Leistungsträger zur Miterbringung von Pflegeleis-

tungen bislang gezahlt hätten. An einer dementsprechend erwartbaren Kos-

tensteigerung im Zusammenhang einer Ambulantisierung von Leistungen 

hätten die Pflegekassen jedoch kein Interesse. In Land 2 versuche man ge-

genwärtig im Rahmen von Modellversuchen eine für beide Leistungsträger-

seiten sowie die Leistungsberechtigten gangbare Lösung zu finden. Insge-

samt bedürfe es hier allerdings einer übergreifenden, grundsätzlichen Lö-

sung, gegebenenfalls durch den Gesetzgeber. 

Weiterhin stellt sich in Land 2 im Hinblick auf die Anwendung der per-

sonenzentrierten Komplexleistung im Sozialraum eine zweite Herausforde-

rung im Zusammenhang mit dem individuellen Gesamtplanverfahren. Mit 

dem neuen LRV haben die örtlichen Leistungsträger die Aufgabe erhalten, 

den oder die Sozialraum/Sozialräume in ihrem administrativen Zuständig-

keitsbereich zu definieren, wobei die Definition mehrerer Sozialräume in ei-

nem Kreis oder einer kreisfreien Gemeinde möglich ist. Dabei soll das Leis-

tungsangebot, das in dem Sozialraum, in dem der/die Leistungsberechtigte 

wohnt, zur Verfügung steht, künftig die primäre Grundlage für individuelle 

Zusammenstellung der personenzentrierten Komplexleistung im Einzelfall 

bilden. Der neue LRV gibt den Leistungsträgern und den Leistungserbrin-

gern grundsätzlich gemeinsam auf, das sozialräumliche EGH-

Leistungsangebot zu entwickeln, wobei der wesentliche Impuls zur Ange-

botsentwicklung hier von den Leistungserbringern vor Ort ausgehen soll. So 

müssen sich diese künftig – wenn sie mit dem überörtlichen Leistungsträger 

eine neue schriftliche Vereinbarung aushandeln möchten – zuerst mit dem 

örtlichen Träger über ihr Leistungskonzept und -angebot im und für den je-

weiligen, örtlich definierten Sozialraum verständigen. Hierzu erarbeiten sie 

im Zusammenspiel mit dem örtlichen Träger eine sogenannte Konzeption, 

die dann – sofern sie vom örtlichen Träger akzeptiert wird – mit den sonsti-

gen erforderlichen Unterlagen zum Verhandlungsstart dem überörtlichen 

Träger vorgelegt wird. Der örtliche Träger nimmt dem überörtlichen hier die 

inhaltliche Abstimmung des jeweiligen sozialräumlichen Angebots ab; letz-

terer konzentriert sich in den Verhandlungen auf Finanzierungsfragen. 
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Kommt es sodann zur schriftlichen Vereinbarung zwischen dem überörtli-

chen Träger und dem potentiellen Erbringer von personenzentrierten Kom-

plexleistungen, so bildet diese Vereinbarung zusammen mit der Konzeption 

das Leistungsangebot ab, aus dem sich der/die Gesamtplaner des örtlichen 

Trägers und der/die Leistungsberechtigte bei der Zusammenstellung der per-

sonenzentrierten Komplexleistung dann zuallererst ‚bedienen‘ (sollen). 

Hier stellt sich nun erneut die oben bereits angesprochene Frage, inwie-

weit dieses Verfahren es ermöglicht, das Wunsch- und Wahlrecht (§ 8 

SGB IX) der einzelnen Leistungsberechtigten zu respektieren. In jedem Fall 

– darauf lassen Interviewaussagen der Leistungsträgerseite schließen – gilt 

es vielerorts, das sozialräumliche Leistungsangebot noch (deutlich) weiter-

zuentwickeln, um dieser gesetzlichen Vorgabe vor Ort besser gerecht wer-

den zu können. Festzuhalten bleibt dabei, dass in Land 2 aufgrund der star-

ken Sozialraumorientierung und der vorgesehenen Erarbeitung einer sozial-

räumlichen Leistungskonzeption im Zusammenwirken von örtlichem Träger 

und örtlichem/n Leistungserbringer/n eine enge Anbindung der Leistungser-

bringerseite an das Gesamtplanverfahren gegeben ist, obwohl gerade dies 

mit der gesetzlichen Neuregelung durch das BTHG formal nicht mehr ge-

wünscht ist.  

 

 

Externer Vergleich 
 

Ähnlich wie in Land 1 nimmt auch in Land 2 die BTHG-

Ausführungsgesetzgebung des Landes keinen Bezug auf den externen Ver-

gleich nach § 124 Abs. 1 und 3 SGB IX. Im LRV von Land 2 wird der ex-

terne Vergleich lediglich an einer Stelle ausdrücklich erwähnt, hier aller-

dings in einem anderen als dem in den meisten Ländern hergestellten Zu-

sammenhang. So wird im LRV darauf hingewiesen, dass ein externer Ver-

gleich als Verfahren zur Feststellung des marktüblichen Niveaus von Mie-

ten, Pachten oder Zinsen genutzt werden könne, um so die Höhe der ab-

schreibungsfähigen Investitionsaufwendungen im Zusammenhang der Kal-

kulation der Fachleistungsstunde bei personenzentrierten Komplexleistun-

gen bestimmen zu können. Weiterhin stellt der LRV von Land 2 an einer 

anderen Stelle fest, dass bei der Bestimmung des Personals zur Erbringung 

von EGH-Leistungen, z.B. im Rahmen der personenzentrierten Komplex-

leistung, die Bezahlung nach tarifvertraglicher oder durch kirchliches Ar-

beitsrecht festgelegter Vergütung beachtet wird.  

Sowohl die Leistungsträger- als auch die Leistungserbringerseite berich-

teten in den Interviews, dass der externe Vergleich in den LRV-

Verhandlungen durchaus thematisiert worden sei. Dies sei jedoch nicht in 

Bezug auf die Personalkosten im Zusammenhang der Leistungserbringung 

und/oder die Vergütung von Personal der Leistungserbringer geschehen. 
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Vor diesem Hintergrund findet sich im LRV auch keine Regelung zu diesem 

Thema.  

Dabei spielt der externe Vergleich aus der Perspektive der Leistungsträ-

ger in Land 2 insgesamt kaum eine Rolle. Man gehe davon aus, dass eine 

Möglichkeit für einen solchen Vergleich ohnehin erst bestehe, wenn ein 

neuer Leistungsanbieter am Markt auftrete. Da der Markt für EGH-

Leistungen in Land 2 allerdings gesättigt sei, die vorhandene Nachfrage also 

durch das gegebene Angebot abgedeckt werde, gebe es derzeit keine Basis 

für einen externen Vergleich. Eine Relevanz der Konstruktion des externen 

Vergleichs im Zusammenhang des Abschlusses einer neuen schriftlichen 

Vereinbarung mit einem bereits bekannten Erbringer von EGH-Leistungen 

sehe man hingegen nicht. Im Übrigen weist die Leistungsträgerseite im In-

terview darauf hin, dass der neue LRV spezifische Kriterien und Richtlinien 

für eine Überprüfung der Wirtschaftlichkeit, Wirksamkeit und Qualität der 

Leistungen in Land 2 definiert habe, an denen die Leistungserbringer im 

Prozess der Verhandlungen um schriftliche Vereinbarungen anhand der vor-

gelegten Unterlagen sowie im Zuge der Leistungserbringung gemessen 

würden. Diese Kriterien und Richtlinien seien für die Leistungsträger der 

Maßstab zur Bewertung, ob ein bestimmter Erbringer geeignet ist oder 

nicht. Wettbewerb unter den Erbringern finde vor diesem Hintergrund – 

wenn überhaupt – mithin vor allem über Leistungskonzeption und Qualität, 

und nicht über den Preis statt.  

Aus der Perspektive der Leistungserbringer stellt sich die Frage nach ei-

nem tatsächlichen Wettbewerb zwischen den Erbringern von EGH-

Leistungen etwas anders dar. Auch von dieser Seite wurde in den Interviews 

betont, dass der externe Vergleich in der Umsetzung des neuen EGH-

Leistungsrechtes auf Grundlage des LRV aktuell keine Rolle in Land 2 spie-

le. Dabei weist die Leistungserbringerseite allerdings darauf hin, dass die 

Frage, ob ein Wettbewerb zwischen Leistungserbringern in der Realität 

stattfinde, abhängig sei von der Anzahl der Leistungserbringer in einem 

Landkreis oder einer kreisfreien Stadt, also im ‚Einzugsgebiet‘ eines jewei-

ligen örtlichen Trägers, sowie von der Vielfalt oder Begrenztheit des EGH-

Leistungsangebots in dem oder den jeweiligen lokalen Sozialräumen:  

 
„Wir haben ja (…) eine Aufteilung in [xy] Gebietskörperschaften (…). Wir haben natürlich 
in den [xy Gebietskörperschaften] hoch unterschiedliche Voraussetzungen und auch Ver-
gleichsgrößen. (…) Ein Leistungserbringer bekommt für den Sozialraum in dem er tätig ist 
eine Art Budget, mit dem er seine Leistungen erbringen kann. Und da merken Sie natürlich, 
das macht zum einen den Wettbewerb extrem. Wir haben aber auch viele Kommunen, ge-
rade im ländlichen Raum (…) da gibt es einfach nicht viele vergleichbare Leistungserbrin-
ger, weil es einfach weniger gibt. Da ist die Vergleichbarkeit eher gering. Wobei z.B. in 
den Ballungsräumen (…) – da ist die Vergleichbarkeit schon sehr hoch, weil natürlich dort 
auch viele Leistungserbringer sind.“  
 

Prinzipiell müssten zunächst alle Leistungserbringer in einem Sozialraum, 

sofern sie dort Leistungen auf Basis einer schriftlichen Vereinbarung mit 

dem überörtlichen Träger der EGH erbringen möchten, die für diesen Sozi-



Folgen des BTHG für die Beschäftigung in der Eingliederungshilfe | 44 

 

alraum zwischen dem örtlichen Leistungsträger und den Leistungserbrin-

gern abgestimmte inhaltliche Leistungskonzeption erfüllen. Auf dieser 

Grundlage verhandele dann der überörtliche Leistungsträger darüber hinaus 

die Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen nach § 125 SGB IX. Und da-

bei spielt der Preis dann unter Umständen doch eine Rolle. 

Insgesamt besitzt der externe Vergleich in Land 2 bislang keine prakti-

sche Relevanz. Auswirkungen dieser BTHG-Regelung auf die Vergütung 

des Personals in der EGH lassen sich vor diesem Hintergrund noch nicht 

feststellen. Erst im breiteren Praxistest wird sich erweisen, inwieweit und 

mit welchen Folgen (z.B. für die Entlohnung und die Arbeitsbedingungen in 

der EGH) sich der auf lokaler Ebene zwischen den Leistungserbringern be-

reits bestehende Wettbewerb im Zusammenhang der Reform der Leistungs-

erbringung (Einführung der neuen Leistungsart personenzentrierte Kom-

plexleistung) und der Gesamtplanung (formaler Ausschluss der Leistungs-

erbringer aus dem Verfahren) verändert. 

 

 

Land 3 
 

In Land 3 unterzeichneten das Land als Träger der Eingliederungshilfe und 

die Verbände der freien Wohlfahrtspflege sowie die Verbände der privat-

gewerblichen Leistungserbringer den neuen Landesrahmenvertrag. Die Ver-

tragsunterzeichnung folgte auf einen intensiven Verhandlungsprozess, der 

im Jahr 2017 begann und von einem Letter of Intent gerahmt wurde. Ihm 

voraus gegangen waren Verhandlungen zu einem neuen LRV SGB XII, der 

darauf zielte, mit Inkrafttreten des Vertragsrechts im SGB IX eine Grundla-

ge für eventuell neu auszuhandelnde Leistungsvereinbarungen für die Jahre 

2018 bis 2020 zu schaffen.  

Der LRV SGB IX enthält mehrere Anhang-Dokumente, unter anderem 

zur Bildung von Leistungsgruppen und der Gestaltung von Vereinbarungen 

zwischen Leistungsträgern und Leistungserbringern. In einem Letter of In-

tent erklärten die Vertragsparteien, dass die Umsetzung des BTHG ab 2020 

„weder für die leistungsberechtigten Menschen noch für die Leistungser-

bringer mit Verunsicherung und Verwerfung verbunden“ sein soll und zu-

gleich fachliche und finanzielle Ressourcen nicht verloren gehen sollen. Da-

neben wurde eine Überprüfung der Finanzierung des Verwaltungsmehrauf-

wandes durch die Gesetzesreform und der Finanzierung der besonderen 

Wohnformen unter Berücksichtigung der Erfahrungen verschiedener Mo-

dellprojekte zur Trennung von Lebensunterhalt und Fachleistungen verein-

bart. Mit seiner Unterzeichnung trat der LRV ohne explizite Regeln für ei-

nen Übergangszeitraum unmittelbar in Kraft. 

In Land 3 hat im Zuge der BTHG-Reform kein Wechsel der Leistungs-

trägerschaft stattgefunden. Das Land ist zugleich örtlicher und überörtlicher 

Träger der Eingliederungshilfe. Dennoch wurde ein Teil der Aufgaben zwi-
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schen den bezirklichen Fachämtern, die für die Gewährung der Leistungen 

nach SGB XII zuständig sind, und dem überörtlichen Zentralen Fachamt 

umverteilt: So werden beispielsweise die Leistungen der Existenzsicherung 

für Menschen in besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe nun nicht 

mehr von den bezirklichen Ämtern für Soziales und Grundsicherung, son-

dern vom Zentralen Fachamt bearbeitet und beschieden. Während bis Ende 

2019 die Bezirke für die Antragsbearbeitung für die ambulanten und teilsta-

tionären Leistungen der Eingliederungshilfe verantwortlich waren, wurde 

diese Aufgabe nun an das Zentrale Fachamt überführt. Die Zuständigkeit für 

die Leistungen nach § 35a SGB VIII für Kinder und Jugendliche mit seeli-

schen Behinderungen verblieben bei den bezirklichen Jugendämtern, seit 

Anfang 2020 ist aber das Zentrale Fachamt auch für junge Menschen mit 

Bedarf an Eingliederungshilfe nach dem SGB IX zuständig. In der Summe 

bestand durch diese Umverteilung der Fallverantwortungen trotz Konstanz 

in der Leistungsträgerschaft ein erheblicher Umstellungsaufwand für die 

Seite des Leistungsträger und die von ihm herangezogenen Gemeinden 

(hier: die Stadtbezirke).  

Für die Verhandlungen um den LRV wurde ein gemeinsames Gremium 

von Leistungserbringern und dem Leistungsträger gebildet, in dem auf der 

Arbeitsebene Fragen zur Leistungsgruppenbildung, Finanzierung und zu 

konkreten Formulierungen im LRV behandelt wurden. Dieses Gremium tag-

te anlassbezogen zwischen einmal pro Woche und einmal im Monat. Zu-

sätzlich richteten beide Seiten eine gemeinsame Lenkungsgruppe auf Lei-

tungsebene ein, die den Prozess der LRV-Verhandlungen steuerte und in der 

die Interessenvertretung der Menschen mit Behinderungen eine beratende 

Stimme hatte. Die Lenkungsgruppe tagte regelmäßig einmal im Monat. Auf 

der politischen Ebene wurde ein weiteres Gremium eingerichtet, das zu-

nächst ad hoc zusammenkam, bald jedoch als ständige Kommission alle drei 

Monate tagte und das für die Lösung von Verhandlungspatts zuständig war.  

Land 3 beteiligte sich parallel zu den Verhandlungen um den LRV mit 

mehreren Projekten an der modellhaften Erprobung nach Artikel 25 Absatz 

3 BTHG. Unter anderem wurden dabei Fragen der Trennung von Fachleis-

tungen und existenzsichernden Leistungen und die damit verbundenen Fi-

nanzierungsmodalitäten untersucht und dazu mit Realdaten aus mehreren 

EGH-Einrichtungen für virtuelle Fälle Berechnungen zur Finanzierung nach 

neuem Recht durchgeführt. Dazu wurde in den Interviews berichtet, dass 

aufgrund der Ergebnisse aus den Projekten zur modellhaften Erprobung 

nach Artikel 25 Absatz 3 BTHG Fachwissen zur Ermittlung der getrennten 

Kosten für die einzelnen Leistungsarten gewonnen wurde, was die Umstel-

lung der Finanzierung der Leistungen für die besonderen Wohnformen er-

leichtert habe. 

Dennoch sahen beide Seiten die Trennung von Fachleistungen und exis-

tenzsichernden Leistungen für die besonderen Wohnformen (die früheren 

stationären Einrichtungen) als wesentliche Herausforderung im Prozess. Das 
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Thema habe „zu vielen Verwerfungen“ in den Verhandlungen geführt und 

die Verhandlungspartner haben sich damit „lange aufgehalten“, für die 

Fachleistungen neue Vergütungssätze zu gestalten. Letztlich wurde im Lan-

desrahmenvertrag dazu eine detaillierte Lösung getroffen und – anders als in 

Land 2 – nicht auf die Empfehlung der AG Personenzentrierung zur pau-

schalen Trennung nach dem Modell 80:20 zurückgegriffen. 

Hingegen waren die Fachleistungen für Menschen in ambulanten Wohn-

formen und für diejenigen, die aufsuchende Hilfen erhielten, schon zuvor 

definiert und von den Existenzsicherungsleistungen getrennt. In Land 3 war 

das System schon vor dem Inkrafttreten des BTHG auf Basis des LRV SGB 

XII umgestellt worden: es wurden eine Grundpauschale für die Kosten zum 

Betrieb der Einrichtungen und drei verschiedene Fallpauschalen für die 

Fachleistungen vereinbart.  

Der Leistungsträger wollte die bestehenden Strukturen und Prozesse aus 

dem SGB XII soweit wie möglich in das SGB IX überführen und die neue 

EGH vor allem sicher in Gang setzen. Deshalb folgt die Struktur des neuen 

LRV zum SGB IX der des alten LRV zum SGB XII. Die inhaltliche Weiter-

entwicklung der EGH hin zu einer stärkeren Personenzentrierung wurde auf 

einen späteren Zeitpunkt vertagt, zu dem die Systemumstellung gelungen ist 

und alle neuen Schnittstellenfragen gelöst sind:  

 
„Zur gegebenen Zeit machen wir dann einen neuen Verhandlungsprozess und da wollen wir 
uns dann über genau diese Fragen der Weiterentwicklung unterhalten. Also: Inwieweit 
kann man mehr pauschalieren? Inwieweit hat man überhaupt eine Vereinbarung für be-
stimmte Leistungen? Will man eine Fachleistungsstunde machen?“.  

 

Für den Zeitraum ab Inkrafttreten des neuen Leistungsrechts wurde ein Be-

gleitgremium eingerichtet, in dem sich Vertretungen beider Verhandlungs-

seiten und der Leistungsberechtigten regelmäßig monatlich in einem eher 

informellen Kreis getroffen haben und weiterhin treffen, um praktische Fra-

gen der Umsetzung des LRV SGB IX unterhalb der formalen rahmenver-

traglichen Ebene direkt zu besprechen und nach Möglichkeit auch schnell zu 

lösen. Zum Zeitpunkt der Interviews kam dieses Begleitgremium grundsätz-

lich anlassbezogen zusammen. Die Vertragskommission soll nur dann ein-

berufen werden, wenn prinzipielle vertragliche Fragen zu lösen sind.  

Die ursprüngliche Planung, mit der inhaltlichen Weiterentwicklung der 

EGH Anfang 2021 zu beginnen, wurde nach Ansicht der interviewten Ex-

pertinnen und Experten allerdings durch die Auswirkungen der Corona-

Pandemie in Frage gestellt. Die bis zur Berichtslegung einzige Sitzung der 

Vertragskommission im Jahr 2020 beschäftigte sich mit der Umsetzung des 

Sozialdienstleister-Einsatzgesetzes (SodEG). 

Zu Jahresbeginn wurden alle Leistungsvereinbarungen für die besonde-

ren Wohnformen auf Grundlage des neuen LRV auf das neue Recht umge-

stellt. Alle anderen Leistungsvereinbarungen gelten auf Basis eines Be-

schlusses der zentralen Vertragskommission des Landes weiter nach dem 
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LRV SGB XII und einer Übersetzung dazu, welche Paragraphen des SGB 

IX den alten Regeln des SGB XII entsprechen. Alle Vereinbarungen gelten 

jeweils für ein Jahr. Anschließend können sie mit pauschal fortzuschreiben-

den Vergütungserhöhungen verlängert werden. Dabei stellen die Verbände 

der Leistungserbringer eine Forderung zur Erhöhung der Vergütung an den 

Leistungsträger und die Vertragskommission verhandelt je neue Pauschalen 

für tarifgebundene und nicht tarifgebundene Anbieter.5    

Die Leistungserbringer mussten nach der Trennung der Fachleistungen 

und der existenzsichernden Leistungen auch in Land 3 die Zahlungsströme 

in den Leistungsbereichen (SGB IX, XI und XII) neu organisieren. Der 

Leistungsträger hat zeitlich parallel zur Umsetzung der EGH die Administ-

ration durch das Zentrale Fachamt auf ein neues IT-Fachverfahren umge-

stellt und musste dazu alle Förderfälle in das neue Fachverfahren überfüh-

ren. Weil das neue Fachverfahren zum 1. Januar 2020 nicht vollständig ein-

satzbereit war, gab es –  anders als in den Ländern 1 und 2 – anfangs Prob-

leme mit der Trennung der Geldflüsse der unterschiedlichen Leistungsträger 

(SGB IX, XI und XII) in den Bescheiden und Überweisungen des Leis-

tungsträgers. Dies erhöhte den Verwaltungsaufwand auf beiden Seiten, weil 

auch Leistungsträger und Erbringer Korrekturbuchungen vornehmen muss-

ten. 

Eine zentrale Herausforderung für Leistungsträger und Erbringer war es 

nach Einschätzung der Interviewten in 2019, die Leistungsberechtigten in 

den Einrichtungen und deren Angehörige über die Umstellung zum Jahres-

anfang 2020 zu informieren. Der Leistungsträger hatte dazu ein Kommuni-

kationskonzept entwickelt, die Leistungsberechtigten in mehreren Schrei-

ben, auch in einfacher Sprache, über die anstehenden Änderungen aufge-

klärt und die Einrichtungen in Fachveranstaltungen sowie die Betreuer 

schriftlich zum neuen Leistungsrecht informiert. Außerdem wurde eine In-

formationshotline geschaltet. Den einzelnen Bewohnern/innen zu erklären, 

was neu ist und worin der Paradigmenwechsel besteht, sei aber auch im Jahr 

2020 noch eine große Aufgabe für die Leistungserbringer. 

Eine Herausforderung für die Leistungserbringer ist in allen Ländern die 

Umstellung der Buchhaltung auf völlig neue Zahlungsströme zu Beginn 

2020. Was sie früher in einer Summe pauschal vom Sozialhilfeträger be-

kommen haben, das müssen sie jetzt für die einzelne leistungsberechtigte 

Person aus verschiedenen Quellen – Existenzsicherungsleistungen von den 

Leistungsberechtigten, eventuell Unterhalt von deren Angehörigen, und 

Vergütungen für Fachleistungen und Pflegeleistungen von verschiedenen 

Leistungsträgern – kombinieren. Weil in Land 3 der Leistungsträger zeit-

gleich mit der Umstellung des Leistungsrechts auch seine IT-Fachverfahren 

                                                 

 
5
 Weit über 90 Prozent der Anbieter haben in den vergangenen Jahren die jeweils vereinbar-

te Erhöhung der Pauschale akzeptiert, nur einzelne Anbieter haben einzeln mit dem 
Leistungsträger nachverhandelt. 
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dazu änderte und dies zu erheblichen Umsetzungsschwierigkeiten führte, 

wurde diese Herausforderung besonders in Land 3 betont. Zumindest bezüg-

lich der Zahlungen von den Leistungsberechtigten und Angehörigen berge 

das neue System, darauf verwies die Seite der Leistungserbringer im Inter-

view, aber auch ein Risiko des Zahlungsausfalls. 

Im LRV ist vereinbart, dass die Umsetzung des Vertrages laufend evalu-

iert werden soll. Dies trat angesichts der technischen Umstellungsschwie-

rigkeiten und den Folgen der Corona-Pandemie zunächst in den Hinter-

grund. 

In Land 3 wurde in Reaktion auf die Corona-Pandemie weitgehend das 

Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) zum Einsatz gebracht, weil be-

stimmte Leistungen unter den Bedingungen der Pandemie nicht erbracht 

werden konnten, gleichzeitig aber sichergestellt werden müsse, dass die An-

bieter „über die Runden kommen“, damit das Angebot auch nach der Pan-

demie weiterhin sichergestellt wird.  

 
„Für fast alle Anbieter, also ich glaube für ca. 100 von ca. 120 Verträgen, haben wir auf 
SodEG umgestellt, und die anderen kommen jetzt, bis auf vier oder fünf, die gesagt haben, 
nein, also wir wollen das nicht“.  

 

Allerdings sind nicht alle EGH-Anbieter vom SodEG erfasst, beispielsweise 

die Frühförderstellen. Für die Inklusionsbetriebe war zum Zeitpunkt der In-

terviews noch unklar, ob sie unter das SodEG fallen. Außerdem deutete sich 

bereits an, dass die Frage, wie das System nach der Schließung wieder in 

Gang gebracht werden kann, deutlich schwieriger zu lösen wäre als die 

Aufgabe, eine Einrichtung zu schließen. 

Zugleich wurde berichtet, dass in den EGH-Einrichtungen Corona-

bedingte Mehrarbeit anfällt, so dass Personal hier vorerst gebraucht wird. 

Personalumschichtungen seien nicht ganz einfach, zum einen aufgrund un-

terschiedlicher oder unpassender Qualifikation, zum anderen, weil die ar-

beitsrechtlichen Konsequenzen und ggf. Grenzen eines geänderten Perso-

naleinsatzes im Einzelfall geklärt werden müssten. Anfangs gab es, wie an-

dernorts auch, nicht genug Schutzkleidung für das Personal. Gemeinsam mit 

dem Verband der Pflegedienste und -einrichtungen wurde deshalb zum ei-

nen ein System für Schnelltestungen in den Einrichtungen entwickelt, das 

auch für die Mitarbeitenden der EGH zur Verfügung steht. Zum anderen 

wurde eine zentrale Verteilungsstelle für Schutzausrüstung eingerichtet, die 

Einrichtungen der Pflege und der EGH gleichermaßen ausrüstet. 

 

 

Modularisierung der Fachleistungen 
 

Land 3 ist bei der Regelung der Finanzierung von Leistungen den Weg des 

maximalen Einsatzes pauschalierter Leistungsbeträge gegangen. Begründet 

wurde dies in den Interviews damit, dass andernfalls die Abrechnung zu 
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kompliziert werde. Deshalb verzichtet der LRV in Land 3 auf eine mög-

lichst starke Differenzierung bei den unterschiedlichen Leistungen. Dies sei 

außerhalb des Landes auf wenig Verständnis gestoßen:  

 
„Die haben gesagt, die Frage des Individualanspruchs geht bei uns im Pauschalsystem un-
ter“.  

 

Von den Verhandlungspartnern wurde dies aber nicht als Problem betrach-

tet, auch wenn sich nicht alle Leistungen (z.B. die individuellen Assistenz-

leistungen) komplett pauschalieren lassen.  

Bei der Modularisierung der Fachleistungen hat man sich auf Erfahrun-

gen aus früheren Zeiten gestützt und ein Modell einer Leistungspauschale 

für EGH-Leistungen vereinbart, mit der Personal-, Sach- und Investitions-

kosten sowie bei Bedarf der Teil der Kosten der Unterkunft, der die Ange-

messenheitsgrenzen überschreitet, für alle nach § 125 erbrachten Leistungen 

gedeckt werden (§ 7 Abs. 1 LRV).6 

Zur Abgrenzung der Kostenarten und zur Bildung vergleichbarer Grup-

pen von Leistungsberechtigten wurden verschiedene Anlagen zum LRV 

vereinbart. Je nach notwendigem Leistungsumfang werden die verschiede-

nen Gruppen von Leistungsberechtigten in den besonderen Wohnformen 

und in den ambulant betreuten Hausgemeinschaften in vier bzw. fünf Leis-

tungsstufen eingeordnet, über die das Leistungsvolumen nach Wochenar-

beitsstunden je leistungsberechtigter Person pauschaliert wird. Dabei wurde 

ein über alle Leistungsstufen einheitliches Zeitvolumen als Grundleistung 

bestimmt. Mit steigendem Hilfebedarf und damit steigender Leistungsstufe 

steigt das verfügbare Zeitvolumen für ergänzende Leistungen (ebenfalls 

pauschaliert) progressiv an (vgl. Anlage 5.5.2 zum LRV).7 

Die Personalkosten werden auf dieser Basis und nach mehreren Tarif-

klassen ermittelt. Für die Personalnebenkosten wie Weiterbildung und Ver-

sicherungen wurde eine Pauschale über alle Tarifklassen gebildet, die eben-

falls aus dem bisherigen System fortgeschrieben werden. Hinzu kommt eine 

Pauschale je Platz und Jahr, mit der die Sachkosten der Fachleistungen und 

die Personalkosten für Leitungskräfte abgebildet werden und die unabhän-

gig von Tarifbindungen für alle Leistungserbringer einheitlich kalkuliert 

wird. Die Gebäude- und Inventarkosten für die Fachleistungen können ent-

weder spitz oder pauschal abgerechnet werden. 

Die Personalkostenpauschale wird jährlich auf Basis der aktuellen Tarif-

abschlüsse fortgeschrieben. Dabei werden für Leistungserbringer mit Tarif-

vertrag durch die Vertragskommission durchschnittliche (!) Personalkos-

tenwerte pro Stelle festgesetzt und fortgeschrieben, die alle anfallenden Per-

                                                 

 
6
 Ausnahmen sind nur für Erbringung von Leistungen für minderjährige Leistungsberech-

tigte und in Sonderfällen nach § 134 SGB IX vorgesehen. 
7
 Für Einrichtungen mit speziellen Zielgruppen oder für einzelne Klienten mit erheblich 

abweichendem Bedarf können davon abweichende Vereinbarungen getroffen werden. 
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sonalkosten einschließlich der Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung 

umfassen. Die Personalnebenkostenpauschale wird auf Basis der mittleren 

Veränderungsrate der Personalkosten ermittelt. Die Pauschale für die Sach-

kosten der Fachleistungen und die Personalkosten für Leitungskräfte wird 

jährlich anteilig auf Basis der mittleren Veränderungsrate der Personalkos-

ten (nicht der jeweils realen Personalkosten!) und auf Basis des Verbrau-

cherpreisindex fortgeschrieben.  

Diese Regelung entspricht wegen der Mittelung der tariflichen Verände-

rungen nicht ganz dem Grundgedanken des externen Vergleichs, nach dem 

die tariflichen Vergütungsregeln jedes einzelnen Leistungserbringers zu be-

rücksichtigen sind (siehe unten). Sie ist allerdings in langjähriger Praxis von 

den Akteuren so entwickelt worden und daher in Land 3 allgemein akzep-

tiert.  

Auf Grund der Größe des Landes wurde in Land 3 zwischen Leistungs-

träger und jedem Leistungserbringer nur eine Vereinbarung je im LRV defi-

nierten Leistungstyp geschlossen, über die dieser dann alle von ihm betrie-

benen Einrichtungen abrechnet. Deshalb müssen je Leistungserbringer und 

Leistungstyp nur einmal die strukturellen Kosten der Leistungspauschalen 

für die einzelnen Leistungstypen ermittelt und geprüft werden.  

Insgesamt ist die Modularisierung der Leistungen kein Thema, das von 

den Akteuren in Land 3 bis zum Zeitpunkt der Berichtslegung weiterver-

folgt wurde. Erst in der zukünftigen Anwendung des neuen Leistungsrechts 

und des LRV muss sich zeigen, inwieweit die vorerst gewählt ‚Minimallö-

sung‘ der (weiterhin) weitestgehend pauschalierten Leistungserbringung 

auch unter den neuen Bedingungen einer geänderten, stärker auf individuel-

le Bedarfe ausgerichteten Bedarfsermittlung und Gesamtplanung tragfähig 

bleibt. 

 

 

Gesamtplanung 
 

Land 3 hatte – im Unterschied zur Praxis in den meisten anderen Ländern – 

bereits vor der Einführung des BTHG die Gesamtplanung für die komplexe-

ren Fälle über ein Fallmanagement und auch die ärztlichen Begutachtungen 

an sich gezogen und zentralisiert. Dieses Fallmanagement wurde ab 2020 

mit der Einführung der verpflichtenden Gesamtplanung im SGB IX auf alle 

EGH-Leistungsberechtigten ausgeweitet, wozu das Land die entsprechenden 

Personalkapazitäten bei der Zentralen Fachbehörde etwa verdoppeln 

muss(te). Mit dem nun überarbeiteten Gesamtplanverfahren soll die Perso-

nenzentrierung der Leistungen der EGH umgesetzt bzw. ausgebaut werden. 

Für beides zusammen sieht Land 3 sich mit seiner Zentralen Fachbehörde in 

der Steuerungsverantwortung. 

Im Jahr 2020 sollen die Änderungen im Gesamtplanverfahren zunächst 

erprobt und ausgewertet. Die Ergebnisse sollen, unter Berücksichtigung der 
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ersten Erfahrungen anderer Träger der Eingliederungshilfe mit ihren neuen 

Bedarfsermittlungsinstrumenten, in die Weiterentwicklung des Bedarfsent-

wicklungsinstruments in Land 3 einbezogen werden. 

Im Gesamtplanverfahren werden nach den Regelungen des § 117 SGB 

IX die Bedarfe erhoben und festgestellt. Dabei werden auch Leistungen an-

derer Leistungserbringer – insbesondere der Reha-Träger, der Pflegekassen 

und sozialräumliche Ressourcen – einbezogen. Eine besondere Herausforde-

rung dabei ergibt sich aus der fehlenden Trennschärfe der Leistungsbereiche 

nach den Pflegestärkungsgesetzen (PSG) II und III von den Leistungen der 

EGH. Dann muss, sobald mehrere Reha-Träger als Leistungsträger beteiligt 

sind, mehrere Teilhabebereiche betroffen sind oder der/die Leistungsberech-

tigte dies wünscht, parallel ein Teilhabeplanverfahren angestoßen werden 

(BAGüS 2018: 19). 

Die Seite der Leistungserbringer kritisierte in den Interviews, die neuen 

Bescheide der Zentralen Fachbehörde seien zum Zeitpunkt der Interviews 

noch so kompliziert und unübersichtlich, dass sie auch für Experten kaum 

verständlich seien. Die Einzelleistungen ließen sich darin kaum nachvoll-

ziehen. Die Leistungsberechtigten hätten deshalb anfangs teilweise Proble-

me damit gehabt, die neuen Bescheide und das neue Leistungsrecht insge-

samt zu verstehen. Beratung dazu suchten sie eher bei den Leistungserbrin-

gern, nicht beim Leistungsträger wie im Gesetz vorgesehen.  

 
Das treibt die Klienten in die Arme der Leistungsanbieter, weil das diejenigen sind, die 
ihnen ‚die Welt erklären‘, nämlich das neue System und wie es funktioniert“,  

 

erklärte dazu ein befragter Akteur. Statt einer größeren Unabhängigkeit der 

Leistungsberechtigten von den Erbringern sei auf diese Weise genau das 

Gegenteil entstanden – eine größere Nähe zwischen Erbringern und Leis-

tungsberechtigten. Zudem hätten die Erbringer keine Kapazitäten dafür, die-

se Beratungsleistung in Verantwortung der Leistungsträger an deren Stelle 

zu erbringen. 

 

 

Externer Vergleich 
 

Im Landesrahmenvertrag in Land 3 wird, anders als in den Ländern 1 und 2, 

mehrfach auf den externen Vergleich nach § 124 SGB IX Bezug genom-

men. So gelten Leistungen dann als vergleichbar, „wenn sie bei gleichen 

Zielstellungen und ähnlichem Maßnahmenkatalog eine übereinstimmende 

Zielgruppe ansprechen“ (§ 5 Abs. 4 LRV). „Zur Bewertung der Angemes-

senheit und Leistungsgerechtigkeit“ der Vergütungsforderung eines Erbrin-

gers „sind Vergütungen anderer Leistungserbringer mit vergleichbarem 

Leistungsangebot nach Maßgabe des § 124 Abs. 1 SGB IX heranzuziehen“ 

(§6 Abs. 2 LRV).  
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Dabei ist in § 6 Abs. 5 LRV bestimmt, dass zur „Durchführung eines ex-

ternen Vergleichs“ die zuständige Landesbehörde als Trägerin der Einglie-

derungshilfe „alle notwendigen Informationen zur Verfügung zu stellen“ 

hat, „die einen Vergleich der für die Leistung geforderten Vergütung mit 

den Vergütungen anderer Anbieter erlaubt“. Hier werden also nicht nur die 

Leistungserbringer in die Pflicht genommen, ihre Kalkulationsgrundlagen 

transparent zu machen, sondern auch der Leistungsträger dazu verpflichtet, 

die Kalkulationsgrundlagen für den externen Vergleich offenzulegen. In den 

externen Vergleich sind dabei alle Leistungserbringer „mit einem vergleich-

baren Leistungsangebot einzubeziehen. Vergleichbare Leistungserbringer 

sind solche, deren Leistungsangebot auf derselben Anlage 1 der Musterleis-

tungsvereinbarung basiert und die gleichen Personalschlüssel vereinbart ha-

ben“. Einzugsgebiet ist mithin das gesamte Bundesland. Dabei werden zur 

„Bemessung des Betreuungspersonals (…) für vergleichbare Leistungen 

(…) einheitliche Kriterien zur Personalbemessung“ angewendet (§ 5 Abs. 2 

S. 3 LRV). Land 3 unterscheidet hinsichtlich der Tarifbindung zwischen 

„Direktanwendern“ des TV-L, kirchlicher Tarifverträge und eines regiona-

len Tarifvertrags und so genannten “Analoganwender(n), die in Form von 

Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) oder Arbeitsvertraglichen Bedingungen 

(AVB) für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Trägers die wesentli-

chen Regelungen eines Tarifvertrages (z.B.; Arbeitszeit, Tabellenerhöhung, 

Eingruppierung, Sonderzuwendung, Urlaubsanspruch) regelhaft umsetzen“. 

Im ersten Fall bestimmt die zentrale Vertragskommission die durchschnittli-

chen Personalkostenwerte, für die Analoganwender werden diese individuell 

je Leistungserbringer ermittelt. 

Wenn durch einen Leistungserbringer eine Erhöhung der Vergütung jen-

seits der gemittelten jährlichen Steigerung der Pauschalen verlangt wird, 

dann kommt der externe Vergleich zum Tragen: Wenn diese Vergütungs-

forderung im externen Vergleich oberhalb des unteren Drittels der Vergü-

tungen vergleichbarer Leistungserbringer liegt, sind auf Anforderung der 

Leistungsträgerin die voraussichtlichen Gestehungskosten der Leistungen 

nachvollziehbar offenzulegen.  

Auch wenn Anbieter neue Angebote vorlegen, dann kommt in Land 3 der 

externe Vergleich zum Tragen. Der Leistungsträger sieht hier aber dennoch 

keine Veränderungen im Verhandlungsprozess im Vergleich zur alten 

Rechtslage:  

 
„Wenn also jemand ein neues Angebot machen möchte, dann wird man sich eben zusam-
mensetzen und sehen, ist das überhaupt realistisch, was die da verlangen, und dann verhan-
delt man eben darüber und kommt dann zu einem Ergebnis“. 

 

Etwas widersprüchlich zu dieser im Vergleich der Landesrahmenverträge 

sehr ausführlichen Behandlung des externen Vergleich stehen die Aussagen 

der Expertinnen und Experten in den Interviews, nach denen sich in der 

Vertragskommission „eigentlich alle einig darüber waren, dass das [der ex-
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terne Vergleich] nicht konstitutiv ist, sondern eher eine deklaratorische Be-

deutung hat“. 

Vermutlich liegt dieser scheinbare Widerspruch darin begründet, dass 

sich in der Umsetzung des Vertragsrechts in Land 3 wenig im Vergleich zur 

vorherigen Praxis nach dem SGB XII verändert hat und die bisher aktiven 

Leistungserbringer sich an das System gewöhnt haben und ihre Leistungs-

angebote Bestandsschutz genießen.  

Im Widerspruch zur Idee des externen Vergleichs steht ebenfalls die Re-

gelung zur Ermittlung der Personalnebenkostenpauschale. Auch dieser Wi-

derspruch hat mit einer langjährigen Gewöhnung der Akteure in Land 3 an 

die entsprechende Praxis im SGB XII zu tun, die im Rahmen der Rahmen-

vertragsverhandlungen zum SGB XII entwickelt wurde. Dabei wurde auch 

im SGB XII seit einigen Jahren zwischen tarifgebundenen Erbringern und 

nicht an einen Tarif gebundenen Erbringern unterschieden. Für die Verhand-

lung um die Erhöhung der Pauschale für die tarifgebundenen Erbringer ha-

ben sich die LIGA der Freien Wohlfahrt und der Leistungsträger am TV-L 

orientiert und dabei aus den Steigerungen der unterschiedlichen Tarife den 

Durchschnitt gebildet, der dann die jährliche pauschale Steigerungsrate für 

Tarifanwender bildete, sofern sie nicht unterhalb der Steigerung des TV-L 

lag. Für die Verhandlung um die Erhöhung der Pauschale für die nicht an 

einen Tarif gebundenen Erbringer haben die Verbände der privaten Anbieter 

und der Leistungsträger die Verhandlungen geführt und eine Pauschale aus-

gehandelt.  

Für das neue Recht gehen die Befragten davon aus, dass bezüglich dieser 

parallelen Verhandlungen die Steigerungen noch strittig sind. Zudem wurde 

berichtet, dass durch die Regel zum externen Vergleich ein Anreiz gegeben 

sei, dass sich Erbringer tariflich binden. 

Insbesondere bei den stationären Einrichtungen gebe es sowohl in der 

Pflege als auch in der EGH seit Jahren einen sehr hohen Auslastungsgrad 

und eine stabile Marktsituation, so dass wettbewerbliche Konkurrenz der 

Anbieter wenig gegeben sei und eher ein Nachfragemarkt bestehe. 

Die Steigerungsrate der Pauschalen wird bisher zwischen den LRV-

Partnern verhandelt. Dabei spielen neben den Tariferhöhungen weitere Pa-

rameter eine Rolle, die anfallende Kostensteigerungen rund um die Leis-

tungserbringung abbilden. Weil die Personalsituation in der EGH zwar 

schwierig, aber noch lange nicht so angespannt wie in der Pflege sei, entste-

he noch kein Druck für den Leistungsträger, auch höhere Kosten zu akzep-

tieren.  

 
„Aber in der Praxis sieht das immer anders aus, da ist das am Ende immer ein Gefeilsche. 
Da kommt dann [der Leistungsträger] und sagt: Hui, wir haben aber kein Geld; wir können 
Euch nicht x Prozent, sondern nur y Prozent anbieten. Und dann kommt irgendjemand auf 
den Trichter, dass die Wahrheit in der Mitte liegt. Also da würde ich niemals sagen, dass 
sich da eine Vergütungsverhandlung aus Angebot und Nachfrage herstellt; das stimmt 
nicht.“  
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Insgesamt gaben die befragten Akteure in den Interviews an, dass insbeson-

dere bei den stationären Einrichtungen gebe es sowohl in der Pflege als auch 

in der EGH seit Jahren einen sehr hohen Auslastungsgrad und eine stabile 

Marktsituation, so dass wettbewerbliche Konkurrenz der Anbieter wenig 

gegeben sei und eher ein Nachfragemarkt bestehe. 

Zur Umsetzung des externen Vergleichs konnten die Interviewpartner 

nicht zuletzt auch deshalb noch keine konkreten Aussagen treffen. Er sei 

zum einen im Rahmen der neu eingerichteten Gremien noch nicht durchde-

kliniert worden. Bis zum Zeitpunkt der Experteninterviews wurde zwar die 

Schiedsstelle SGB IX errichtet und der Schiedsstellenvorsitz bestimmt. Die 

ersten anhängigen Schiedsverfahren waren aber noch nicht entschieden. 

Aus Sicht des Landes 3 wurde mit der Regel zum externen Vergleich im 

BTHG lediglich die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts in eine ge-

setzliche Form gegossen. Das Land wende in seinem System der Steigerung 

durchschnittlicher Pauschalen für tarifgebundene und nicht tarifgebundene 

Anbieter – die in politischen Verhandlungen gebildet werden und eben nicht 

die individuellen Tarife der einzelnen Anbieter abbilden – den externen 

Vergleich an. Allerdings wurde auch eine skeptische Distanz zu den Regeln 

zur Tarifbindung deutlich:  

 
„Wenn man sich das genau ansieht, ist es ja keine Regelung, dass Tarife zu übernehmen 
sind, sondern dass Tarife per se nicht als unwirtschaftlich anzusehen sind“.  

 

Dennoch könne, wenn seitens der Anbieter Bedarf bestehe, individuell 

nachverhandelt werden.  

Insgesamt konstatierten die Interviewpartner, der vom Gesetz intendierte 

Paradigmenwechsel sei noch lange nicht erreicht:  

 
„Wenn man diesen erreichen will, dann haben wir noch ein ganz schönes Stück Weg vor 
uns.“  

 

Der externe Vergleich gelte bisher erst für neue Angebote. Für Angebote, 

deren Kosten jenseits der vereinbarten pauschalen jährlichen Steigerungen 

liegen, greift der externe Vergleich frühestens 2021.  

Dennoch scheint sich anzudeuten, dass wegen der unterschiedlichen Re-

geln zu den pauschalierten jährlichen Steigerungsraten ein gewisses Interes-

se bisher nicht tarifgebundener Anbieter an einer Tarifbindung besteht.  

    

 

Land 4 
 

In Land 4 unterzeichneten das Land als überörtlichem Träger und die Ver-

bände der freigemeinnützigen und privat-gewerblichen Leistungserbringer 

den neuen Landesrahmenvertrag zur EGH nach SGB IX. Die Verhand-

lungspartner hatten zuvor jeweils für sich schon im Jahr 2017 mit ersten 
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Vorüberlegungen zur Verhandlungsführung und möglichen Vertragsinhalten 

begonnen, danach dann gemeinsame, vorvertragliche Gespräche aufge-

nommen und schließlich ab Anfang 2019, im Anschluss an die offizielle 

Aufforderung durch das Land, mit den eigentlichen LRV-Verhandlungen 

begonnen. Unmittelbar mit seiner Unterzeichnung trat der LRV in Kraft.  

Ähnlich wie in Land 1 und 2 haben die Verhandlungspartner hier als Be-

standteil des Vertrages selbst sowie auch in den Vertragsanlagen bestimmte 

Übergangsregelungen getroffen, wobei der vereinbarte Übergangszeitraum 

für ihre Anwendung bzw. Umsetzung vorerst Ende 2021 endet. Konkret 

vereinbarten sie bezüglich der Überleitung vom alten ins neue Leistungs-

recht, dass in Land 4 jeder Leistungserbringer mit dem Leistungsträger je-

weils individuell den Zeitpunkt vereinbart, bis zu dem für alle einzelnen 

Leistungsberechtigten des jeweiligen Leistungserbringers die Gesamtplan-

verfahren nach neuer Rechtsgrundlage und mithilfe des neu zu gestaltenden 

Bedarfsermittlungsinstruments durchgeführt worden sowie in den besonde-

ren Wohnformen die Trennung der Kosten für existenzsichernde und EGH-

Fachleistungen vollzogen sein sollen. Erst wenn diese Aufgaben für alle 

Leistungsberechtigten abgeschlossen sind, darf der jeweilige Leistungser-

bringer mit dem Leistungsträger eine neue schriftliche Leistungs- und Ver-

gütungsvereinbarung abschließen.  

Dabei legt der LRV in Land 4 von vorn herein fest, dass ein Abschluss 

von neuen schriftlichen Vereinbarungen grundsätzlich erst ab dem 1. Januar 

2020 erfolgen darf. Weitere Übergangsregelungen in Land 4 betreffen die 

Grundlagen der Berechnung von EGH-Fachleistungen seit dem 1. Januar 

2020 sowie die Frage der umstellungsbedingten Mehraufwandsentschädi-

gung der Leistungserbringer in besonderen Wohnformen. So ist geregelt, 

dass der Leistungsträger den Leistungserbringern in besonderen Wohnfor-

men für ihre aus einem erhöhten Verwaltungsaufwand resultierenden Mehr-

kosten sowie zur Abfederung eines eventuellen Mietausfallrisikos während 

des Übergangszeitraumes bis Ende 2021 eine Mehraufwands-Entschädigung 

je Leistungsberechtigter/m und Tag in der besonderen Wohnform zahlt. 

Schließlich erhält die mit dem LRV gebildete Vertragskommission die Ge-

neralaufgabe, im neuen Landesrahmenvertrag unberücksichtigt gebliebene 

Aspekte bei Bedarf zu regeln, was auch den Auftrag impliziert, die Umset-

zung der neuen EGH-Rechtsgrundlage und des entsprechenden LRV insbe-

sondere während des Übergangszeitraums kritisch zu beobachten, um gege-

benenfalls gegen- oder nachsteuern zu können. Ebenso räumt der neue LRV 

der Vertragskommission die explizite Möglichkeit ein, den Übergangszeit-

raum bei Bedarf um ein weiteres Jahr zu verlängern.  

Auch im LRV von Land 4 wird keine Vertragslaufzeit festgelegt. Die 

Vertragsparteien können den Rahmenvertrag mit einer neunmonatigen Kün-

digungsfrist zum Ende eines Kalenderjahres kündigen, wobei ein solcher 

Schritt während des vereinbarten Übergangszeitraumes bis Ende 2021 nicht 

möglich ist. Die Vertragsverhandlungen verliefen, anders als in anderen 
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Ländern, in Land 4 insgesamt unbeeinträchtigt von besonderen Ereignissen 

wie z.B. Reformprozessen in angrenzenden Feldern oder Umstellungen 

technischer Prozesse. 

Land 4 sah sich – wie alle Länder – in der Anfangsphase der Implemen-

tation des neuen Vertragsrechts auf Grundlage des neu verhandelten LRV 

zum SGB IX der Herausforderung der Corona-Krise konfrontiert. Sie hat 

sowohl Auswirkungen auf die Weiterverhandlung der noch ausstehenden 

oder noch nicht vollständig geklärten Aspekte des LRV in der Vertrags-

kommission als auch auf die Leistungserbringung an sich. Vor diesem Hin-

tergrund ist, nach Einschätzung der Akteure zum Zeitpunkt der Berichtsle-

gung, der Beschluss einer Verlängerung des Übergangszeitraumes durch die 

Vertragskommission nicht ausgeschlossen.  

Die gesetzliche Umstellung des EGH-Leistungsrechts vom SGB XII auf 

das SGB IX stellte in Land 4 – anders als in Land 1 – weder eine Gelegen-

heit zur Neuordnung der Leistungsträgerschaft dar, noch war sie – anders als 

beispielsweise in Land 2 – mit einer (partiellen) Aufgabenverschiebung 

zwischen unterschiedlichen Trägern verbunden. Hingegen war und ist das 

Land hier unverändert der einzige Träger der EGH, der – seiner langjährigen 

Praxis weiterhin entsprechend – einen Großteil seiner Aufgaben in diesem 

Zusammenhang an eine zentrale Fachbehörde des Landes delegiert hat. 

Ähnlich wie in Land 1 und 3 werden auch in Land 4 die Kommunen, hier 

die Landkreise und kreisfreien Städte, von dieser Landesfachbehörde regel-

haft zur Durchführung bestimmter Aufgaben – hier insbesondere zur Durch-

führung der Gesamtplanverfahren für die einzelnen Leistungsberechtigten – 

herangezogen, wobei sie der Fachaufsicht durch das Land unterliegen. 

Für die Verhandlungen zum LRV entwickelten die Verhandlungspartner 

schon vor dem eigentlichen Beginn eine komplexe Struktur. So trafen sich 

alle beteiligten Akteure anfangs monatlich, später wöchentlich in einer 

Steuerungsgruppe bzw. ab dem Beginn der eigentlichen Verhandlungen in 

der Verhandlungsgruppe. Diese bildete ihrerseits vier bis sechs Arbeits-

gruppen zu den unterschiedlichen Kernthemen wie Vergütung, Trennung 

von Fach- und existenzsichernden Leistungen, Leistungsstruktur aus. Insge-

samt kam es innerhalb dieser Gesamtstruktur zu ca. 140 Treffen, wobei an 

den einzelnen Treffen stets zwei Vertreter/innen der jeweiligen Verhand-

lungspartei (bei den unterschiedlichen Leistungserbringerverbänden zwei 

Vertreter pro Verband) sowie die verbandliche Vertretung der Menschen 

mit Behinderung und der Landesbehindertenbeauftragte beteiligt waren. 

Dominante Themen im Rahmen der Verhandlungen waren in Land 4 der 

nunmehr gesetzlich geregelte Ausschluss der Leistungserbringer aus dem 

Prozess der individuellen Bedarfsermittlung im Rahmen des Gesamtplan-

verfahrens. Hier wünschten sich die Leistungserbringer die Einrichtung ei-

ner zusätzlichen unabhängigen Kontrollstelle zur Überprüfung von Bedarfs-

feststellungen durch den Leistungsträger bzw. die herangezogenen Kommu-

nen. Auch die Erneuerung der veralteten Leistungssystematik und hier ins-
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besondere Fragen der Bemessung von Personalschlüsseln, der Definition der 

Fachleistungsstunde und der Berechnung von Stunden- oder Minutenwerten 

für die konkrete Leistungserbringung spielten eine zentrale Rolle in den 

Verhandlungen. Schließlich war – wie in vielen anderen Ländern – ein 

Mehrbedarfs- oder Risikozuschlag für die Leistungserbringer ein Verhand-

lungsthema. 

Vergleichsweise rasche Einigkeit erzielten die Verhandlungspartner in 

Land 4 hingegen bei der Frage der Trennung von existenzsichernden und 

Fachleistungen. Sie vereinbarten erstens generell die unveränderte Überlei-

tung insbesondere der Fachleistungsinhalte von der alten auf die neue 

Rechtsbasis mit deren Wechsel ab dem 1. Januar 2020 sowie eine grund-

sätzliche Beibehaltung des individuellen Leistungsumfangs längstens bis 

zum Ende des Übergangszeitraums. Zweitens wird auch in Land 4 die von 

der AG Personenzentrierung (2018) vorgeschlagene Trennungsmethode an-

hand der Berechnung von Grundbedarfs- und Fachleistungsflächenanteilen 

in besonderen Wohnformen vollzogen. Zudem legten die Verhandlungs-

partner im LRV eine Formel zur Berechnung der Kosten von Fachleistun-

gen, sofern diese nicht auf der Flächenbasis ermittelt werden können, im 

Zuge der Leistungstrennung fest. Ihr zufolge werden für die Kostenberech-

nung zu den Gesamtkosten im Einzelfall am 31. Dezember 2019 zunächst 

pauschale Vergütungssteigerungen sowie oben genannte Mehraufwandsent-

schädigung hinzugerechnet und sodann die KdU-Kosten sowie die individu-

ellen Kosten entsprechend Regelbedarfsstufe 2 SGB XII für das Jahr 2020 

abgezogen. Schließlich sieht der LRV in Land 4 vor, dass bei den Fachleis-

tungskosten Personal- und Sachkosten je anteilig im Verhältnis 80:20 be-

rechnet werden. Dabei sollen die Personalkosten bzw. die Personalvergü-

tungen während des Übergangszeitraumes jährlich prospektiv pauschal an-

gepasst werden. Tarifsteigerungen bzw. Vergütungssteigerungen gemäß 

kirchlichem Arbeitsrecht sollen dabei bis zu Höhe des TVöD berücksichtigt 

werden bzw. bei nicht tariflich oder kirchenarbeitsrechtlich gebundenen 

Leistungserbringern die Grundlohnsumme am Ende des Vorjahres der Ver-

gütungssteigerung zugrunde gelegt werden. Der Sachkostenanteil der Fach-

leistungskosten wiederum wird während des Übergangszeitraumes ebenfalls 

pauschal mit einem jährlichen Zuschlag gesteigert, der Investitionskostenan-

teil wird je nach Bedarf im Einzelfall neu verhandelt.  

Bei den Bundesmodellprojekten nach Art. 25 Abs. 3 BTHG an denen 

sich Land 4 beteiligte, standen insbesondere die Fragen der Bewertung des 

Rangverhältnisses von EGH- und Pflegeleistungen sowie der Trennung der 

entsprechenden Leistungen im Einzelfall im Zentrum.  

Die Corona-Pandemiewirkte sich auch in Land 4 beeinträchtigend auf die 

Leistungserbringung und die Weiterverhandlung ihrer Rahmenbedingungen 

aus. Dabei ist für Land 4 mit Blick auf die Weiterverhandlung der Rahmen-

bedingungen besonders hervorzuheben, dass es zu Verzögerungen bei der 

Erarbeitung landeseinheitlicher Arbeitshilfen für die herangezogenen Kom-
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munen und auch die Leistungserbringer im Zusammenhang der Umsetzung 

des neuen Leistungsrechts gekommen ist.  

Mit Blick auf die eigentliche Leistungserbringung berichteten die befrag-

ten Akteure hingegen kaum von Schwierigkeiten. In Land 4 hat man sich, 

ähnlich wie in Land 5 und Land 6, gegen die Anwendung des SodEG zur 

Sicherstellung der Leistungserbringung im Bereich der EGH während der 

Pandemie entschieden und anstelle dessen eine eigene, dem SodEG ähneln-

de Regelung definiert. 

Insgesamt zeigt sich, dass in Land 4 – ähnlich wie in der Mehrzahl der 

untersuchten Länder – in den LRV-Verhandlungen bis zu Beginn des Jahres 

2020 mehrere Fragen nur teilweise geklärt werden konnten. Ein wichtiges 

Beispiel hierfür betrifft die Frage der Flexibilisierung der Fachleistungser-

bringung und die Modularisierung von Fachleistungen. 

 

 

Modularisierung der Fachleistungen 
 

Für Land 4 fällt zunächst auf, dass der vergleichsweise sehr umfangreiche 

LRV die Worte „Modul“ oder „Modularisierung“ nicht enthält. Dabei defi-

niert der Rahmenvertrag eine neue Leistungssystematik für die EGH und 

bietet erste Ansätze zur Neufestlegung einer Finanzierungssystematik an.  

Für erwachsene Leistungsberechtigte, die Leistungen im Rahmen statio-

närer oder teilstationärer Settings erhalten, unterscheidet der LRV in Land 4 

zum einen zwischen fünf Konstellationen, in denen EGH-Leistungen er-

bracht werden (von Angeboten im Rahmen des Wohnens bis hin zu Ange-

boten in tagesstrukturierenden Einrichtungen) und zum anderen zwischen 

neun Hilfebedarfsgruppen, denen ein/e Leistungsberechtigte/r grundsätzlich 

zugeordnet werden kann. Je nach Konstellation in Kombination mit einer 

jeweiligen Hilfebedarfsgruppe werden der Leistungssystematik im LRV zu-

folge konkrete EGH-Leistungen zunächst in den definierten Leistungsarten 

nach § 102 Abs. 1 SGB IX (medizinische Rehabilitation, Teilhabe Arbeits-

leben, Teilhabe an Bildung, soziale Teilhabe) erbracht. Die unterschiedli-

chen Leistungen sind dabei teilweise miteinander kombinierbar. Zudem 

kann bei Bedarf das Leistungspaket der/des einzelnen Leistungsberechtigten 

noch durch weitere optionale Leistungen in zusätzlichen Bereichen (z.B. 

Bereitschaftsdienste oder Pflege) ergänzt werden.  

Die vergleichsweise starke Ausdifferenzierung der Leistungssystematik 

in Land 4 sowie die teilweise Kombinierbarkeit von Leistungen lässt zu-

nächst auf den Willen der Verhandlungspartner schließen, durch Modulari-

sierung – auch wenn das Wort im LRV vermieden wird – zu einer verstärk-

ten Personenzentrierung der künftigen EGH-Leistungserbringung beizutra-

gen. Allerdings muss diese Einschätzung bei genauerem Hinsehen relativiert 

werden.  
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Erstens dominiert in Land 4 nach wie vor das Grundprinzip, bei der Be-

darfsermittlung für den/die einzelne Leistungsberechtigte/n zunächst von ei-

nem pauschalen Hilfebedarf und der Einordnung in eine der zahlreichen 

Leistungsgruppen gemäß der oben erläuterten Systematik auszugehen. Erst 

wenn im Zuge der Bedarfsermittlung im Einzelfall festgestellt wird, dass ein 

über die definierten Gruppen hinausweisender Mehrbedarf existiert oder die 

Gruppensystematik im Einzelfall nicht passfähig ist, kann im Rahmen der 

Gesamtplanung das individuelle Leistungspaket über die Anerkennung zu-

sätzlicher individueller Fachleistungsstunden ergänzt werden.  

Zweitens ist die neue Leistungssystematik in Land 4 sehr ausdifferen-

ziert, so dass hier das Potential zur modularisierten Leistungserbringung 

durchaus angelegt ist. Allerdings weicht diese Systematik inhaltlich vom al-

ten, bis Ende 2019 bestehenden Leistungssystem nur teilweise ab. Anstelle 

einer klaren Erneuerung, die als Signal für den Willen zur stärkeren Perso-

nenzentrierung gewertet werden könnte, lässt sich im Fall von Land 4 also 

eher eine pfadabhängige Fortschreibung der alten Systematik feststellen.  

Drittens enthält der LRV von Land 4 noch keine klare Finanzierungssys-

tematik für die neue Leistungssystematik. So definiert der Rahmenvertrag 

zwar pauschal Personalschlüssel pro Leistungsstunde für bestimmte Aufga-

ben und Qualifikationen, indes fehlt insbesondere – anders als z. B. in Land 

2 – noch eine Definition der Fachleistungsstunde und ihrer Verbindung mit 

einem Preis bzw. nach Qualifikation und Anforderungen gestuften Preisen. 

Hingegen erteilt der LRV von Land 4 der im Zuge der Verhandlungen ge-

bildeten Vertragskommission explizit den Auftrag, die Fachleistungsstunde 

zu definieren sowie einen Modus zur Preisfindung erst noch festzulegen. 

Auch die Klärung zentraler Fragen in diesem Kontext, wie etwa der nach 

der Unterscheidung von qualifizierter und einfacher Assistenz oder generell 

nach notwendiger Qualifikation des einzusetzenden Personals, wurde in die 

Zukunft verschoben. Erst in der Verbindung mit der Vergütungsfrage wird 

allerdings klar werden, inwieweit sich der Wille zur stärkeren Personenzent-

rierung tatsächlich durchsetzen wird. 

In den Interviews mit Vertretern der Leistungsträger und Leistungser-

bringer wurde deutlich, dass die Idee der Modularisierung in den LRV-

Verhandlungen durchaus eine wichtige Rolle spielte, letztlich jedoch andere 

Motive als das der Personenzentrierung bei der Anlage der neuen Leistungs-

systematik überwogen. So betont die Leistungserbringerseite, man habe von 

Beginn der Verhandlungen an das Ziel der Modularisierung vor Augen ge-

habt. Dabei sei nach längerer Überlegung die Festlegung ausdifferenzierter 

Leistungsangebote als die zu bevorzugende Variante im Vergleich zu einer 

Leistungserbringung vorrangig auf Basis von mit Stunden- oder Minuten-

werten belegten Fachleistungsstunden angesehen worden, da man mit dieser 

Art der Festlegung von Fachleistungen in der Pflege schlechte Erfahrungen 

gemacht habe und sich die EGH für eine vorrangig minutenbasierte Variante 

der Leistungserbringung auch nicht gut eigne. Dass eine echte Modularisie-
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rung der Fachleistungen noch nicht erreicht sei, habe vor allem am Leis-

tungsträger gelegen. Dessen vorwiegendes Ziel in den LRV-Verhandlungen 

sei es gewesen, die Überleitung der EGH von der alten auf die neue Rechts-

basis kostenneutral zu gestalten. Es wurde dabei aber auch betont, dass die 

neue Leistungssystematik eine Grundlage sein kann, um in Zukunft eine 

verstärkt personenzentrierte EGH-Leistungserbringung zu erreichen: 

 
„Wir haben, wenn wir ganz ehrlich sind, fachlich, sachlich inhaltlich, mit dem Rahmenver-
trag zunächst mal eine neue Leistungssystematik. Die ist aber nach wie vor vorrangig ein-
richtungszentriert, mit der Option – und das ist auch richtig und ist vom BTHG gefordert 
und steckt da auch drin – in den nächsten Jahren – und da sehe ich einen langfristigen Zeit-
raum – personenzentrierte Leistungen zu entwickeln. Das gibt der Rahmenvertrag her, aber 
er manifestiert natürlich auch in gewissen Teilen einrichtungszentriete Mechanismen; das 
muss man ganz klar so sagen.“  

 

Darüber hinaus teilten die Leistungserbringer- und die Leistungsträgerseite 

in den Interviews die Einschätzung, dass die Leistungserbringung in der 

EGH in der mittleren bis fernen Zukunft immer stärker ambulantisiert wer-

de. Hierin sieht man einen wichtigen Impuls für eine künftig stärkere Indi-

vidualisierung von EGH-Leistungen.  

Insgesamt kann festgehalten werden, dass in Land 4 zum Zeitpunkt der 

Berichtslegung noch nicht von einer Modularisierung der Fachleistungen 

gesprochen werden kann und dass das Ziel der verstärkt personenzentrierten 

Leistungserbringung in der EGH hier im LRV noch nicht deutlich verankert 

ist, so dass diese aktuell auch noch keine Grundlage für die Umsetzung die-

ses Ziels bildet. Dabei – das legen die Aussagen sowohl der Vertreter der 

Leistungserbringer- als auch der Leistungsträgerseite im Interview nahe – 

setzten beide Seiten große Hoffnung in das Gesamtplanverfahren, das als 

wichtige Stellschraube für eine künftig stärker individualisierte Leistungser-

bringung betrachtet wird.  

 

 

Gesamtplanung 
 

Das mit dem BTHG in seiner Grundanlage geänderte Verfahren der indivi-

duellen Gesamtplanung (§§ 117-122 SGB IX) soll künftig wesentlich dazu 

beitragen, dass das wichtige Reformziel der stärkeren Personenzentrierung 

der EGH erreicht werden kann. Über das neue Verfahrenskonstrukt, demzu-

folge eine Beteiligung der Leistungserbringer am individuellen Gesamt-

planverfahren formal nicht vorgesehen ist (§ 121 SGB IX),8 soll zudem ver-

                                                 

 
8
 In § 121 SGB XI (Gesamtplan) werden die Leistungserbringer als mögliche Beteiligte am 

Gesamtplanverfahren nicht erwähnt. Theoretisch ist es indes nach wir vor möglich, dass 
Vertreter/innen der leistungserbringenden Einrichtung oder des leistungserbringenden 
Dienstes als „Person [des] Vertrauens“ (§ 121 Abs. 3 Satz 2 SGB XI) des/der Leis-
tungsberechtigten am Gesamtplanverfahren teilnimmt. 
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hindert werden, dass es zu einer nicht zuallererst der/dem Leistungsberech-

tigten, sondern (auch) den Interessen der Einrichtung entsprechenden indi-

viduellen Leistungszusammensetzung kommt. In Land 4 besteht die Beson-

derheit, dass die zentrale Fachbehörde, die im Auftrag des Landes die EGH-

Aufgaben übernimmt, zur Durchführung der Aufgabe der Gesamtplanung 

die kreisfreien Städte und Landkreise heranzieht.  

Die Leistungsträgerseite sieht die neue Konzeption des Gesamtplanver-

fahrens dabei als eine Chance, die Leistungsberechtigten selbst mit ihren 

Wünschen künftig stärker in die individuelle Gestaltung des jeweiligen 

EGH-Leistungspaketes einzubinden: 

 
„Die Einrichtung ist ja immer da, gerade, wenn das ein wenig außerhalb liegt. Aber ich bin 
schon dafür, dass wir hier die Chance ergreifen, dass wir den Leistungsberechtigten jetzt 
hier mehr zu Wort kommen zu lassen als bisher und den Leistungsberechtigten ‚auf kurzem 
Wege‘ zu fragen.“  

 

Eine Schwierigkeit sieht man in diesem Zusammenhang darin, eine sozial-

raumorientierte Zusammenstellung der individuellen Leistungspakete (ins-

besondere hinsichtlich der Leistungen zur sozialen Teilhabe) zu gewährleis-

ten. Hier gelte es vielerorts, entsprechende Angebotsstrukturen erst noch zu 

entwickeln bzw. bestehende Angebote auszubauen. Skepsis äußerte die 

Leistungsträgerseite im Interview darüber hinaus dazu, ob es gerade in Fäl-

len, in denen die EGH im Rahmen eines stationären Settings erbracht wird, 

gelingen kann, eine Stärkung der Leistungsberechtigten und eine (bessere) 

Durchsetzung des individuellen Wunsch- und Wahlrechts über die Gesamt-

planung zu erreichen. Hier müssten alle „ihre Positionen überdenken“ und 

sei es wichtig, dass alle Seiten akzeptierten, dass der Weg zur Hilfebedarfs-

ermittlung künftig gegebenenfalls länger dauern und schwieriger werden 

könnte. 

Von der Leistungserbringerseite in Land 4 wurde Verständnis für die 

Neuregelung der Gesamtplanung geäußert. Diese sei fachlich zu begrüßen. 

Auch könne man hierin einen Vorteil sehen, weil die Leistungserbringer im 

Zusammenhang der individuellen Erbringung insbesondere in stationären 

Settings künftig nicht mehr vor Interessenskonflikte zwischen der Vertre-

tung der Interessen der jeweiligen Einrichtung und der Vertretung der Inte-

ressen der Leistungsberechtigten gestellte würden. Allerdings wurden auch 

Bedenken formuliert.  

Zum einen müssten die Gesamtplaner/innen in den Kommunen fachlich 

geschult sein, um das Leistungspaket für die/den einzelne/n Leistungsbe-

rechtigte/n tatsächlich den individuellen Möglichkeiten, Bedarfen und Wün-

schen der jeweiligen Person entsprechend zusammenstellen zu können und 

in der Lage zu sein, die Fähigkeiten der/des einzelnen Leistungsberechtigten 

richtig einzuschätzen. Hier lasse sich bereits beobachten, dass in einzelnen 

Kommunen die für die Gesamtplanung zuständigen Sozialämter mit fachli-

chen Anliegen letztlich doch an Leistungserbringer heranträten, die vom 
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Gesetz gewollte Trennung in der Praxis also nicht immer aufrecht erhalten 

werde.9  

Außerdem gab die Leistungserbringerseite zu bedenken, dass die Leis-

tungsträger das Gesamtplanverfahren zum Leistungsabbau nutzen könnten. 

Über einen ‚verschlankten‘ Gesamtplan könnte künftig im Einzelfall ver-

sucht werden, Kosten einzusparen. Zwar seien entsprechende Fälle bislang 

nicht bekannt, aber bis zum Zeitpunkt der Befragung sei in Land 4 auch 

noch kein Gesamtplanverfahren nach neuem Recht durchgeführt worden; 

man werde die Entwicklung hier beobachten müssen.  

Schließlich wurde das neue Instrument zur Bedarfsermittlung in Land 4 

kritisch gesehen. Dieses sei darauf angelegt, über die Bedarfsermittlung hin-

aus zuallererst wenige Entwicklungsziele für den jeweiligen Einzelfall zu 

definieren. Mit der Zieldefinition könne jedoch der individuelle Hilfebedarf 

voraussichtlich nicht vollumfänglich abgedeckt werden. Insbesondere könne 

es zur Vernachlässigung eines EGH-Grundbedarfs der/des Leistungsberech-

tigten kommen. Inwieweit dieses Bedenken trägt, muss sich in der Zukunft 

erweisen. Es berührt die schwierige Frage der ‚angemessenen‘ Trennung 

von Fach- und existenzsichernden Leistungen sowie der Trennung von 

EGH-Leistungen und Pflege-Leistungen, die im Einzelfall erbracht werden.  

Insgesamt wird die Gesamtplanung in Land 4 sowohl von der Leistungs-

träger- wie auch der Leistungserbringerseite als ein Weg zu einer stärkeren 

Personenzentrierung der EGH angesehen, wobei sich – nicht zuletzt ange-

sichts der noch ausstehenden Definition der Fachleistungsstunde und der 

noch nicht ausgereiften Möglichkeiten zur Modularisierung von Fachleis-

tungen – erst in der Praxis erweisen kann, inwieweit die Erwartungen beider 

Seiten hier erfüllt werden. Beide Seiten weisen darauf hin, dass das neue 

Verfahren und das Bedarfsermittlungsinstrument in Land 4 in der Praxis – 

auch vor dem Hintergrund der mit der Corona-Pandemie verbundenen 

Schutzmaßnahmen des Landes – bis zum Zeitpunkt der Interviews nicht er-

probt werden konnte. 

  

 

Externer Vergleich 
 

In Land 4 trifft der Landesrahmenvertrag ausdrücklich eine Regelung zum 

externen Vergleich nach § 124 Abs. 1 und 3 SGB IX für beide Seiten.  

Zum einen muss der am Abschluss einer Vereinbarung interessierte Leis-

tungserbringer zusammen mit seinem Angebot dem Leistungsträger alle we-

                                                 

 
9
 Das SGB IX antizipiert mögliche Schwierigkeiten in diesem Zusammenhang, indem da-

rauf hingewiesen wird, dass bei der Aufstellung des Gesamtplans neben dem Leistungs-
träger und dem/der Leistungsberechtigten „im Einzelfall“ Personen mit einschlägigem 
fachlichem Hintergrund oder einschlägiger institutionell-fachlicher Gebundenheit (z.B. 
der behandelnde Arzt, das Jugendamt etc.) beteiligt werden (§ 121 Abs. 3 Satz 3 SGB 
IX). 
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sentlichen Informationen vorlegen, die für die Durchführung eines externen 

Vergleichs mit anderen Anbietern notwendig sind. Zugleich hinaus muss 

dem bietenden Leistungserbringer – sofern er in seinem Angebot eine Ver-

gütung fordert, die oberhalb des unteren Drittels der Vergütungserwartun-

gen aller berücksichtigten Leistungserbringer liegt – die Gelegenheit gege-

ben werden darzulegen, aufgrund welcher Leistungsbestandteile seine höhe-

re Vergütungsforderung zustande kommt.  

Zum anderen muss der Leistungsträger für seinen externen Vergleich 

grundsätzlich alle Leistungserbringer im gesamten Land berücksichtigen, 

denn Einzugsbereich nach § 124 Abs. 1 S. 5 SGB IX ist hier gesamte Land. 

Er ist darüber hinaus gehalten, neben dem bietenden Leistungserbringer 

mindestens vier weitere Leistungserbringer mit vergleichbarem Angebot in 

seinen externen Vergleich aufzunehmen. Diese Regel wurde nach Aussage 

der Interviewten aufgenommen, weil es selbst in diesem, im Vergleich zu 

anderen Ländern großen Einzugsbereich, für einzelne Leistungsangebote 

nicht genug vergleichbare Angebote anderer Leistungserbringer gäbe. 

Dabei verzichtet der LRV in Land 4 – im Unterschied zu denen anderer 

Länder – auf einen expliziten Hinweis auf die Tarifklausel in § 124 Abs. 1 

SGB IX. Lediglich in den Anlagen zum LRV wird an einer Stelle erwähnt, 

dass tarifliche Vergütung oder nach kirchlichem Arbeitsrecht geltende Ver-

gütung im Rahmen der Kalkulation von Personalkosten geachtet werde. 

Die Leistungserbringerseite äußerte sich im Interview bemerkenswert po-

sitiv über die im LRV getroffene Regelung zum externen Vergleich. Sie sei 

mit Blick auf die Praxis des Leistungsträgers in der Vergangenheit als ein 

Fortschritt gegenüber der Praxis der Vergangenheit zu betrachten. Der Leis-

tungsträger habe den externen Vergleich informell bereits in der Vergan-

genheit praktiziert allerdings nicht transparent gemacht, was die Vergleichs-

grundlage war. Die einzelnen Leistungserbringer wurden damit regelmäßig 

unter Druck gesetzt, zumal sie häufig die ihnen rechtlich zur Verfügung ste-

henden Wege (z.B. über das Informationszugangsgesetz) nicht genutzt hät-

ten, um die Angaben des Leistungsträgers in der konkreten Verhandlungssi-

tuation zu überprüfen. Mit der neuen Regelung müsse der Leistungsträger 

nunmehr Transparenz über den externen Vergleich und die darin einbezoge-

nen Leistungserbringer herstellen. Die bietenden Leistungserbringer seien 

bei der Aushandlung von Vergütungen damit nicht mehr allein auf ihr je-

weiliges Verhandlungsgeschick angewiesen: 

 
„Ja, das [der externe Vergleich] wurde schon praktiziert, aber nicht zur Zufriedenstellung. 
Es wurde einfach gesagt, akzeptieren Sie das, Sie haben hier vergleichbare Einrichtungen, 
Sie sind die drittteuersten. Aber es wurde nie transparent gemacht, wer das ist. Dazu muss 
man auch sagen, haben die Leistungserbringer in den Verhandlungen diese Strategien oder 
auch das Selbstbewusstsein, da nachzuhaken, erst entwickeln müssen. Oftmals, wenn man 
dann nachgefragt hat: ‚Na haben Sie nachgehakt, haben Sie sich auf das Informationszu-
gangsgesetz bezogen?‘ Da haben die das alles akzeptiert. (…) Von daher (…) haben wir gar 
nicht so den Superdruck gehabt. Die Lösung (…) mit den fünf Einrichtungen, wurde von 
der Leistungserbringerseite eher als positive Weiterentwicklung gesehen. (…) der Vorteil 
ist, dass es überhaupt so etwas gibt wie einen externen Vergleich, und Verhandlungen nicht 
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allein abhängen vom Verhandlungsgeschick des Leistungserbringers oder dem Willen oder 
der Willkür des Leistungsträgers.“  

 

Die Gefahr, dass die im LRV nun ausdrücklich angelegte Verfahrensregeln 

zum externen Vergleich zu einem Preis- und darüber insbesondere zu einem 

Lohndumping führen könnte, sieht die Leistungserbringerseite in Land 4 

zum gegenwärtigen Zeitpunkt weniger. Die EGH-Leistungen würden in 

praktisch allen Leistungssegmenten derzeit ordentlich vergütet. Lediglich 

ganz vereinzelt – erwähnt wird hier ausdrücklich das Segment der Frühför-

derung – gebe es einen gewissen Preisdruck, der allerdings nicht dadurch 

entstehe, dass hier ein Unterbietungswettbewerb stattfinde. Vielmehr entste-

he dieser dadurch, dass in diesem Segment neben mittleren und größeren in-

stitutionellen Anbietern in einigen Regionen  Einzelanbieter („One man- 

oder One women-Show“) auf dem Markt seien, die aufgrund ihrer spezifi-

schen Arbeitsstrukturen Leistungen zu günstigeren Preisen anbieten könn-

ten. Insgesamt sei Konkurrenzdruck, der zu Preisdruck und letztlich gege-

benenfalls auch zu einem Druck auf die Bezahlung des Personals in der 

EGH führen könnte, in Land 4 jedoch kein aktuelles Problem und das sei 

auch in der Vergangenheit so gewesen. Dabei beobachte man seit einiger 

Zeit eine verstärkte Bereitschaft von Leistungserbringern zum Abschluss 

von Tarifverträgen. Das gelte auch für Leistungsbereiche, in denen ver-

gleichsweise höhere Vergütung nach Tarif üblich seien, wie in der Frühför-

derung.  

Im Interview räumten die befragten Vertreter der Leistungserbringerseite 

allerdings auch ein, dass es in der Vergangenheit immer wieder einzelne 

Leistungserbringer gegeben hätte, die – um preislich attraktiv bleiben zu 

können – intern manches „gedreht“ hätten (z.B. bei der Einstufung von Per-

sonal). Dies wurde auf den vom Leistungsträger mit Blick auf die jeweiligen 

Verhandlungen aufgebauten Druck zurückgeführt und zugleich die Hoff-

nung geäußert, dass entsprechende Verhaltensweisen in Zukunft – ange-

sichts der verbesserten Transparenz über das Leistungsangebot und die Ver-

gütungserwartungen – seltener würden.  

Die Leistungserbringerseite äußerte eine Befürchtung hinsichtlich der 

Entwicklung der Vergütungsbedingungen in der EGH, die indes nicht mit 

dem externen Vergleich in Verbindung gebracht wurde: in bestimmten Leis-

tungsbereichen (z.B. im Bereich der Leistungen für Kinder oder der Pflege)   

könne ein Druck auf die Leistungspreise und darüber auch auf die Vergü-

tung künftig zu einem Rückzug aus der Erbringung von Fachleistungen füh-

ren. Hier gebe es die Tendenz, nicht mehr vorrangig qualifiziertes Personal 

für bestimmte Aufgaben einzusetzen: 

 
„Es [gibt] natürlich immer auch Bestrebungen, dass Unterstützung von Kindern nicht im-
mer Fachkräfte machen müssen. Und da bleibt es nicht aus, dass wir schon punktuell die 
Einschätzung haben, damit wird versucht, die Entgelte zu reduzieren. Das ist leider auch so 
ein Dauerspiel, teilweise nachvollziehbar, teilweise aber auch nicht nachvollziehbar, da 
wird davon ausgegangen, dass auch immer ein gewisser Anteil an Nicht-Fachkräften Leis-
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tungen erbringen können, gerade auch in Bereichen, wo hoher Unterstützungsbedarf not-
wendig ist“.  

 

Im Ganzen wird der externe Vergleich in Land 4 derzeit nicht als ein Aus-

gangspunkt für den Aufbau eines verstärkten Preisdrucks oder negativen 

Drucks auf die Arbeitsbedingungen in der EGH gesehen. Dabei kann auch 

hier, wie in den anderen untersuchten Ländern, eine tragfähige Aussage zu 

den Effekten des externen Vergleichs erst nach einer gewissen Zeit der 

praktischen Erprobung getroffen werden. 

 

 

Land 5 
 

In Land 5 unterzeichneten die Kreise und kreisfreien Städte als örtliche Trä-

ger sowie das Land als überörtlicher Träger der Eingliederungshilfe auf der 

einen Seite und die Verbände der freien Wohlfahrtspflege sowie der privat-

gewerblichen Leistungserbringer auf der anderen Seite den neuen Landes-

rahmenvertrag. Mit seiner Unterzeichnung trat der LRV SGB IX unmittel-

bar in Kraft, wobei die Verhandlungsparteien im Vertragstext spezifische 

Regelungen für einen Übergangszeitraum bis längstens Ende 2021 getroffen 

haben. Im Mittelpunkt stehen hierbei die Leistungserbringung und -

vergütung während der Überleitungsphase sowie die Trennung von exis-

tenzsichernden und EGH-Fachleistungen. Vor dem Abschluss des LRV ver-

ständigten sich die Verhandlungsparteien außerdem auf eine gemeinsame 

Absichtserklärung, in der sie unter anderem verabredeten, das mit dem LRV 

verhandelte neue System von Leistungspauschalen spätestens Ende 2021 

evaluieren zu wollen.  

Der LRV legt keine spezifische Vertragslaufzeit fest, aber es wird aus-

drücklich festgehalten, dass der Vertrag bis zum Abschluss eines neuen 

LRV gilt. Den Vertragsparteien wird dabei das Recht zur vollständigen oder 

teilweisen Kündigung des LRV mit einer Frist von sechs Monaten zum Jah-

resende eingeräumt.  

Die BTHG-Reform war in Land 5 – etwa im Unterschied zu Land 1 – 

kein Anlass für einen Trägerwechsel. Die örtlichen Träger waren hier be-

reits seit der Kommunalisierung vor längerer Zeit hauptzuständig für die 

Aufgaben der EGH, insbesondere den Abschluss von schriftlichen Verein-

barungen mit den Erbringern sowie für die Qualitäts- und Wirksamkeitskon-

trolle. Das Land bleibt überörtlicher Träger und ist für bestimmte überge-

ordnete Aufgaben zuständig, so etwa den Abschluss von Landesrahmenver-

trägen, die Mitkonstituierung der gemeinsamen Schiedsstelle oder auch die 

Unterstützung der örtlichen Träger bei der Ausführung ihres Sicherstel-

lungsauftrages. 

Weil die Verhandlungspartner in Land 5 parallel zu den LRV-

Verhandlungen mit relevanten Veränderungen im Bereich der Kindertages-

einrichtungen befasst waren, mussten sie bei der Leistungsbeschreibung in 
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diesem Bereich Ansprüche und Vorgaben beider Reformen gleichzeitig be-

rücksichtigen und miteinander in Einklang bringen. 

Die Verhandlungen um den LRV SGB IX führte in Land 5 eine Anfang 

2018 von den Leistungsträgern und den Verbänden der Leistungserbringer 

eingesetzte Projekt- oder Verhandlungsgruppe, an der auch die Interessen-

vertretung der Menschen mit Behinderung beratend beteiligt war. Hier ka-

men einmal pro Monat mehr als 20 Personen zusammen. Die Verhand-

lungsgruppe bildete zeitweilig bis zu sieben thematische Arbeitsgruppen, 

die auf der Arbeitsebene unter Beteiligung aller Seiten über die Detailrege-

lungen bezüglich der Übergangsregelungen, der Leistungsstrukturierung, 

der Abgrenzung von EGH- und Pflegeleistungen, der Definition von EGH-

Fachleistungen, der Leistungserbringung im Bereich Teilhabe am Arbeitsle-

ben sowie über Verfahrensfragen einschließlich Fragen der Überprüfung der 

Leistungserbringung etc. berieten. Der intensive Verhandlungsprozess um-

fasste neben den monatlichen Treffen der Verhandlungsgruppe anlassbezo-

gen eng getaktete Arbeitsgruppen-Treffen. Insgesamt tagten die Verhand-

lungspartner bis zum Vertragsabschluss in den unterschiedlichen Konstella-

tionen in ca. 120 Einzelsitzungen. Hinzu kamen weitere Treffen von Vertre-

ter/innen der Leistungsträger und der Leistungserbringer, die für die Ver-

handlung spezifischer Detailfragen je nach Bedarf Kleingruppen auf infor-

meller Ebene zur Vorabstimmung möglicher Lösungen bildeten.  

Inhaltlich wurden die LRV-Verhandlungen in Land 5 dominiert von der 

Frage, wie die Trennung von Fachleistungen und existenzsichernden Leis-

tungen bei der Leistungserbringung in besonderen Wohnformen während 

des Übergangszeitraums geregelt werden sollte. Hierzu entwickelte man ein 

eigenes Modell der Kostentrennung, das im Anhang zum LRV niedergelegt 

ist. Demzufolge erfolgt die Trennung der Personal-, Sach- und Investitions-

kosten für den Grundbedarf einer/s Leistungsberechtigten von den Kosten 

für EGH-Fachleistungen pauschal im Verhältnis 80:20. Die Akteure in Land 

5 orientieren sich dabei grundsätzlich an den Empfehlungen der AG Perso-

nenzentrierung auf Bundesebene, weichen mit ihren Regelungen jedoch in 

Teilen auch davon ab.10  

Interessant sind in diesem Zusammenhang insbesondere die Regelungen 

zur Berechnung der Personalkosten während des Übergangszeitraumes bis 

Ende 2021. So erfahren die Personalkosten bzw. die Maßnahmenpauschalen 

für Leistungen, die nach den zwischen 2012 und 2019 getroffenen Verein-

barungen auch in den Jahren 2020 und 2021 erbracht werden, jeweils eine 

pauschale Steigerung. Dabei übernehmen die Leistungsträger zusätzliche 

                                                 

 
10

 Das Trennungsmodell in Land 5 sieht – wie von der AG Personenzentrierung vorge-
schlagen (AG Personenzentrierung 2018) – eine Kostentrennung im Verhältnis 80:20 
vor, geht dabei aber nicht von einer flächenbasierten Trennung aus. Allerdings haben 
die Leistungserbringer grundsätzlich auch die Möglichkeit, die Kostentrennung voll-
ständig gemäß der von der AG Personenzentrierung vorgeschlagenen Methode auf der 
Basis der Flächentrennung durchzuführen. 
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Mehrkosten der Leistungserbringer, die auf erhöhte Aufwendungen für die 

Alterssicherung der Beschäftigten oder auf erhöhte Sozialversicherungsauf-

wendungen zurückgehen. Auch die Personalschlüssel werden für diese be-

reits seit Jahren erbrachten Leistungen im Übergangszeitraum entsprechend 

den in den Vorjahren getroffenen Vereinbarungen fortgeschrieben. Parallel 

dazu können die Leistungsträger mit den Leistungserbringern in neu zu 

schließenden Vergütungsvereinbarungen ab Anfang 2020 abweichende Re-

gelungen treffen.  

Nach dem Ende des Übergangszeitraumes sollen die Personalkostenpau-

schalen einschließlich der Pauschalen für Personalnebenkosten (Fort- und 

Weiterbildungen, Freistellungen etc.) als Anteile der Leistungspauschalen 

für die einzelnen Leistungsvereinbarungen auf Basis der geltenden Tarifver-

träge, Arbeitsvertragsrichtlinien oder kollektivarbeitsrechtlichen Regelun-

gen jeweils prospektiv ermittelt werden.  

In Land 5 sieht der LRV dabei vor, dass bei nicht tarifvertraglich gebun-

denen Leistungserbringern Personalkosten bis zur summarischen Höhe der 

nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes vorgesehenen Sätze aner-

kannt werden können. Anders als in anderen Ländern (z.B. Land 1) stellt der 

TVöD hier allerdings nicht die Richtmarke für die Personalkostenkalkulati-

on bei nicht tarifvertraglich gebundenen Leistungserbringern dar. Wie die 

Fortschreibung der Personalkostenpauschalen im Einzelnen funktioniert, 

bleibt offen. So enthält der LRV keine Regelungen zu möglichen Kosten-

fortschreibungen für den Fall, dass während der Laufzeit einer Leistungs-

vereinbarung neue tarifliche, kirchenarbeitsrechtliche oder kollektivarbeits-

rechtliche Regelungen in Kraft treten. 

Neben der Leistungstrennung war außerdem die Frage eines mehrauf-

wandsbedingten Zuschlags zugunsten der Leistungserbringer zur Umset-

zung der BTHG-Reform ein dominantes Verhandlungsthema. Kommunen 

und Land  waren in der Frage, ob ein solcher Zuschlag für den zusätzlichen 

Verwaltungsaufwand bei der Umstellung gezahlt werden solle, unterschied-

licher Auffassung waren (das Land sprach sich dafür aus, die Kommunen 

dagegen). Dies führte zu eher schwierigen Verhandlungen, aber letztlich ei-

nigten sich die Verhandlungspartner darauf, dass das Land den örtlichen 

Trägern insgesamt einen pauschalen Betrag zur Auszahlung des Zuschlags 

bereitstellt.  

Land 5 konnte durch seine Beteiligung an den Modellprojekten des Bun-

des zur Umsetzung der BTHG-Reform insbesondere von Erfahrungen profi-

tieren, die in ausgewählten Kommunen mit der Abgrenzung von EGH- und 

Pflegeleistungen gesammelt wurden. 

Eine wichtige Aufgabe bei der Umstellung auf das neue SGB IX bestand 

auch darin, die einzelnen Leistungsberechtigten bzw. ihre Angehörigen und 

eventuell bestellte Betreuer/innen über die Neuerungen, insbesondere im 

Zusammenhang mit der Leistungserbringung in besonderen Wohnformen, 

zu informieren. In Land 5 übernahmen diese Aufgabe die örtlichen Träger in 
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Kooperation mit den Leistungserbringern vor Ort. Die Bilanz, die beide Sei-

ten diesbezüglich ziehen, ist überwiegend positiv.  

Zum Zeitpunkt der Interviews waren die Weiterverhandlungen in der 

Vertragskommission wegen der mit der Corona-Pandemie verbundenen 

spezifischen Herausforderungen (insbesondere zur Weiterfinanzierung von 

Leistungserbringern während der Krise) ausgesetzt. Lediglich einzelne the-

matische AGs führten ihre Arbeit zu diesem Zeitpunkt fort. Zudem tauschen 

sich die Mitglieder der Vertragskommission bei Bedarf im Mail-Umlauf 

über aktuelle Fragen aus, beispielsweise zur Lösung von Schnittstellenprob-

lemen bei der Umsetzung der BTHG-Reform.  

Darüber hinaus war – wie in den anderen Ländern – auch in Land 5 an-

gesichts der Pandemie ab März 2020 die Umsetzung des neuen Leistungs-

rechts und die Leistungserbringung insgesamt erschwert. Die Akteure im 

Land entschieden sich – ähnlich wie in Land 4 und Land 6 – gegen die An-

wendung des auf Bundesebene beschlossenen SodEG und trafen anstelle 

dessen eine eigene Regelung. Demzufolge finanzierten die Leistungsträger 

den Leistungserbringern während der Zeit der Pandemie-bedingten Betre-

tungsverbote der Einrichtungen auch ohne konkretes Leistungsangebot ihre 

vereinbarten Leistungen weiter. Die Finanzierung wurde dabei zu 80 Pro-

zent vom Land und zu 20 Prozent von den Kommunen oder örtlichen Trä-

gern der EGH übernommen. Die entsprechende Regelung lief im Sommer 

2020 nach der weitgehenden Aufhebung der Betretungsverbote in Land 5 

aus und die Einrichtungen kehrten schrittweise zum Normalbetrieb zurück. 

 

 

Modularisierung der Fachleistungen 
 

In Land 5 befürworten die Leistungsträger und -erbringer die Idee einer 

möglichst weitgehenden Personenzentrierung des künftigen EGH-

Leistungsangebots insbesondere auch in besonderen Wohnformen. Anknüp-

fend an den alten LRV nach SGB XII dominiert dabei eine Kombination aus 

pauschalen und individualisierten Leistungsbestandteilen. Auf diese Weise 

soll die Leistungsflexibilisierung und Personenzentrierung je nach konkre-

tem Leistungsbereich sowie individuellem Bedarf variieren können.  

Zum Zeitpunkt der Interviews war die Definition der neuen Leistungssys-

tematik in Land 5 noch nicht vollends abgeschlossen. Während die Ver-

tragsparteien für den Übergangszeitraum bis Ende 2021 an der Leistungs-

systematik des alten LRV nach SGB XII festhalten und die hierin getroffene 

Unterscheidung von Grund- und Maßnahmenpauschale sowie Investitions-

betrag fortschreiben, knüpfen sie mit den zur Leistungssystematik getroffe-

nen Regelungen zwar an die Grundunterscheidung des alten Systems an, 

entwickeln diese aber, auch in der Wahl der Begriffe und Leistungsbezeich-

nungen, weiter.  
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So setzt sich die Leistungspauschale, die der/die einzelne/n Leistungsbe-

rechtigte in Land 5 gemäß dem neuen LRV SGB IX erhält, aus einer Basis-

leistung und einer personenabhängigen individuellen Leistung zusammen. 

Hinzu kommt jeweils ein Investitionsbetrag, der gesondert ermittelt und 

dann der Basisleistung zugerechnet wird. Die Basisleistung umfasst dabei 

die in jedem Einzelfall anfallenden Leistungsanteile (Leitung, Verwaltung, 

dauerhaft anfallende Zusatzkosten im Personalbereich wie Fortbildungen, 

Kosten aus staatlichen Arbeits- und Gesundheitsschutzvorgaben, Vorhalte-

leistungen etc.), die als Pauschalbeträge festgelegt werden sollen. Sie kann 

aufgrund der unterschiedlichen individuellen Bedarfe sowie der damit ver-

bundenen unterschiedlichen Investitionskosten zwischen den Leistungsbe-

rechtigten variieren. Hinzukommen können noch KdU-Kosten im Einzelfall, 

sofern sie die üblichen KdU-Kosten um mehr als 25 Prozent übersteigen. 

Die personenabhängige individuelle Leistung wiederum wird grundsätz-

lich zeitbasiert ermittelt. Sie soll dabei zusammengesetzt werden aus pau-

schalierten Anteilen einerseits – hier haben die Verhandlungspartner mit 

dem LRV SGB IX und der gemeinsamen Absichtserklärung den Auftrag, in 

der Vertragskommission bzw. ihren Untergremien ein System von bis zu 

vier Zeitkorridoren als Grundlage für Kalkulation der Erbringung von per-

sonenbezogenen Leistungen zu festzulegen. Hinzukommen sollen anderer-

seits vollständig individualisierte Anteile – hier handelt es sich um individu-

elle Einzelleistungen, die zeitbasiert auf Stundenbasis bemessen und im 

Rahmen des Gesamtplanverfahrens zum Pauschalanteil der personenabhän-

gigen Leistung hinzugerechnet werden. Aus beidem – individualisierter Ba-

sisleistung und personenabhängiger Leistung – soll sich nach dem Willen 

der Vertragsparteien die Leistungspauschale des/der einzelnen Leistungs-

empfänger/in künftig zusammensetzen. Spätestens nach Ablauf des Über-

gangszeitraumes soll diese Umstellung geschafft sein, wobei diese perso-

nenabhängige Leistung dann grundsätzlich als Stunden- oder Tagespauscha-

le kalkuliert werden soll. 

Der LRV SGB IX in Land 5 gibt den Vertragsparteien auf, landeseinheit-

liche Vereinbarungen zur personellen Ausstattung und zu den Qualifikati-

onsanforderungen an das Personal festzulegen, das im Rahmen der indivi-

duellen Leistungspauschale persönliche Assistenzleistungen zur Teilhabe 

erbringt. Eine grundlegende Vereinbarung zwischen den Vertragsparteien 

besteht darüber hinaus im expliziten und – im Sinne des § 129 SGB IX – 

explizit sanktionsbewährten Bekenntnis zu einer dauerhaft bedarfsadäquaten 

Personalausstattung sowie einer qualifikationsadäquaten Bezahlung des Per-

sonals in der EGH. Der LRV legt fest, dass die Beschäftigten stets „entspre-

chend der vereinbarten Grundlage“ zu bezahlen sind, wobei hier allerdings 

nicht nur Tarifverträge oder kirchliche Arbeitsrechtsregelungen gemeint 

sind, sondern auch Betriebsvereinbarungen oder einfach nur Arbeitsverträge 

oder individuelle Regelungen in der Leistungsvereinbarung zwischen dem 

örtlichen Leistungsträger und dem einzelnen Leistungserbringer.  
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Insgesamt bekennt sich sowohl die Seite der Leistungsträger als auch die 

Seite der Leistungserbringer in Land 5 klar zum Ziel einer stärkeren Perso-

nenzentrierung in der EGH-Leistungserbringung. Beide Seiten wiesen in 

den Interviews aber auch darauf hin, dass nach gegenwärtigem Stand der 

Umsetzung und der inhaltlich noch nicht abgeschlossenen Verhandlungen 

noch keine Aussagen darüber getroffen werden könnten, wie gut diese Ziel-

setzung erreicht werden könne. 

 

 

Gesamtplanung 
 

In Land 5 wurde sowohl auf Seiten der Leistungsträger wie auch auf Seiten 

der Leistungserbringer berichtet, dass man die individuelle Gesamtplanung 

als ein zentrales Element bei der Kalkulation der Leistungspauschale, die 

dem/der einzelnen Leistungsberechtigten zusteht, und der modularisierten 

Leistungserbringung betrachte. Insgesamt erscheinen Vorerfahrung sowohl 

mit flexibilisierten Lösungen für das EGH-Leistungssystem als auch mit der 

Gesamtplanung nach alter Rechtsrechtsgrundlage der EGH als eine wichtige 

Voraussetzung für dieses Verständnis. So waren hier schon im alten LRV 

nach SGB XII Schritte in Richtung Modularisierung angedacht. Zum Bei-

spiel konnten schon nach alter Rechtsgrundlage modellhaft Lösungen zwi-

schen dem Träger der EGH und den oder einem Leistungserbringer/n ver-

einbart werden, die eine stärker personenzentrierte Ausrichtung des je indi-

viduellen Leistungspaketes ermöglichten und so die Grenzen zwischen sta-

tionärer und ambulanter Leistungserbringung teilweise aufgelösten. Auch 

ermöglichte der alte LRV bereits „modulare“ Lösungen oder Lösungen auf 

Grundlage innovativer Komplexleistungen für die Gestaltung von Modell-

Leistungssystemen. Die Ausgangsvoraussetzungen für die Realisierung ei-

nes innovativen Leistungssystems im Sinne des BTHG waren in Land 5 

mithin günstig.  

Zudem regelte der alte LRV, dass der Träger der Sozialhilfe ein Gesamt-

planverfahren zur Ermittlung des EGH-Bedarfs durchzuführen und die/den 

betroffenen Leistungsberechtigten dabei zu beteiligen hatte. Inwieweit die 

mit dem neuen LRV nach SGB IX nunmehr verbundenen Erwartungen der 

Leistungsträger und -erbringer hinsichtlich einer verstärkten Personenzent-

rierung tatsächlich erfüllt werden, kann indes zum Zeitpunkt der Interviews 

keine Seite einschätzen. So sei auf Basis der neuen Rechtsgrundlage bislang 

weder eine Gesamtplanung noch eine Teilhabeplanung erfolgt bzw. war 

zum Zeitpunkt der Interviews keine solcherart praktizierte Planung bekannt.  

Die Leistungsträgerseite wies außerdem darauf hin, dass mit der neuen 

Gesamtplanung, für die man sich in der Steuerungsverantwortung sieht, der 

Personalaufwand der örtlichen Träger deutlich angestiegen sei bzw. noch 

ansteige. Eine Folge seien erhöhte Verwaltungskosten. Zum Zeitpunkt der 

Interviews konnten der erhöhte Aufwand für die Bedarfsermittlung für Leis-
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tungsberechtigte, die Planung des individuellen Leistungspaketes und die 

Steuerung der Leistungen kaum über Personalneueinstellungen abgedeckt 

werden. Vielmehr komme es nun vermehrt zu verwaltungsinternen Perso-

nalverschiebungen. Darüber hinaus seien auch spezifische Weiterbildungen 

und Schulungen des Personals notwendig, die es bis dato aber nur vereinzelt 

und nicht übergreifend organisiert gegeben habe. 

Im neuen LRV SGB IX des Landes 5 wird das Gesamtplanverfahren zu-

allererst als Schlüssel zur individuellen Lösung von Schnittstellenproble-

men, z.B. bei der parallelen Erbringung von EGH- und Pflegeleistungen, 

thematisiert. Dem LRV zufolge ist das Gesamtplanverfahren der Ort, an 

dem über die Priorisierung von EGH-Leistungen gegenüber Pflegeleistun-

gen oder umgekehrt im Einzelfall und unter Berücksichtigung des Wunsch- 

und Wahlrechts des/der Leistungsberechtigten entschieden wird. Zudem be-

stimmt der neue LRV SGB IX das Gesamtplanverfahren als zentrales Ver-

fahren für die Personalisierung der Leistungen und nennt dabei ausdrücklich 

auch den Bereich der Teilhabe am Arbeitsleben über die Tätigkeit in Werk-

stätten für Menschen mit Behinderung (WfbM). Aus Land 5 wurde hierzu 

berichtet, dass die Offenheit der Werkstätten für eine modularisierte und 

damit stärker personalisierte Leistungserbringung gering sei, was auch die 

Gesamtplanung für die Menschen, die in einer WfbM arbeiten, erschweren 

könne.  

Insgesamt zeigte sich darüber hinaus, dass der neue LRV dem Gesamt-

planverfahren zwar eine Schlüsselstellung für die Umsetzung der Idee stär-

kerer Personenzentrierung zuschreibt, jedoch hinsichtlich der Ausgestaltung 

und Umsetzung des Verfahrens selbst offen und unbestimmt bleibt. Aus den 

Aussagen der interviewten Expertinnen und Experten ließe sich hierzu 

schließen, dass die örtlichen Träger sich dieses Verfahren in einem ‚trial 

and error‘-Prozess erst erschließen müssen. Bislang liegen dazu in Land 5 

allerdings noch keine konkreten Praxiserfahrungen vor.   

 

 

Externer Vergleich 
 

Der externe Vergleich wird im LRV SGB IX von Land 5 nicht erwähnt und 

besaß für die Verhandlungspartner nach eigenen Aussagen bis zum Zeit-

punkt der Berichtslegung keine Bedeutung. Dabei hängt die Nichtbefassung 

mit dem Thema keineswegs damit zusammen, dass der externe Vergleich 

nicht als wichtig erachtet würde. Vielmehr wurden von beiden Seiten – 

Leistungsträger und Leistungserbringer – jeweils klar voneinander unter-

scheidbare Begründungen dafür genannt, warum es bislang (noch) nicht um 

den externen Vergleich gegangen ist. Diese abweichenden Darstellungen 

wiederum erklären, warum das Thema im LRV ausgespart wurde. 

Von Seiten der Leistungsträger wird berichtet, dass der externe Vergleich 

„einfach noch nicht dran“ gewesen sei, „…aber dafür haben die anderen 
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Themen so viel Zeit gefressen“. Sie erwarten, dass es zu einem späteren 

Zeitpunkt in den laufenden Weiterverhandlungen um die Entwicklung und 

Präzisierung des LRV auch um den externen Vergleich gehen wird. Zum 

Zeitpunkt der Interviews war es deshalb für die Leistungsträgerseite noch 

deutlich zu früh für eine Einschätzungen zur möglichen Umsetzung. Einer-

seits spreche die weitgehend dezentralisierten Umsetzungsverantwortung für 

die EGH bei den örtlichen Trägern für eine Implementation des externen 

Vergleichs auf Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte, andererseits 

wurde in den Experteninterviews mehrfach auf die geringe Größe des Lan-

des insgesamt hingewiesen, die es wiederum sinnvoll machen könnte, über 

Lösungen ähnlich wie in Land 4 nachzudenken – also über die Bestimmung 

des gesamten Landes als Vergleichsregion. Insgesamt wird das Instrument 

des externen Vergleichs von Seiten der Leistungsträger grundsätzlich be-

fürwortet. Dabei werden aber unter Hinweis auf den Bereich der Pflege 

durchaus auch Unsicherheit hinsichtlich der möglichen Folgen des externen 

Vergleichs bei der Leistungserbringung in der EGH eingeräumt:  

 
„Naja, ich kenne nun auch was in der Pflege los ist. Und das ist schwierig. Ich muss echt 
sagen, es ist schwierig. Ich bin gespannt auch. Ich sehe Schwierigkeiten teilweise in der 
Umsetzung jetzt. Aber, naja. Ich bin da ganz verhalten.“ 

 

Auf der Seite der Leistungserbringer wird der Hintergrund für die Nichter-

wähnung des externen Vergleichs im LRV deutlich anders dargestellt. Hier 

wurde berichtet, dass das Thema nicht im Vertrag auftauche, weil man sich 

als Leistungserbringer erfolgreich dagegen gewehrt habe. Dabei wurden 

mehrere Erklärungen für eine Strategie der Blockade des Themas in den 

LRV-Verhandlungen angeführt. So haben erstens die negativen Erfahrun-

gen, die man mit dem Instrument des externen Vergleichs in der Pflege ge-

macht hat, die Leistungserbringerseite vorsichtig werden lassen: 

 
„Genau das [Negativbeispiele im Bereich Pflege] ist der Grund. Deswegen wollten wir 
auch nicht verhandeln. Wir hatten ja auch schon den Rahmenvertrag SGB XI zum Thema 
externer Vergleich mitverhandelt. Und zum Glück kommt diese Regelung jetzt da nicht 
mehr zur Anwendung, denn das war eine negative Regelung, die uns auch verhaftet hat, be-
stimmte Dinge immer mitzumachen.“ 

 

Zweitens wurde darauf hingewiesen, dass die Rechtsprechung zum externen 

Vergleich sich derzeit noch weiterentwickele. So habe das Bundessozialge-

richt in seiner Rechtsprechung zum SGB XI für die Anwendung des Instru-

ments des externen Vergleichs, wie es im SGB XI konstruiert wurde, Gren-

zen gesetzt. Dennoch befinde man sich weiterhin in einer dynamischen und 

nicht völlig geklärten Rechtssituation. Vor diesem Hintergrund habe man 

mit einer Definition des externen Vergleichs im LRV keine Fakten schaffen 

und sich nicht, möglicherweise zum eigenen Nachteil, binden wollen: 

 
„Aber das ist so ein schwieriges Thema; das ist ein Rechtsthema, da ist in vielen Rechtspre-
chungen etwas dazu gesagt worden und das ist weiter im Fluss, so dass wir gesagt haben, 
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wir schreiben jetzt nichts im Zusammenhang des Rahmenvertrags zum Thema externer 
Vergleich jetzt hier fest. … Und die Rechtsprechungen verändern sich zu diesem Thema. 
Und dann würde man ich vielleicht manchmal ein bisschen davon aus-schließen, deswegen 
wollten wir das nicht vertraglich fixieren. Das war auch der Hintergrund, warum wir das 
nicht wollten.“ 

 

Drittens befürchten die Leistungserbringer auch negative unmittelbare Fol-

gen für die Unternehmen, das Personal und die Leistungserbringung in der 

EGH durch die mit dem BTHG vollzogene Einführung des externen Ver-

gleichs in diesen sozialen Leistungsbereich. Die Tarifklausel wird dabei 

nicht als Schutzmechanismus und Fortschritt in Abgrenzung zu den entspre-

chenden Regelungen in der Pflege wahrgenommen. So wurde zum einen auf 

konkrete Umsetzungsschwierigkeiten bei der Anerkennung von Zulagen, 

die tariflich fixiert sind, jedoch abseits des eigentlichen Tarifs gerechnet 

werden, hingewiesen. Zum anderen wird befürchtet, dass Tarifanwender es 

auch ungeachtet der Tarifklausel in § 124 Abs. 1 SGB IX bei einer entspre-

chenden Anbieterkonkurrenz schwer haben könnte, sich durchzusetzen:  

 
„Sie haben ja Recht, der externe Vergleich, wozu soll der führen? Zum Preisdruck führt er. 
Es gibt ja die Aufweichung zwar [im SGB IX], dass die Tarifkosten akzeptiert werden, aber 
auch bei Tarifen wissen Sie ja, es gibt einen Tarif und dann gibt es da diverse Zulagen und 
schon bin ich aus dem Vergleich raus. (…) Und wenn wir dann auf die Pflege schauen, da 
hat das dann dazu geführt, dass die Sachkosten abgesenkt wurden. Und das ist etwas, was 
bisher auch nicht wieder revidierbar war im SGB XI. Und deswegen wollten wir uns auch 
gar nicht erst darauf einlassen und haben erstmal gesagt, gut, dann streiten wir eben erstmal 
etwas mehr, aber uns jetzt von vorn herein schon auf Regelungen einlassen, die uns zum 
Nachteil gereichen, in so einer Form, auf dem Niveau des unteren Drittels, das kann am 
Ende nur zur Absenkung führen.“ 

 

Viertens schließlich verwies die Seite der Leistungserbringer auf die deut-

lich voneinander abweichenden Rahmenbedingungen der Leistungserbrin-

gung in der Pflege einerseits und der Eingliederungshilfe andererseits. Für 

die EGH wird der externe Vergleich vor diesem Hintergrund als ein unge-

eignetes Instrument befunden: 

 
„Man muss auch klar sagen, dass in der Pflege die Leistungen ja deutlich uniformer sind. 
Stationäre Pflege, wo der externe Vergleich ja auch letztlich herkommt, da gelten für den 
Vertag überall die gleichen formalen Voraussetzungen. Natürlich mit der heterogenen Ein-
richtungslandschaft in der EGH, also für Menschen mit Behinderung, da ist das überhaupt 
nicht dieselbe Situation. (...) da war es immer so, unterschiedliche Schwerpunkte und unter-
schiedliches Personal, vor allem in Qualität und Quantität. Das führt automatisch dazu, dass 
man natürlich auch bei der Preisgestaltung unterschiedliche Rahmenbedingungen hat. Und 
auch von daher verbietet sich alleine schon bei der Leistungsdiskussion unserer Auffassung 
nach ein externer Vergleich. Weil es eben dann automatisch dazu kommt, Äpfel mit Birnen 
zu vergleichen. Also, das ist absolut unangemessen.“ 

 

Vor diesem Hintergrund wird das Thema des externen Vergleichs nach Ein-

schätzung der Leistungserbringer für den LRV in Land 5 nicht mehr rele-

vant werden („Das Thema ist vom Tisch“), weshalb es auch keine Diskussi-

on über die Ausgestaltung (auf Landkreis- oder auf Landesebene) geben 

werde. Dabei ist man sich durchaus bewusst, dass der externe Vergleich bei 
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einer Nicht-Regelung auf der Ebene des LRV voraussichtlich auf die Ebene 

der einzelnen Leistungsvereinbarungen zwischen Trägern und Erbringern 

verschoben wird. Dass eine solche Verschiebung bewusst in Kauf genom-

men wird, könnte damit zusammenhängen, dass man als sich Leistungser-

bringer in einem Land mit dezentraler Trägerstruktur auf der lokalen Ebene 

höhere Chancen erwartet, die Aushandlung der konkreten Vergleichsbedin-

gungen im eigenen Sinne positiv mitgestalten zu können, gegebenenfalls 

sogar im Rahmen eines Schlichtungsverfahrens:  

 
„Das, was wir auf Landesebene eben nicht gemeinsam verhandeln konnten, wird sich natür-
lich auf die individuelle Ebene transformieren. Und da werden wir unsere Einrichtungen 
beraten, die Leistungsträger werden ihre Vorstellungen haben und da wird dann sicherlich 
auch einige Fallkonstellationen geben, die möglicherweise nicht ohne eine Schlichtung vor 
der Schiedsstelle auskommen. (…) dann sind wir darauf vorbereitet und dann werden wir 
den Schritt natürlich auch gehen und das von Verhandlungsseite aus begleiten.“ 

 

Insgesamt ist der externe Vergleich in Land 5 derzeit kein Thema. Ange-

sichts der unterschiedlichen Auffassungen und Perspektiven der Verhand-

lungspartner könnte es aber in der Zukunft Konfliktpotential bergen – ent-

weder auf der Ebene der Verhandlungen zum Landesrahmenvertrag oder auf 

der lokalen Ebene, auf der der externe Vergleich angewandt werden muss.  

Zum Zeitpunkt der Berichtslegung können jedoch noch keine Aussagen 

über mögliche Auswirkungen des externen Vergleichs auf die Finanzierung 

der Fachleistungen sowie auf die Beschäftigungsbedingungen in der EGH 

getroffen werden, da noch keine Ergebnisse zu Verhandlungen über Leis-

tungsvereinbarungen nach neuem Recht bekannt waren. 

 

 

Land 6 
 

In Land 6 waren und sind, anders als in den anderen hier untersuchten Län-

dern, die Bezirke als örtliche Träger oberhalb der Landkreise und kreisfreien 

Städte für alle Leistungen der Eingliederungshilfe zuständig. Einen Träger-

wechsel gab es zwar nicht in der Eingliederungshilfe, dafür aber in der Hilfe 

zur Pflege.  

Die Bezirke verhandeln als örtliche Träger den Landesrahmenvertrag mit 

den Verbänden der Leistungserbringer11 und anschließend jeweils für ihren 

Zuständigkeitsbereich auf dieser Basis die Leistungsvereinbarungen mit den 

einzelnen Leistungserbringern. Dies unterscheidet Land 6 von den anderen 

untersuchten Ländern: Während in den Ländern 1, 2 und 5 entsprechend der 

geteilten Leistungsträgerschaft die Kommunalen Spitzenverbände für die 

Kommunen als örtlichen Trägern und das Land als überörtlicher Träger den 

LRV aushandeln, ist in den Ländern 3 und 5 das Land als alleiniger Leis-

                                                 

 
11

 Die Vertreter der LAG Selbsthilfe der Menschen mit Behinderungen wurden beteiligt. 
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tungsträger an den Vertragsverhandlungen beteiligt. Als alleinige örtliche 

Träger müssen sich in Land 6 die Bezirke dabei nicht nur auf eine Linie ei-

nigen, sondern diese dann in Personalunion auf der regionalen Ebene in ih-

rem Sinne herunterbrechen. Der kommunale Spitzenverband der Bezirke hat 

dabei nicht, wie in anderen Ländern, die Verhandlungsführerschaft für die 

kommunale Seite, sondern koordiniert die Verhandlungen für sie lediglich.  

Die Verhandlungen begannen im Jahr 2017 und verliefen anfangs inhalt-

lich zäh. Beide Seiten waren relativ schnell der Meinung, dass die Anforde-

rungen des BTHG in der Summe der konzeptionell neu zu gestaltenden und 

neu zu verhandelnden Teilthemen zu komplex und vielfältig waren, um ei-

nen vollständigen neuen Rahmenvertrag und dessen Übersetzung in Leis-

tungsverträge mit allen Anbietern vor dem Inkrafttreten des neuen Leis-

tungsrechts zum 1. Januar 2020 auszuhandeln und auf dieser Basis auch die 

individuelle Bescheide für alle Leistungsberechtigten rechtzeitig bis zum 

Inkrafttreten des neuen Rechts zu erstellen.  

Deshalb verständigten sie sich Ende 2017 darauf, zunächst eine Über-

gangsvereinbarung (ÜV) für die ehemals stationären Einrichtungen (jetzt 

besondere Wohnformen) zu schließen, mit der die notwendige Trennung 

von Fachleistungen und Existenzsicherungsleistungen für die Bewohnerin-

nen und Bewohner dieser Einrichtungen gewährleistet werden sollte. Die 

Verhandlungen dazu orientierten sich an den Empfehlungen der AG Perso-

nenzentrierung (2018) zum Vorgehen bei der Trennung der beiden Leis-

tungsarten und endeten mit der Unterzeichnung der ÜV. Die ÜV läuft bis 

längstens 31. Dezember 2022. 

Für die teilstationären Angebote, wie die Leistungen der WfbM und der 

Tagesfördereinrichtungen, wurde anschließend eine gesonderte Übergangs-

vereinbarung verhandelt und abgeschlossen, die insbesondere Fragen der 

Trennung der Mehrbedarfsleistungen nach § 42 Abs. 5 und 6 SGB XII von 

den Fachleistungen der Eingliederungshilfe regelt.  

Zusätzlich vereinbarten die Verhandlungspartner für den Übergangszeit-

raum eine Verwaltungspauschale für den Mehraufwand und das Ausfallrisi-

ko der Leistungserbringer.  

Alle weiteren Regelungen zur Modularisierung der Fachleistungen, zur 

Definition von Fachleistungsstunden, neuer Leistungssystematik, neuer 

Kostenkalkulation, zum Gesamtplanverfahren und zum Instrument der Be-

darfsermittlung sollten mit mehr Ruhe während des Übergangszeitraums 

verhandelt werden.  

Die befragten Akteure beschrieben den Verhandlungsprozess als relativ 

konsensorientiert und in guter Atmosphäre verlaufend, allerdings sei man 

insgesamt etwas ideenlos bei der Lösung der inhaltlichen Herausforderun-

gen des neuen Leistungsrechts gewesen. Die Seite der Leistungserbringer 

sei durch große Anbieter von ehemals stationären Komplexleistungen ge-

prägt, die eher strukturkonservativ orientiert seien. Hingegen hatten im Be-

reich der Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben einzelne Anbieter die 
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Debatte mit inhaltlichen Vorschlägen zum neuen Leistungsrecht dynamisiert 

und der kommunale Spitzenverband hatte diese Vorschläge aufgegriffen.  

Die Verhandlungspartner trafen sich alle vier Wochen, beginnend jeweils 

mit internen Vorbesprechungen beider Seiten, in der die Positionen der ein-

zelnen Akteure abgestimmt und das Vorgehen koordiniert wurden. Während 

der eigentlichen Verhandlung wurden bei Bedarf Abstimmungspausen ein-

gelegt, damit jede Seite sich intern zu den diskutierten Punkten zusätzlich 

abstimmen konnte.   

Unmittelbar im Anschluss an die Unterzeichnung der ÜV begannen die 

Verhandlungspartner die Verhandlungen zum neuen Landesrahmenvertrag. 

Geplant war, zunächst die weiteren Änderungsbedarfe im Zusammenhang 

der Erbringung von Fachleistungen aufgrund des BTHG gemeinsam zu er-

mitteln. Ziel ist es, den Landesrahmenvertrag bis zum Ende des Übergangs-

zeitraumes zu unterzeichnen.  

Die Leistungsträger schlugen dann vor, sich die zu diesem Zeitpunkt be-

stehenden Rahmenverträge anderer Bundesländer anzusehen und zu prüfen, 

was davon auf Land 6 sinnvoll übertragbar wäre. Die Bezirke hatten sich 

darauf verständigt, dass speziell der LRV des Bundeslandes 1 eine gute 

Vorlage für die Verhandlungen in Land 6 sein könnte. 

Deshalb veranstalteten die Leistungsträger im Februar 2020 zusätzlich zu 

den Verhandlungen eine Tagung zum Stand der LRV-Verhandlungen und 

den zu erreichenden Zielen. Dazu waren neben den Vertreterinnen und Ver-

tretern der Leistungserbringer auch Vertreterinnen und Vertreter der Leis-

tungsträger aus Land 1 und die Vertretung der Menschen mit Behinderun-

gen eingeladen. Im Ergebnis wurde festgehalten, dass der LRV in Land 1 

als Muster für die in Land 6 noch zu treffenden Regelungen dienen könne. 

 
„Wir müssen das Rad ja nicht neu erfinden. Wir haben überlegt, dass wir uns an jemand 
anderes dranhängen könnten.“ 

 

Das zentrale Verhandlungsgremium im Land tagt einmal im Monat. Die 

Bildung von Arbeitsgruppen oder Unterarbeitsgruppen zu einzelnen The-

men (z. B. zur Finanzierungssystematik oder zur Gesamtplanung) war bis 

zum Zeitpunkt der Interviews an unterschiedlichen Positionen der einzelnen 

Leistungsträger zu dieser Frage gescheitert.  

Zwar hatte die Seite der Leistungserbringer schon während der Verhand-

lungen zur ÜV zur internen Koordination thematische Arbeitsgruppen mit 

Fachexperten der verschiedenen Verbände gebildet, die gemeinsam an der 

Weiterentwicklung spezieller Fachthemen arbeiten. Weil analoges auf Sei-

ten der Leistungsträger aber bis dahin nicht stattgefunden hatte, zogen sich 

die Verhandlungen in die Länge. 

Zum Zeitpunkt der Interviews standen die Verhandlungspartner vor der 

Herausforderung, eine angemessene Struktur für die individuelle Hilfebe-

darfsermittlung und eine korrespondierende Leistungssystematik zu definie-

ren. Dazu wurde gerade ein Modellprojekt gestartet. 
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Eine weitere Herausforderung sahen die Vertreter der Leistungserbring-

erseite in einer fehlenden Anpassung des Ordnungsrechts der Heimaufsicht 

an das neue Recht der Eingliederungshilfe. Ordnungsrechtlich stehe nach 

wie vor die Kontrolle bzw. Aufsicht der Einrichtungen, wie die Kontrolle 

der Dokumentation der erbrachten Fürsorgeleistungen, im Vordergrund. Die 

Praxis nehme den ordnungsrechtlichen Rahmen als einen gegebenen institu-

tionellen Hintergrund an, mit dem man sich bei der Umsetzung des BTHG 

arrangieren müsse. Dieser Rahmen passe aber nicht zu einer personen-

zentrierten, modularisierten Leistungserbringung. Derzeit fehle es an politi-

schen Aktivitäten zur Anpassung des Landes-Ordnungsrechts an die neue, 

die Person des Leistungsberechtigten deutlich stärker in den Fokus stellende 

Rechtssituation, zu der auch die Aufsicht über die Erfüllung von (individu-

ellen) Teilhabefunktionen und Leistungen durch die Leistungserbringer ge-

höre. 

Durch die Herausforderungen zur Bewältigung der Corona-Pandemie ge-

rieten die Verhandlungen um die Ausgestaltung modularisierter Fachleis-

tungen Anfang 2020 für mehrere Monate in den Hintergrund. Stattdessen 

spielte die Sicherung der Abläufe in den Einrichtungen und Werkstätten un-

ter den Bedingungen der Pandemie eine wichtige Rolle. Die Bezirke hatten 

sich gegen die Anwendung des SodEG entschieden, unter anderem, weil sie 

die Kostenträgerschaft dafür gehabt hätten und weil einige der Werkstätten 

als systemrelevant erachtet wurden. Stattdessen wurden je eigene Regelung 

im Geiste des SodEG getroffen12, auf deren Basis teilweise die Stammbeleg-

schaft der Werkstätten deren Dienstleistungen erbrachten, während die 

Menschen mit Behinderung nach Hause geschickt wurden, um sie zu schüt-

zen.  

Die Umstellung der Verwaltung auf die Trennung von Fachleistungen 

und Existenzsicherungsleistungen wurde von den Gesprächspartnern als 

zwar aufwendig, aber in der Summe gut gelungen beschrieben. Teilweise 

kam es zwar zu Übergangsschwierigkeiten bei der Zahlung der Leistungen13, 

nach anfänglichen Schwierigkeiten funktioniere das System aber stabil. 

 

 

 

                                                 

 
12

 Die Bezirke finanzieren nach diesen Vereinbarungen die laufenden und sonstigen Kosten 
der Leistungserbringer, die diese nicht anderweitig wie über das Kurzarbeitergeld er-
bringen können, verpflichteten die Leistungserbringer zur Sicherstellung einer Notfall-
Leistungserbringung und zur Garantie eines flexiblen Personaleinsatzes im Sinne des 
SodEG. Nach Ende der Ausnahmephase sollen die Kosten mittels einer Gesamtabrech-
nung ermittelt und bei Bedarf ausgeglichen werden. 

13
 Die Vertragspartner hatten verabredet, dass die Träger bei Zustimmung des Leistungsbe-

rechtigten die Kosten für die Fachleistungen direkt an die Erbringereinrichtung über-
weisen könnten, wie das gesetzlich möglich ist. 
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Modularisierung der Fachleistungen 
 

Für den Übergangszeitraum gelten im Bereich der ehemals stationären Leis-

tungen die Leistungstypen und im ehemals ambulanten Bereich die Logik 

der Fachleistungsstunden des alten LRV fort. 

Bis sie von der Corona-Pandemie gestoppt wurden, hatten die Verhand-

lungspartner ein dreiteiliges Modell der Strukturierung der neuen Leistun-

gen diskutiert. Dabei wurde zwischen institutionellen Grundleistungen, Ba-

sis-Fachleistungen für Gruppen von Hilfebedarfsempfängern oder übergrei-

fenden individuellen Leistungen und individuellen Fach- oder Assistenzleis-

tungen unterschieden. Auf Seiten der Leistungserbringer trafen sich dazu 

Fachexpertinnen und -experten der verschiedenen Verbände in einer AG 

Hilfebedarfsermittlung, um die verschiedenen Elemente der Leistungen den 

jeweiligen Modulen zuzuordnen. Bis zum Zeitpunkt der Berichtslegung 

existierte aber kein Arbeitsgremium, in dem beide Seiten gemeinsam über 

die Ausgestaltung der Modularisierung der Fachleistungen diskutieren. In-

sofern sind hierzu auch noch keine Entscheidungen gefallen. 

Bisher werden auf der Ebene der Leistungsvereinbarungen zwischen Be-

zirk und Leistungserbringer je konkrete Personalschlüssel vereinbart, die 

von den Einrichtungen als Mindeststandards vorgehalten werden müssen. Je 

nach Hilfebedarfsgruppe differieren diese Personalschlüssel, aber ein Leis-

tungsanbieter muss das Personal für das gesamte Angebotspaket vorhalten.  

Aus Sicht der Leistungsträger stellt die Modularisierung die Verhand-

lungspartner vor die Herausforderung, eine gute Balance zwischen den Inte-

ressen der Menschen mit Behinderung nach möglichst großer Wahlfreiheit 

und den Interessen der Leistungserbringer nach finanzieller Kalkulierbarkeit 

modularisierter Angebote zu finden. Sie selbst wünschen dabei eine mög-

lichst große Flexibilität für die Leistungsberechtigten, ohne die Kosten der 

Leistungserbringung wesentlich zu vergrößern. Zugleich stelle ein sehr aus-

differenzierter Leistungskatalog neue Fragen der Qualitätssicherung: 

 
„Wenn ich also sehr viele verschiedene Leistungserbringer habe, wer ist dann für die Quali-
tätssicherung zuständig? (…) Wenn ich diese Leistung, die im Heim im Sinne des Ord-
nungsrechts erbracht wird, jetzt sehr modularisiere und durch verschiedene Leistungser-
bringer erbringen lasse, dann stellt sich natürlich auch die Frage, wer ist dann gegenüber 
der Ordnungsbehörde verantwortlich, wenn irgendetwas nicht so läuft, wie es vielleicht lau-
fen sollte…?“ 

 

 

Gesamtplanverfahren 
 

Für die Entwicklung des Bedarfsermittlungsinstruments wurde auf Grundla-

ge des Landesgesetzes zur Umsetzung des BTHG eine Arbeitsgruppe unter 

Beteiligung der Selbsthilfeverbände ins Leben gerufen getroffen werden 

kann. Die AG soll das Instrument entwickeln, dessen Einführung und Wei-

terentwicklung begleiten und Orientierungshilfen erarbeiten und Bericht er-
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statten. In der Arbeitsgruppe wurden die bestehenden Instrumente anderer 

Bundesländer geprüft, im Ergebnis hat sich die Arbeitsgruppe jedoch dafür 

entschieden, das im Land 6 bereits bestehende Gesamtplanverfahren und 

damit ein eigenständiges Instrument weiterzuentwickeln.  

Der aus diesem Prozess hervorgegangene Entwurf zum Bedarfsermitt-

lungsinstrument wurde im Jahr in einem breiten Beteiligungsverfahren von 

allen Seiten geprüft und soll im zweiten Halbjahr 2020 flächendeckend er-

probt werden. 

Da zum Zeitpunkt der Interviews noch nicht alle Leistungsträger über 

ausreichend Personal für die Umsetzung der Gesamtplanung verfügten, 

wurden teilweise die Leistungserbringer in die Bedarfsermittlung nach der 

Logik der ÜV einbezogen:  

 
„Da werden mancherorts die Leistungserbringer ganz konkret von den Trägern oder den 
Kommunen angesprochen, um eine Einschätzung zum Bedarf abzugeben“. 

 

Zudem werde überlegt, ob zur Überbrückung der Personalengpässe bei den 

Leistungsträgern zumindest im Falle der Erneuerung individueller Leis-

tungspläne die Bedarfsfeststellung auf die Leistungserbringer übertragen 

oder zumindest in einer Vorstufe von den Leistungserbringern abgefragt 

werde. 

 

 

Externer Vergleich 
 

Bis zum Zeitpunkt der Berichtslegung spielte der externe Vergleich in den 

Verhandlungen zum LRV noch keine Rolle. Zum einen waren die Verhand-

lungen noch nicht so weit fortgeschritten, zum anderen gaben die Verhand-

lungspartner an, sich beim Thema tarifgemäßer Bezahlung relativ einig zu 

sein.  

Allerdings wurde von Seiten der Leistungserbringer darauf verwiesen, 

dass die Bezirke bisher in einem regelmäßigen Benchmarking untereinander 

die Kosten der Eingliederungshilfe verglichen. Auf diese Weise bestehe sehr 

wohl auch künftig ein gewisser Preisdruck, der über die Bezifferung der 

Kosten jenseits des Personals wohl auch noch eine Rolle in den Verhand-

lungen zum LRV spielen könne. Dabei hätten die Bezirke in der Vergan-

genheit bei den lokalen Vergütungsverhandlungen darauf geachtet, im 

Benchmarking „nicht die teuersten“ zu sein, zugleich aber auch nicht mit 

den billigsten Leistungen „als Preisdrücker zu erscheinen“. Im Ergebnis lie-

fen die Vergütungsverhandlungen aus Sicht der Leistungserbringer bisher 

„ein bisschen so wie ein Basar“.  

Von Seiten der Leistungsträger wurde darauf verwiesen, dass das BTHG 

lediglich die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts zum SGB XI auf-

nehme, weshalb man hier nicht davon ausgeht, dass wegen des externen 
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Vergleichs Leistungserbringer andere Konditionen für ihre Angebote akzep-

tieren müssten als vor 2020.  

Im Land insgesamt, aber auch innerhalb der Bezirke, gebe es eine deut-

lich unterschiedliche Struktur der Leistungserbringer. In ländlichen Regio-

nen gebe es kaum Konkurrenzangebote, so dass aus Sicht der Leistungser-

bringer hier ein externer Vergleich kaum durchgeführt werden könne. In den 

Metropolregionen fielen hingegen höhere Lebenshaltungs- und Fixkosten 

zugleich bei allen Leistungserbringern an und könnten in Verhandlungen zu 

schriftlichen Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen nicht durch mehr 

Wettbewerb zwischen diesen Anbietern hinfällig gemacht werden. Insofern 

wird es in Land 6 sehr darauf ankommen, wie die Einzugsbereiche, inner-

halb derer nach § 124 Abs. 1 S. 5 SGB IX Leistungsangebote zu vergleichen 

sind, definiert werden. Eine konkrete Vorstellung darüber, wie diese Ein-

zugsbereiche konstruiert werden sollen, bestand bei den Interviewpartnern 

noch nicht. Wo genug Angebote innerhalb des Bezirkes vorhanden sind, 

könnte der Bezirk als Vergleichsregion gelten. Wo dies nicht der Fall ist, 

könne man – ähnlich wie in Land 4 – die Vergleichsregion „zum Teil etwas 

größer ziehen.“ 

Insgesamt stehen die Akteure in Land 6 vor der Herausforderung, die 

Kerninhalte des neuen Landesrahmenvertrags während der vereinbarten 

Übergangszeit bis Ende 2022 entwickeln zu wollen, dabei aber durch die 

Folgen der Corona-Pandemie ausgebremst und inhaltlich auf deren Bewälti-

gung umgelenkt worden zu sein. Insofern wird es aller Aussicht nach an-

spruchsvoll, den ursprünglichen Zeitplan zu halten und die umfangreichen 

Detailverhandlungen rechtzeitig vor Ende 2022 erfolgreich abzuschließen. 

Ob das Land 6 dabei von den Vorarbeiten der anderen Länder profitieren 

kann, bleibt abzuwarten. 
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Vergleichende Betrachtung der 
Ergebnisse 

 

Bei einer vergleichenden Betrachtung der Ergebnisse der empirischen Un-

tersuchung zeigen sich Unterschiede in der Leistungsträgerschaft, im Pro-

zess der Verhandlungen und in deren Ergebnissen. 

Die Unterschiede in der durch Landesrecht geregelten Leistungsträger-

schaft können dabei Auswirkungen auf den Prozess der Verhandlungen ha-

ben. Einbezogen waren drei Länder, in denen die Leistungsträgerschaft zwi-

schen der örtlichen und der überörtlichen Ebene aufgeteilt ist, zwei Länder, 

in denen alle Leistungen der Eingliederungshilfe in der Verantwortung des 

überörtlichen Trägers liegen und ein Land, in dem die örtlichen Träger für 

alle diese Leistungen verantwortlich sind. 

Die Verhandlungsprozesse unterschieden sich ebenfalls, die Details dazu 

finden sich in den obigen Darstellungen der einzelnen Länder. 

Im Ergebnis der Verhandlungen hatten fünf der sechs in die Untersu-

chung einbezogenen Länder bis Ende 2019 einen neuen Landesrahmenver-

trag nach § 131 SGB IX abgeschlossen. Nur Land 6 hatte bis zum Zeitpunkt 

der Berichtslegung noch keinen neuen Rahmenvertrag, jedoch frühzeitig ei-

ne Übergangsvereinbarung zwischen den Leistungsträgern und den Leis-

tungserbringern geschlossen und Detailverhandlungen auf die Zeit nach dem 

Inkrafttreten des neuen Leistungsrechts vertagt.  

Die Existenz eines Landesrahmenvertrages muss nach bisherigem Stand 

der Dinge aber nicht bedeuten, dass die Umsetzung der BTHG-Reform im 

jeweiligen Land besonders weit vorangeschritten ist.  

Zwar beinhalten alle hier untersuchten fünf abgeschlossenen Landesrah-

menverträge sämtliche mit § 131 SGB IX vorgegebenen Regelungspunkte, 

die dazu jeweils getroffenen Regelungen sind allerdings von Land zu Land 

sehr unterschiedlich ausdifferenziert. Dies ist allein schon am Vergleich der 

Volumina der hier untersuchten Landesrahmenverträge erkennbar. Hier 

reicht die Spannweite von Vertragswerken, die inklusive Anlagenteil ca. 50 

Seiten umfassen bis hin zu Vertragswerken, die inklusive Anlagenteil mehr 

als 200 Seiten umfassen.  

In allen untersuchten Landesrahmenverträgen war ein zentrales Thema 

die Trennung von existenzsichernden Leistungen und EGH-Fachleistungen, 

die zum 1. Januar 2020 verpflichtend durchgeführt werden musste.  

Vier der fünf in die Detailuntersuchung einbezogenen Länder mit LRV 

haben in ihrem Vertrag entweder direkt im Vertragstext oder in den Ver-

tragsanlagen mehr oder weniger ausführliche Regelungen zur Überleitung 

der Leistungen der EGH von der alten auf die neue Rechtsgrundlage getrof-

fen.  

Dabei wurden die Neustrukturierung der Leistungen und ihrer Vergü-

tungsgrundlagen, der Gesamtplanung und des externen Vergleichs bislang 
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zwar mehr oder weniger detailliert geregelt oder die Verhandlungspartner 

sind dabei, entsprechende Regelungen zu treffen. Der Praxistest der Regeln 

aus den neuen Landesrahmenverträgen nach SGB IX steht allerdings zu-

meist noch aus.  

Dies liegt unter anderem daran, dass in den LRV noch nicht für alle Leis-

tungsarten neue Leistungsstrukturen vereinbart sind14, die Akteure für einen 

Übergangszeitraum die Fortgeltung der Strukturvorgaben des alten LRV 

verabredet haben, um die Umstellung zu sichern, noch keine Leistungsver-

einbarungen nach neuem Recht geschlossen wurden oder dass Entscheidun-

gen zwar schon vor den Schiedsstellen anhängig sind, aber dort noch nicht 

entschieden wurden. 

In allen in die Untersuchung einbezogenen Ländern bestand deshalb zum 

Ende des Erhebungszeitraums im Juli 2020 die vordringliche Aufgabe aus 

Sicht der befragten Akteure darin, die Verhandlungen über im LRV offen 

gebliebene Fragen nach den durch die Corona-Pandemie bedingten Verzö-

gerungen so rasch wie möglich wieder aufzunehmen.  

Bei der Formulierung von Erwartungen für die mittlere bis fernere Zu-

kunft betreffend die Effekte der neuen LRV – insbesondere einzelner Rege-

lungen etwa zur Leistungsmodularisierung oder zum externen Vergleich – 

waren die befragten Akteure sowohl auf Seiten der Leistungsträger als auch 

auf Seiten der Leistungserbringer in allen Ländern eher zurückhaltend. 

Einerseits wurde die Erwartung geäußert, die neue Rechtsgrundlage und 

der LRV als Grundlage für ihre Anwendung könnten in der Tat zu einer 

verbesserten Berücksichtigung individueller Wunsch- und Wahlrechte der 

Betroffenen und einer verstärkten Individualisierung der Leistungserbrin-

gung beitragen.  

Andererseits wurden der gestiegene Verwaltungsaufwand und die mit der 

Reform verbundene Zielsetzung der Kostenstabilisierung (oder gar Kosten-

reduktion) in der EGH als gegenläufige Faktoren genannt. Auch wurde da-

rauf hingewiesen, dass die bisher gefundenen Lösungen in der Regel pfad-

abhängig an zuvor bereits im jeweiligen Land bekannte Verfahren, Hand-

lungsweisen und Entscheidungen anknüpfen und ein Paradigmenwechsel, 

wie ihn das BTHG intendiert, mithin (noch) nicht stattgefunden habe. 
 
 

Modularisierung der Fachleistungen 
 

Der Begriff der „Modularisierung“ bezeichnet die Idee einer Zerlegung des 

EGH-Fachleistungsangebots in einzelne, mehr oder weniger pauschalierte 

oder aber auf Stundenbasis zu kalkulierende Leistungselemente (Lewand-

rowski 2017).  

                                                 

 
14

 Dies gilt insbesondere für die besonderen Wohnformen. 
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Mit der Modularisierung soll es gelingen, die BTHG-Vorgabe einer stär-

ker personenzentrierten Leistungserbringung in die Realität umzusetzen. 

Diese Idee sowie der Begriff selbst sind im wissenschaftlichen und im 

Fachdiskurs um die Entwicklung der Eingliederungshilfe nicht neu (vgl. 

Wiese 2019). Dabei hat der Begriff nicht Eingang in die Rechtssprache ge-

halten und taucht daher weder im BTHG noch im SGB IX direkt auf. Aller-

dings wird aus den einschlägigen gesetzlichen Vorgaben insbesondere zur 

Achtung des individuellen Wunsch- und Wahlrechts der Betroffenen (§ 8 

Abs. 1 SGB IX), zur individuellen Bedarfsermittlung (§ 13 Abs. 1 und 2 

sowie §§ 117 Abs. 1 und 118 Abs. 1 SGB IX) und zur Personenzentrierung 

von EGH-Leistungen (§ 39 Abs. 1 und § 95 SGB IX) sowie aus den zugehö-

rigen Erläuterungen in der Gesetzesbegründung die Schlussfolgerung des 

Bedarfs einer (stärker) modularisierten Leistungserbringung gezogen (vgl. 

Schubert / Dennhöfer 2017).  

Dabei sind nach § 125 Abs. 3 SGB IX grundsätzlich zwei Extreme der 

Ausgestaltung der einzelnen EGH-Leistung denkbar: die inhaltlich vollstän-

dig pauschalierte Leistung, die mit einem ebenfalls pauschalen Preis verse-

hen ist, auf der einen Seite und die inhaltlich vollständig flexibilisierte Leis-

tung, die als Leistung über die preislich vorab fixierte Fachleistungsstunde 

definiert wird, auf der anderen Seite (vgl. Lewandrowski 2017).  

Legt man diese Systematik zugrunde, dann ist eine modularisierte Aus-

gestaltung des individuellen Leistungspakets auf Basis des Gesamtplanver-

fahrens in je unterschiedlichen Ausprägungen vor allem dann denkbar, wenn 

das EGH-Leistungsspektrum in einem Land beide Leistungsformen enthält 

und die Möglichkeit einer Kombination der je unterschiedlich konzipierten 

Einzelleistungen in den unterschiedlichen Leistungs- bzw. Teilhabeberei-

chen gegeben ist (vgl. Wiese 2019: 191). 

Insgesamt ist die Modularisierung der Leistungen für die Leistungser-

bringung in besonderen Wohnformen bislang nur in der Minderheit der un-

tersuchten Fälle detailliert geregelt, wobei ein Land die alten Leistungs-

strukturen aus dem SGB XII übernommen hat und nur ein Land die Leis-

tungen ausdifferenziert und neu modularisiert hat.  

Im Vergleich zeigt sich für die untersuchten Länder hier ein gemischtes 

Bild (vgl. Graphik 1). Vier der sechs Länder – Land 1, Land 4, Land 5 und 

Land 6 – ermöglichen über entsprechende Regelungen in ihrem Landesrah-

menvertrag (oder über die Planung solcher Lösungen in Land 6) eine mo-

dularisierte Ausgestaltung des Leistungspakets der/des einzelnen Leistungs-

berechtigten, wobei die Anteile pauschalierter und flexibilisierter Leistungs-

elemente – zunächst aus einer übergreifenden, nicht nach Teilhabebereichen 

differenzierenden Perspektive – variieren. In den zwei verbleibenden Län-

dern 2 und 3 ist die Zusammensetzung des individuellen Gesamtleistungs-

paketes aus unterschiedlichen Teilleistungen zwar möglich und soll auch 

praktiziert werden. Dabei wird sich das Gesamtleistungspaket in Land 3 

aber weitestgehend aus pauschalierten Elementen zusammensetzen. Dies 
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könnte zwar ebenfalls der Idee der Modularisierung entsprechen, eine an in-

dividuellen Bedarfen und Wünschen orientierte Ausgestaltung indes eher er-

schweren. In Land 2 hingegen wird es sich weitestgehend aus flexibilisier-

ten, auf Stunden- oder Minutenbasis zu kalkulierenden Elementen zusam-

mensetzen. Dies erlaubt zwar ein hohes Maß an Individualisierung für 

die/den Leistungsberechtigten, bringt jedoch zahlreiche Folgeschwierigkei-

ten mit sich (u.a. bezüglich der Sicherstellung eines Angebots an notwendi-

gen Vorhalteleistungen, der Vergleichbarkeit der tatsächlich erbrachten 

Leistungen und einheitlicher Standards für die Qualitäts- und Wirtschaft-

lichkeitsprüfung). 

 

Graphik 1: Leistungsmodularisierung im Ländervergleich15 

 
Eigene Darstellung. 

 

Der genauere vergleichende Blick auf die in den unterschiedlichen Ländern 

gefundenen Lösungen zur Modularisierung der Fachleistungen ergibt fol-

gende Ergebnisse:  

Erstens ist die Modularisierung zum Zeitpunkt der Berichtslegung in vier 

von sechs Ländern im LRV geregelt. Land 6, das noch keinen LRV hat, 

plant eine solche Regelung, wobei hier die in Land 1 gefundene Lösung ei-

nes vergleichsweise weitgehend auf flexibilisierten Elementen beruhenden 

modularisierten Leistungsangebots anvisiert wird. In Land 3 wird eine weit-

gehend auf pauschalierten Elementen beruhende Lösung favorisiert, in Land 

2 – als Gegenstück – eine weitgehend auf flexibilisierten Elementen beru-

hende Lösung. Dabei wurde von Akteuren aus Land 2 argumentiert, dass die 

Modularisierung der EGH-Fachleistungen weniger relevant sei und daher 

im LRV auch nicht thematisiert werde, weil man weitergehend eine mög-

lichst vollständig flexibilisierte Leistungserbringung anstrebe. 

                                                 

 
15

 Hinweis zur Lektüre der Graphik: Es handelt sich hier nicht um die Darstellung einer 
Skala, so dass aus den Einordnungen der einzelnen Länder auf der abgebildeten Gera-
den bzw. den Abständen zwischen ihnen keine weitergehenden Informationen entnom-
men werden können. Die graphische Darstellung vermittelt lediglich einen groben Ein-
druck über eine ungefähre Verortung der Untersuchungsländer mit Bezug auf die zwei 
Extremformen der Leistungsausgestaltung.  
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Zweitens knüpft die Mehrzahl der untersuchten Bundesländer bis auf 

Land 216 bei der Ausgestaltung ihrer neuen Leistungssysteme im LRV an be-

reits vorliegende Erfahrungen an, sie verhalten sich hier also „pfadabhän-

gig“ (Ostheim / Schmidt 2007: 85 f.). Besonders augenfällig wird dies in 

Land 3 und Land 4, wo die interviewten Akteure entweder direkt angaben, 

eine Anknüpfung an das bestehende Leistungssystem während der LRV-

Verhandlungen angestrebt zu haben – oder sich in den LRV-Verhandlungen 

stärkere Veränderungen gewünscht zu haben, letztlich jedoch eine am alten 

System orientierte Systematik entwickelt habe, die das Potenzial für mehr 

Flexibilisierung jedoch in sich trage. Weitreichende Veränderungen des be-

stehenden Leistungssystems sind hingegen selten erkennbar. Insbesondere 

in Land 2 wird eine solche Veränderung angestrebt, wobei hier wichtige, 

damit verknüpfte Fragen vorerst offen bleiben. Vor allem betrifft dies die 

Frage, wie genau eine Assistenzleistung definiert ist und inwieweit unter-

schiedliche Arten oder Abstufungen von Assistenz – jenseits der Zeit-

basierten Abstufung der Fachleistungsstunde – genutzt werden sollen. 

Drittens waren bis zum Zeitpunkt der Berichtslegung aus keinem der 

verglichenen Länder erste konkrete Erfahrungen mit der individuellen Leis-

tungszusammenstellung im Rahmen des Gesamtplanverfahrens bekannt. 

Entsprechende Verfahren wurden bislang kaum regelhaft auf Grundlage des 

neuen Leistungsrechts durchgeführt. Lediglich aus einzelnen Ländern wurde 

berichtet, dass die neue Gesamtplanung anlaufe (Land 1, Land 3), Erkennt-

nisse hierzu sind aber noch nicht bekannt. Zudem existieren in einigen Län-

dern vereinzelt Erfahrungen aufgrund von Modellvorhaben. Daher lassen 

sich hier auch noch keine Aussagen darüber formulieren, wie praktikabel 

die neuen Leistungssysteme sind und inwieweit sie eine Leistungsmodulari-

sierung tatsächlich ermöglichen. 

Insgesamt deutet sich an, dass sich Idee der Zusammenstellung modulari-

sierter Leistungsangebote in den unterschiedlichen Teilhabebereichen unter-

schiedlich einfach umsetzen lässt. Im Bereich der sozialen Teilhabe scheint 

dies grundsätzlich einfacher möglich als etwa in den Bereichen der Teilhabe 

an Bildung oder der Teilhabe am Arbeitsleben. Diese Unterschiede haben 

zum einen damit zu tun, dass sich das entsprechende Leistungsangebot in 

dem einen oder anderen Bereich in der Regel an bestimmte Gruppen wendet 

bzw. Gruppenangebote in diesem Bereich dominieren (Teilhabe an Bil-

dung). Zum anderen haben sie etwas damit zu tun, dass Leistungen im je-

weiligen Bereich traditionell gebunden an bestimmte Spezialeinrichtungen 

für Menschen mit Behinderung erbracht worden sind (Teilhabe am Arbeits-

leben durch Tätigkeiten in WfbM), wodurch die Leistungsflexibilisierung 

                                                 

 
16

 Zu Land 6 können hier zum Zeitpunkt der Berichtslegung noch keine genaueren Aussa-
gen getroffen werden, da konkrete Hinweise und/oder Regelungen hier noch nicht vor-
liegen. 
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einerseits sowie die Inklusion in das ‚normale‘ Umfeld andererseits in die-

sem Zusammenhang von vorn herein erschwert wurden.  

Mit Blick auf die Frage der Effekte der Modularisierung auf die Beschäf-

tigungsbedingungen in der EGH lässt sich vor dem Hintergrund des darge-

legten Umsetzungsstandes zum Zeitpunkt der Berichtslegung keine konkre-

te, belastbare Aussage formulieren. Hier können daher lediglich allgemeine 

Erkenntnisse zu möglichen Auswirkungen im Zusammenhang der unter-

schiedlichen Lösungsmodelle im Sinne von Hypothesen werden.  

So lässt sich insbesondere für jene Fälle, in denen eine zuallererst auf 

flexibilisierten (auf Zeitbasis kalkulierten) Leistungsanteilen beruhende Zu-

sammensetzung des individuellen Leistungspakets geplant ist, erwarten, 

dass die Flexibilitätsanforderungen an das Personal vergleichsweise hoch 

sein werden. Denn die konkret zu erbringenden Leistungen variieren in ei-

nem solchen Modell theoretisch von Fall zu Fall, was auch die Variation der 

Tageszeiten, zu denen die entsprechenden Leistungsbedarfe anfallen, ein-

schließt. Gerade die mögliche Variation der Tageszeiten müsste bei der 

Kalkulation der Fachleistungsstunde als Grundlage der Kalkulation des in-

dividuellen Leistungspakets berücksichtigt werden, um tarifliche Nacht- und 

Wochenendzuschläge für die Beschäftigten angemessen zu berücksichtigen.  

Zudem kann vermutet werden, dass sich erhöhte Flexibilitätsanforderun-

gen auf die Qualifikationsanforderungen an das Personal auswirken. Auch 

hier wird die Modularisierung relevant für die Frage der Personalvergütung. 

So ist es generell wünschenswert, dass in den Ländern beim Einsatz von As-

sistenzleistungen, die entweder ein weitgehend pauschaliertes Angebot er-

gänzen oder aber sogar im Vordergrund des jeweiligen Leistungsangebots 

stehen, genauer zwischen einfacher und qualifizierten Assistenzleistungen 

unterschieden wird, die Assistenzleistung also genauer definiert wird.  

Zudem wäre wünschenswert, dass genau festgelegt wird, welche Assis-

tenzleistungen künftig im Rahmen der EGH auf der Grundlage des SGB IX 

erbracht werden sollen. So zeigt der Ländervergleich, dass die Modularisie-

rung auch als Einfallstor für die Auslagerung gerade einfacher Assistenz-

leistungen aus dem Leistungsspektrum der EGH führen könnte. Personal, 

das entsprechende Leistungen (z.B. Schulwegebegleitungs- oder Fahrdiens-

te, einfache Betreuungsleistungen) erbringt, wäre im Falle einer Leistungs-

auslagerung aus der EGH auf den freien allgemeinen Dienstleistungsmarkt 

nicht mehr über die Tarifklausel des § 124 Abs. 1 und 3 SGB IX geschützt. 

Insgesamt bedarf die Realisierung der Idee einer modularisierten Leis-

tungserbringung als Grundlage für eine verstärkte Personenzentrierung in 

der EGH einer hinlänglich konkreten Vorstellung über Leistungssystematik 

und Leistungsinhalte. Ist diese gegeben, so birgt die Modularisierung gerade 

für die Leistungserbringung in besonderen Wohnformen (vormals stationä-

ren Einrichtungen) die Chance einer stärkeren Orientierung an den individu-

ellen Bedarfen und Wünschen der Leistungsberechtigten. Insofern mindert 

eine vergleichsweise stark auf pauschalierte Leistungselemente setzende 
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Leistungssystematik, wie insbesondere in Land 3, gerade für diesen Perso-

nenkreis die Perspektive auf eine künftig stärker personenzentrierte Gestal-

tung des eigenen Leistungspaketes. Eine vergleichsweise stark auf flexibili-

sierte Leistungselemente setzende Leistungssystematik wiederum, wie ins-

besondere in Land 2, enthält ebenfalls Risiken: Sie könnte die voraussicht-

lich weiterhin relevante Leistungserbringung in stationären Settings in den 

Hintergrund stellen und damit zugleich die Idee einer wirtschaftlich sinnvol-

len Erbringung bestimmter, voraussichtlich auch künftig notwendiger Leis-

tungen (z.B. Nachtwache, Nachtbereitschaft) zu weitgehend ausblenden. 
 
 

Gesamtplanung 
 

Die Gesamtplanung nach § 117 SGB IX dient der Zusammenstellung des 

EGH-Leistungspaketes im Einzelfall auf der Grundlage einer individuellen 

Bedarfsermittlung (§ 118 SGB IX). 

Bereits vor Inkrafttreten des BTHG gab es auf Grundlage des alten Leis-

tungsrechts der Eingliederungshilfe nach dem SGB XII (alte Fassung, 2007-

2017) ein Gesamtplanverfahren, das in § 58 Abs. 2 SGB XII (alt) geregelt 

war. 

Das BTHG hat gegenüber diesen zuvor geltenden Regelungen mehrere 

Veränderungen gebracht.  

Erstens ist die Gesamtplanung als am Fallmanagement orientiertes spezi-

fisches Hilfe- und Leistungsplanungsverfahren in der EGH und ggf. als Be-

standteil der übergeordneten, Leistungen aus unterschiedlichen Rechtskrei-

sen im Gesamtkontext der Rehabilitation umfassenden Teilhabeplanung 

(§ 19 SGB IX) nunmehr für die Träger der EGH verpflichtend im Rahmen 

ihres Sicherstellungsauftrags gegenüber der/dem einzelnen Leistungsberech-

tigten (DV 2019: 5). Dabei ist die abschließende Bedarfsfeststellung im An-

schluss an die individuelle Bedarfsermittlung und ggf. die Gesamtplankon-

ferenz aller beteiligten Akteure ein wichtiger Schritt im EGH-bezogenen 

Verwaltungsverfahren insofern, als sie in den Bewilligungsbescheid des 

EGH-Trägers einfließt, der das Gesamtplanverfahren als formaler Verwal-

tungsakt abschließt (ebd.: 17).  

Zweitens ist das Gesamtplanverfahren insgesamt nunmehr in seinen Be-

standteilen klar geregelt. Ein zentraler verbindlicher erster Schritt ist die in-

dividuelle Bedarfsfeststellung mit Hilfe eines Bedarfsermittlungsinstru-

ments, das die Bundesländer gemäß der neuen gesetzlichen Vorgabe (§ 118 

SGB IX) konzipieren und anwenden müssen. Orientierungsmaßstab für die 

Ausgestaltung dieses Instruments ist die „Internationale Klassifikation der 

Funktionalität, Behinderung und Gesundheit“ (ICF) (ebd.: 7).  

Drittens muss die behinderte Person in jedem Fall am Gesamtplanverfah-

ren beteiligt werden. Auf eigenen Wunsch kann sie/er dabei eine Vertrau-

ensperson, z.B. eine/n Vertreter/in eines Leistungserbringers, hinzuziehen. 
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Dies ist aber nicht notwendig und gerade die Beteiligung der Leistungser-

bringer an dem Verfahren ist formal nicht vorgesehen. Der Träger der EGH 

ist gesetzlich verantwortlich für die Durchführung des Gesamtplanverfah-

rens. Dabei lässt sich aus § 98 SGB IX eine örtliche Zuständigkeit ableiten. 

In Ländern, in denen das jeweilige Landesausführungsgesetz zum 

BTHG/SGB IX (nur) einen überörtlichen Träger bestimmt, übernehmen da-

her die herangezogenen Kommunen in der Regel die Gesamtplanung im 

Einzelfall (z.B. Land 4, Land 6). 

Vor dem Hintergrund dieser Neuerungen soll die Gesamtplanung zum 

einen effektiver werden und zum anderen eine zielgenauere Steuerung der 

Leistungen im Einzelfall und letztlich auch eine (verbesserte) Umsetzung 

des Ziels der Personenzentrierung ermöglichen. So ist es das übergeordnete 

Ziel des neu geregelten Gesamtplanverfahrens, die Berücksichtigung des 

Wunsch- und Wahlrechts des behinderten Menschen zu ermöglichen. Am 

ehesten kann diesem Ziel dabei voraussichtlich dann entsprochen werden, 

wenn die/der Leistungsberechtigte im Zuge des Gesamtplanverfahrens von 

der Option Gebrauch macht, die ihr/ihm zustehende EGH-Leistung als 

Geldleistung in Form eines persönlichen Budgets in Anspruch zu nehmen. 

Sofern von dieser Option nicht Gebrauch gemacht wird, soll der Träger der 

EGH in Abstimmung mit der/dem Leistungsberechtigten und weiteren Akt-

euren (z.B. einem Arzt) im Rahmen des Gesamtplanverfahrens auf der 

Grundlage des gegebenen Leistungsangebots im Sozialraum ein möglichst 

weitgehend an den Wünschen und Bedarfen der Person orientiertes Leis-

tungspaket zusammenstellen. Was dabei jeweils als Sozialraum gilt, ist al-

lerdings weitgehend offen. 

Bei der vergleichenden Übersicht über die Umsetzung der neu geregelten 

Gesamtplanung in den hier untersuchten Ländern zeigt sich, dass Voraus-

setzungen zum Erreichen dieser Ziele gegeben sind, jedoch noch einige 

Hürden überwunden werden müssen. 

So können erstens alle Länder auf mehr oder weniger ausgeprägte Vorer-

fahrungen mit ähnlichen Instrumenten oder mit dem Vorgängerinstrument 

gemäß § 58 Abs. SGB XII (alt) zurückgreifen oder sie haben seit 2018 erste 

Erfahrungen im Rahmen von Modellvorhaben des Bundes des Bundes ge-

sammelt.  

Dabei wurde zweitens aus allen Vergleichsländern unisono berichtet, 

dass der Personalbedarf bei den Leistungsträgern und/oder den herangezo-

genen Kommunen zur Umsetzung der neuen Gesamtplanung deutlich ange-

stiegen ist, weil diese Aufgabe nun an sie verlagert wurde. Die befragten 

Vertreter/innen der untersuchten Länder bzw. der herangezogenen Kommu-

nen schätzten ihre Möglichkeiten zur kurzfristigen Gewinnung entsprechen-

den Personals dabei mitunter als schwierig ein. Hierzu wurde von genereller 

Personalknappheit sowie von Befürchtungen um eine Konkurrenz der Län-

der untereinander um geeignetes Personal berichtet. 
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Drittens wurde aus allen Ländern berichtet, dass die Erwartungen sowohl 

der Leistungsträger als auch der Leistungserbringer hoch sind, mit dem neu 

gestalteten Verfahren tatsächlich eine stärker personenzentrierten Leistungs-

erbringung auch und gerade in (ehemals) stationären Settings zu erzielen. 

Indes kann viertens festgestellt werden, dass die Regelungen zu Gesamt-

planung in den unterschiedlichen Landesrahmenverträgen recht unterschied-

lich ausfallen. Hier finden sich sowohl weitergehende Regelungen, mit de-

nen der Gesamtplan tatsächlich als Maßstab für eine personenzentrierte, in-

dividuell angepasste Leistungserbringung insgesamt definiert wird (Land 1, 

Land 4, Land 2 mit eigenem, schon zuvor bekanntem Planungsverfahren), 

als auch Regelungen, die die Gesamtplanung insbesondere als Verfahren zur 

effektiven Überwindung von Schnittstellenproblemen und zur Trennung der 

EGH-Leistungen von anderen Leistungen (z.B. der Pflege) sowie zur Kom-

bination der beiden (Land 5) hervorheben. Schließlich findet sich auch le-

diglich eine unbestimmte Erwähnung der Gesamtplanung unter Hinweis auf 

die neue gesetzliche Grundlage (Land 3). Allen Ländern ist dabei gemein, 

dass es bislang noch keine oder kaum praktische Erfahrungen im Umgang 

mit der neuen Gesamtplanung und den damit verbundenen Neuerungen des 

jeweiligen Bedarfsermittlungsinstruments gibt. Dabei fällt hier auf, dass in 

Ländern, die bei der Modularisierung der Fachleistungen eine stärkere Ver-

änderung anstreben, auch die Gesamtplanung konziser geregelt wird. 

Das BTHG stellt mit seiner nunmehr eindeutigen gesetzlichen Verant-

wortungszuschreibung für die Gesamtplanung an die EGH-Leistungsträger 

und der Stärkung ihrer Verantwortung durch die Kopplung mit der Sicher-

stellungspflicht die Grundlagen für eine Verbesserung der Steuerungsmög-

lichkeiten des EGH-Leistungsträgers bereit. Dabei verpflichten die Rege-

lungsänderungen den Leistungsträger aber zugleich auch in neuer Weise.  

Die Leistungserbringerseite formulierte hierzu unterschiedliche Kritik-

punkte und Einwände. So seien die Erbringer von EGH-Leistungen gerade 

bei Leistungsberechtigten in besonderen Wohnformen de facto doch an der 

Beratung des Einzelnen zum individuellen Leistungsspektrum beteiligt, weil 

sie die ersten Ansprechpartner der Betroffenen gerade auch im Umstel-

lungszeitraum seien.  

Weil die Leistungsträger nun über die neue Gesamtplanung den hohen 

BTHG-Anspruch der stärkeren Personenzentrierung umsetzen sollen und 

zugleich die Vorgaben zahlreicher Länder zu einer budgetneutralen Gestal-

tung der BTHG-Reform umsetzen sollen, könne es zu Interessenskonflikten 

kommen, die beim einzelnen Leistungsberechtigten zum Leistungsabbau 

führen könnten.  

Zudem wurde darauf hingewiesen, dass Gesamtplanung mitunter als Ver-

fahren zur Formulierung individueller Entwicklungsziele für die/den Leis-

tungsberechtigte/n gesehen und darüber vergessen werde, dass im Rahmen 

dieses Verfahrens auch permanente Bedarfe der Betroffenen gerade in be-

sonderen Wohnformen berücksichtigt werden müssten. 
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Insgesamt ist zu vermuten, dass im Rahmen der individuellen Gesamt-

planung künftig immer wieder neu zwischen den Zielen der Personenzent-

rierung, einer hohen Leistungsqualität und der Wirtschaftlichkeit der Leis-

tungserbringung vermittelt werden muss.  

Eine der Gesamtplanung vorgelagerte Möglichkeit zur Qualitäts- und 

Wirtschaftlichkeitskontrolle soll dabei der mit dem BTHG neu eingeführte 

externe Vergleich der Angebote von Leistungserbringern vor dem Ab-

schluss neuer Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen bieten. 
 
 

Externer Vergleich  
 

Der externe Vergleich war bis zum Zeitpunkt der Berichtslegung noch nicht 

in allen untersuchten Ländern Gegenstand von Verhandlungen um die Lan-

desrahmenverträge und ist daher auch noch nicht überall geregelt. So gab es 

in Land 5 und 6 dazu weder inhaltliche Verhandlungen noch Festlegungen 

zur Definition von Vergleichsregionen oder zum Vergleichsgegenstand. 

Beim Blick auf die vier Länder, die im Zuge der LRV-Verhandlungen 

den externen Vergleich als Instrument thematisiert oder diesbezügliche Re-

gelungen in ihrem LRV SGB IX formuliert haben, zeigt sich ein uneinheit-

liches Bild in der Dimensionierung des Vergleichs. 

In drei der vier Länder, in denen der externe Vergleich in den LRV-

Verhandlungen thematisiert wurde und ggf. im LRV auch genauer definiert 

wurde, wird die Gesamtleistungsvergütung als Gegenstand eines möglichen 

Vergleichs betrachtet und rücken dementsprechend die Personalkosten als 

zentraler Bestandteil dieser Vergütung in den Vergleichsfokus. In einem 

Land dagegen werden als Gegenstand eines externen Vergleichs ausdrück-

lich sächliche Kosten („Mieten, Pachten oder Zinsen“) als ein bestimmter 

Anteil des jeweiligen Leistungspreises definiert. 

Bei der Festlegung des Einzugsbereichs, also der Region, auf die sich der 

externe Vergleich beziehen soll, variieren die Länder ebenfalls (Tabelle 3). 

Die landesspezifische Festlegung der Vergleichsregion hängt mit der Be-

stimmung der Leistungsträger im jeweiligen Land zusammen. Länder mit 

dezentraler Trägerstruktur scheinen dazu zu tendieren, die Region/en für den 

externen Vergleich ebenfalls dezentral anzulegen, wohingegen für Leistun-

gen, für die eine höhere oder die zentrale Ebene – Bezirke oder das Land 

insgesamt – Leistungsträger sind, ein landesweiter oder bezirksweiter Ver-

gleich anstrebt wird. 
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Tabelle 3: Externer Vergleich in den Untersuchungsländern im Überblick. 

 

Land  Vergleichsregion Regelung 

Land 1 Noch nicht definiert;  

Option auf landesweite 

Rahmenleistungs-

beschreibungen mit Er-

bringern impliziert Mög-

lichkeit des landeswei-

ten Vergleichs 

 

Landeseinheitliche Vergütungen sind für einzelne 

Leistungsbereiche möglich, wobei Angabe einer Kal-

kulationsgrundlage verpflichtend ist. 

Die Vertragsparteien geben in der jeweiligen Rahmen-

leistungsbeschreibung eine Empfehlung für eine an-

bieterindividuelle oder landeseinheitliche Vergütung 

ab. 

Im Falle einer landeseinheitlichen Vergütung erfolgt 

eine Differenzierung nach Tarifwerken; tariflich verein-

barte Vergütungen sowie entsprechende Vergütungen 

nach kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen können nicht 

als unwirtschaftlich abgelehnt werden (entsprechend § 

124 Abs. 1 Satz 6). 

Das Recht auf Einzelverhandlungen für jeden (poten-

ziellen) Leistungserbringer und jeden Träger der Ein-

gliederungshilfe bleibt unberührt. 

Land 2 Kommune/Sozialraum Bei der Kalkulation des Leistungspreises können be-

triebsnotwendige Investitionsaufwendungen für die 

Erbringung der Fachleistung, wie z.B. Aufwendungen 

für Miete, Pacht, Erbbauzins, Nutzung oder Mitbenut-

zung von Gebäuden oder sonstige abschreibungsfähi-

ge Anlagegüter, anerkannt werden, sofern sie „das 

marktgerechte Niveau nicht überschreiten“. 

Dieses Niveau kann, über einen externen Vergleich 

ermittelt werden. 

Land 3 Das gesamte Land Die Trägerin der Eingliederungshilfe muss für den ex-

ternen Vergleich alle notwendigen Informationen zur 

Verfügung zu stellen.  

Berücksichtigt werden im externen Vergleich jeweils 

alle Leistungsanbieter mit einem vergleichbaren An-

gebot. 

Die Vergleichbarkeit der Leistungsanbieter ergibt sich 

aufgrund der Erfüllung der gleichen formalen Voraus-

setzungen beim jeweiligen Angebot sowie aufgrund 

des Vergleichs des je vereinbarten Personalschlüssels 

(muss gleich sein). 

Verfahren bei Verlangen einer höheren Vergütung 

durch einen bereits vertraglich gebundenen Leis-

tungserbringer: der Leistungserbringer muss nachvoll-

ziehbar begründen, warum er eine höhere Vergütung 

verlangt, sofern diese oberhalb des unteren Drittels 
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der Vergütungen der vergleichbaren Leistungsangebo-

te liegt. 

Land 4 Das gesamte Land Um die Angemessenheit und Leistungsgerechtigkeit 

einer Vergütung nach § 124 Abs. 1 SGB IX bewerten 

zu können, werden Vergütungen von weiteren  

Leistungserbringern, sofern sie ein vergleichbares 

Leistungsangebot haben, herangezogen.  

In den externen Vergleich sind alle Leistungserbringer 

landesweit, aber mindestens fünf mit einem vergleich-

baren Leistungsangebot einzubeziehen. 

Der Träger der Eingliederungshilfe muss für den ex-

ternen Vergleich alle notwendigen Informationen zur 

Verfügung zu stellen.  

Stellt der Träger der Eingliederungshilfe fest, dass die 

angebotene Vergütung eines Leistungserbringers 

oberhalb des unteren Drittels der möglichen Vergü-

tungen liegt, muss der anbietende Erbringer begründet 

darlegen, aufgrund welcher Bestandteile der kalkulier-

ten Vergütung der höhere Vergütungsanspruch zu-

stande kommt.  

Land 5  Noch nicht definiert Noch nicht verhandelt 

Land 6  Noch nicht definiert; 

historisch: Bezirke 

Noch nicht verhandelt 

 

Eigene Darstellung. 

 

Die Ergebnisse des Fallvergleichs unterstützen diese Hypothese teilweise, 

wobei es angesichts der vielfach noch fehlenden Festlegung der Vergleichs-

region zu früh ist, hierzu eine abschließende Aussage zu formulieren.  

So haben jene Länder mit (eher) zentraler Trägerstruktur – Land 1, 3 und 

4 – das gesamte Land als Vergleichsregion entweder definiert oder aber Re-

gelungen geschaffen, die einen landesweiten Vergleich von Vergütungen 

zumindest nicht ausschließen. In Land 2, das sich durch eine dezentrale 

Trägerstruktur auszeichnet, deuten die Regelungen im LRV auf die Anlage 

dezentraler Vergleichsregionen hin. In den Ländern 5 und 6 wurden weder 

der externe Vergleich noch die Frage der möglichen Vergleichsregion/en 

bislang in den LRV-Verhandlungen thematisiert. Dementsprechend existie-

ren hier auch noch keine Regelungen zu diesem Thema. In Land 6, in dem 

ein externer Vergleich bereits vor 2020 praktiziert wurde, ist die territoriale 

Anlage des Vergleichs historisch dezentral, wobei allerdings nicht die un-

terste, kommunale, sondern die darüber liegende, bezirkliche Ebene den 

Einzugsbereich darstellt. 

Insgesamt deutet sich an, dass auch die Größe des jeweiligen Landes ein 

entscheidender Faktor für die territoriale Anlage des externen Vergleichs ist. 
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So hat man sich beispielsweise in Land 4 aufgrund der geringen Größe des 

Landes bewusst dafür entscheiden, das gesamte Land als territoriale Be-

zugseinheit für die Durchführung des externen Vergleichs festzulegen. Und 

auch wenn der externe Vergleich in Land 5 noch nicht verhandelt oder gar 

geregelt wurde, weisen die befragten Akteure hier ebenfalls auf die geringe 

Größe des Landes hin, angesichts derer es sinnvoll sei, das gesamte Land als 

Bezugseinheit zu bestimmen. In Land 6 wiederum ist die große Größe des 

Landes aus Sicht der befragten Akteure ein möglicher Grund dafür, die Be-

zugsterritorien des (hier ebenfalls noch nicht geregelten) externen Ver-

gleichs kleiner als auf Landesebene zu wählen.  

Auch die historisch gewachsene Leistungsstruktur im jeweiligen Land 

scheint ein Faktor zu sein. Gibt es insbesondere große Leistungsanbieter mit 

einem starken Angebot bei den besonderen Wohnformen, so könnte dies e-

her dafür sprechen, dass die Akteure eine größere Vergleichsregion, ggf. das 

gesamte Land, bevorzugen.  

Beim Blick jene drei Länder, in denen der externe Vergleich auf den Ge-

genstand der Gesamtleistungsvergütung bezogen wird und in denen dement-

sprechend insbesondere die Personalkosten bzw. die kalkulierten Personal-

pauschalen als wesentlicher Vergütungsbestandteil in den Blickpunkt des 

externen Vergleichs rücken, ist das Bild ebenfalls heterogen.  

In allen Ländern ist die Differenzierung nach Tarifwerken oder anderen 

arbeitsrechtlichen Regelungen Standard. Dabei bekennen sich die Akteure 

in Land 1 nicht nur zur Anerkennung der tariflichen oder sonstigen in die-

sem Kontext bedeutsamen Standards, sondern berichteten, dass die Vergü-

tung des Fachpersonals gemäß dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 

(TVöD) zugleich die Maßgabe für die Personalvergütung in der EGH insge-

samt ist, also auch bei nicht tariflich oder durch andere arbeitsrechtliche 

Vergütungsstandards  gebundenen Leistungserbringern angesetzt werden 

soll. Der TVöD wird hier gewissermaßen als Haltelinie der Personalvergü-

tung nach unten betrachtet. Da derzeit noch keine Vereinbarungen abge-

schlossen worden sind, ist nicht überprüfbar, inwieweit dieses Bekenntnis in 

Land 1 tatsächlich eingelöst wird. In Land 3 und 4 wird der TVöD aner-

kannt, jedoch sehen die Akteure diesen hier nicht explizit als Haltelinie. Da-

bei wird in diesen Ländern zugleich nach unterschiedlichen Tarifwerken un-

terschieden. Unklar bleibt in allen drei Ländern, die das Instrument bereits 

geregelt haben, inwieweit sich der externe Vergleich bei der Personalvergü-

tung lediglich auf den jeweiligen Tarif oder auch auf weitere Vergütungsbe-

standteile bezieht. In Land 3 werden beispielsweise bei Zuschlägen für Lei-

tungsfunktionen nicht die in einzelnen Tarifwerken absolut definierten Ver-

gütungen zugrunde gelegt, sondern Durchschnittswerte, die aus entspre-

chenden Vergütungsbestandteilen in den verglichenen Angeboten gebildet 

werden sollen. 

Zum Zeitpunkt der Berichtslegung können angesichts der wenigen vor-

liegenden Informationen noch keine validen Aussagen zu den Effekten des 
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externen Vergleichs auf die Finanzierung der Fachleistungen und damit auf 

die Beschäftigungsbedingungen in der Eingliederungshilfe formuliert wer-

den. Allerdings deuteten die befragten Akteure in allen untersuchten Län-

dern an, dass es bei bisher nicht tarifgebundenen Leistungserbringern wegen 

der Regeln zur Tarifbindung im externen Vergleich eine gewisse Tendenz 

dazu gebe, über eine Tarifbindung zumindest ernsthaft nachzudenken. 

Zu bedenken ist in diesem Zusammenhang insgesamt, dass auch die un-

terschiedlichen Rahmenbedingungen in den einzelnen Ländern wichtig da-

für sind, ob und inwieweit bei den Vergütungen von EGH-Leistungen ein 

Preisdruck nach unten mit ggf. negativen Auswirkungen auf die Personal-

vergütung entstehen kann.  

So ist die Kontrolle der Kosten in der EGH eine wichtige Rahmengröße 

für die Umsetzung der BTHG-Reform. Vereinzelt wurde explizit Kosten-

neutralität als Ziel der Reform oder gar die Möglichkeit zum Erzielen von 

Einsparungen diskutiert.  

Eine weitere wichtige Rahmengröße ist die Struktur der Nachfrage im 

jeweiligen Land und damit das Gewicht der einzelnen EGH-

Leistungsbereiche für die Leistungserbringung insgesamt. So variieren die 

Anbieterstrukturen und die Konkurrenzsituation je nach Leistungsbereich.  

In allen Ländern hängt die Relevanz der Tarifklausel als mögliche 

Bremskraft für eine Absenkung von Personalvergütungen bei der Durchfüh-

rung des externen Vergleichs auch von der Tarifabdeckung im jeweiligen 

Land ab.  
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Fazit und offene Forschungsfragen  
 

Der vorliegende Bericht liefert eine erste, noch sehr vorläufige Zwischenbi-

lanz zur Umsetzung der neuen Regelungen der Eingliederungshilfe nach 

SGB IX und zu möglichen Effekten auf die Arbeitsbedingungen und die 

Qualität der Beschäftigung bei den Leistungserbringern und damit auch auf 

die Qualität und Verfügbarkeit der Leistungen der Eingliederungshilfe.  

Wird von den in der Einleitung erläuterten Ausgangsfragen ausgegangen, 

so zeigt sich erstens, dass die Idee einer künftig flexibilisierten und damit 

potentiell an die Bedarfe der einzelnen Person inhaltlich besser angepassten 

Erbringung der EGH-Fachleistungen vor allem auch bei Menschen, die in 

besonderen Wohnformen wohnen, grundsätzlich in allen sechs hier unter-

suchten Ländern unterstützt wird.  

Dabei wird das in der Fachwelt vielfach diskutierte Konzept zur flexibili-

sierten Leistungserbringung, die Modularisierung der Fachleistungen, durch 

die die Zusammenstellung eines mehr oder weniger individuellen Leis-

tungspaketes für die/den einzelnen Leistungsberechtigten möglich werden 

soll, in den hier untersuchten Ländern recht unterschiedlich ausgelegt und 

dementsprechend in den verschiedenen Landesrahmenvereinbarungen (so-

fern diese bereits abgeschlossen wurden) auch recht unterschiedlich gere-

gelt. Die Spannbreite reicht vom Verständnis einer im Kern weiterhin auf 

Leistungspauschalen beruhenden Leistungssystematik bis hin zu einer Leis-

tungssystematik, in der Leistungen perspektivisch nur noch auf Fachleis-

tungsstundenbasis, also inhaltlich komplett flexibilisiert, erbracht werden 

sollen. In keinem der hier untersuchten Länder wurden bereits erste Erfah-

rungen mit den neuen, noch nicht voll ausgereiften Leistungssystemen ge-

sammelt. Dabei ist indes überall deutlich geworden, dass die Systeme in ih-

rer Anlage jeweils einen Kompromiss darstellen zwischen den Zielen der 

verstärkten Personenzentrierung einerseits und einer effektiven Kontrolle 

der Entwicklung der Leistungskosten insgesamt andererseits. Dies gilt selbst 

für Länder, die besonders weitgehende Regelungen im Sinne der Idee der 

Leistungsflexibilisierung getroffen haben. Hier erfolgt die Kostenkontrolle 

über die enge Bindung der Erbringung an den kleinräumigen Sozialraum. 

Zweitens zeigt der Bericht beim Blick auf die Regelungen zum Gesamt-

planungsverfahren, dass die neu geregelte Gesamtplanung in allen Ländern 

das Verfahren darstellt, auf das die Akteure sowohl auf Seiten der Leis-

tungserbringer wie auch auf Seiten der Leistungsträger große Erwartungen 

hinsichtlich der Überwindung des Spannungsverhältnisses zwischen Leis-

tungsflexibilisierung und Personenzentrierung einerseits und Kostenkontrol-

le andererseits richten. Ob und wie dies in der Realität künftig gelingt, lässt 

sich hier nicht abschätzen, da in der Regel die Gesamtplanung bislang gera-

de erst schrittweise umgesetzt wird.  

Deutlich geworden ist indes auch, dass für die Gesamtplanung entspre-

chende Voraussetzungen formal geregelt werden müssen: eine hinreichend 
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ausdifferenzierte Beschreibung der Leistungen entweder als Leistungsmodu-

le oder als Fachleistungen mit unterschiedlichen Varianten von Assistenz-

leistungen; eine hinreichend genaue Vorstellung über das Gesamtspektrum 

der EGH-Fachleistungen (was gehört dazu, was nicht?); Instrumente und 

Verfahren zur Bedarfsermittlung, die die Feststellung von individuellen Be-

darfen und Wünschen, aber auch individuellen Möglichkeiten der Leis-

tungsberechtigten effektiv erlauben; entsprechend geschultes Personal beim 

Leistungsträger, das in der Lage ist, die komplexen Aufgaben im Zusam-

menhang der Gesamtplanung zu erfüllen; ausreichende Personalressourcen. 

In den meisten dieser Punkte besteht in den hier untersuchten Ländern noch 

Entwicklungsbedarf. 

Drittens zeigte sich, dass der externe Vergleich, der nach dem Vorbild 

entsprechender Regelungen im Bereich der Pflege  als ein Instrument zur 

marktbasierten Kontrolle der Leistungspreise und damit der Ausgabenent-

wicklung in der EGH insgesamt in das erneuerte Recht der Eingliederungs-

hilfe eingefügt worden ist, in den hier untersuchten Ländern von den Akteu-

ren überwiegend anerkannt wird. In den Verhandlungen zu den Landesrah-

menverträgen hat dieses Instrument eine eher untergeordnete Rolle gespielt 

und in den Landesrahmenverträgen wurde es unterschiedlich detailliert aus-

gestaltet.  

Hierfür wurden unterschiedliche Gründe genannt. Zum einen wurde die 

Marktsituation in der EGH als nicht vergleichbar mit der in der Pflege be-

schrieben und vielfach, gerade im Bereich der besonderen Wohnformen, 

von ‚gesättigten‘ Märkten berichtet, auf denen absehbar keine nennenswerte 

Konkurrenz stattfinde. Mitunter wurde auch darauf hingewiesen, dass im 

jeweiligen Land schon vor der Regelung ein externer Vergleich Basis prak-

tiziert wurde. Hier wurde begrüßt, dass die gesetzliche Formalisierung ins-

besondere die Leistungsträger zwingt, die angelegten Vergleichskriterien 

transparent zu machen. 

Viertens wurde berichtet, dass die Regelungen zum externen Vergleich 

und die damit verbundenen Regelungen zum Schutz der tarif- und arbeits-

rechtlichen Bestimmungen bei Leistungserbringern die Bereitschaft zur ta-

riflichen Bindung erhöht habe. Auch wenn von der Mehrzahl der hier be-

fragten Akteure von den Regelungen zum externen Vergleich keine negati-

ven Effekte auf die Beschäftigung in der EGH erwartet werden sind, wurden 

vereinzelt auch Bedenken geäußert. Insgesamt sind die negativen Erfahrun-

gen, die mit dem Instrument im Bereich der Pflege gemacht wurden, vielen 

Akteure gerade auf Seiten der Leistungserbringer sehr präsent.  

In diesem Zusammenhang ergibt die vorliegende Studie, dass in den 

Rahmenvereinbarungen vieler Ländern zur Konkretisierung der Umsetzung 

des externen Vergleichs noch nicht ausgereift sind. Offen ist teilweise noch, 

welche territorialen Einheiten die für den Vergleich zu berücksichtigenden 

Einzugsbereiche nach § 124 Abs. 1 Satz 5 SGB IX bilden. Zudem ist teil-

weise noch offen, welche Vergütungsbestandteile im Rahmen des vorgege-
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benen Tarifschutzes berücksichtigt werden bzw. inwiefern Sachkosten in 

den externen Vergleich einbezogen werden.  

Auch deshalb lässt sich noch wenig zu den praktischen Effekten der Re-

gelungen zum externen Vergleich auf die Beschäftigungsbedingungen und 

die Personalfinanzierung in der Eingliederungshilfe konstatieren. Für die 

Formulierung valider, empirisch gesättigter Erkenntnisse ist es zum Zeit-

punkt der Berichtslegung noch zu früh.  

Insgesamt ist in dieser Studie deutlich geworden, dass mit den Verhand-

lungen zu den neuen Landesrahmenverträgen nach § 131 SGB IX in vielen 

Ländern zahlreiche, häufig zwischen Leistungsträgern und Leistungserbrin-

gern kontroverse, Aspekte des neuen Leistungsrechts der EGH noch nicht 

geklärt werden konnten. Teils kam es aufgrund von tiefergehenden Diffe-

renzen zwischen den Leistungsträgern und Leistungserbringern zu Verhand-

lungsverzögerungen, teils war die Materie zu komplex, als dass die Akteure 

alle Aspekte rechtzeitig zum 1. Januar 2020 im notwendigen Detaillierungs-

grad hätten bearbeiten können. In den meisten Ländern stand dabei in den 

Verhandlungen zunächst die gesetzliche Pflicht zur Regelung der Trennung 

von existenzsichernden und Fachleistungen der Eingliederungshilfe als zent-

rale Herausforderung im Vordergrund. 

Im Verlauf der Untersuchung wurden zahlreiche Fragen offenkundig, die 

weiterhin verfolgt werden sollten: Wie wird das EGH-Leistungsportfolio 

künftig aussehen und welche veränderten Anforderungen ergeben sich dar-

aus für die Beschäftigung in der Eingliederungshilfe? Wie werden sich die 

Qualifikationsanforderungen in der EGH künftig entwickeln? Welche Aus-

wirkungen ergeben sich aus einer möglichen, mit der Reform verstärkten 

Ambulantisierung der Leistungserbringung? Wie wird der externe Vergleich 

in der Realität umgesetzt werden und was bedeutet dies für die Beschäfti-

gungsbedingungen und insbesondere auch für die Finanzierung des Perso-

nals in der EGH? Werden sich hier Unterschiede zwischen den Ländern er-

geben? Inwieweit können über die individuelle Gesamtplanung auf dezent-

raler Ebene grundlegende, teils widersprüchliche Ziele (Personenzentrie-

rung, Kostenkontrolle) der BTHG-Reform miteinander in Einklang gebracht 

werden? Inwieweit wird das vorrangige Ziel der BTHG-Reform, nämlich 

eine verbesserte Teilhabe der Menschen mit Behinderung am gesellschaftli-

chen zu ermöglichen und ihre Autonomie zu stärken, tatsächlich erreicht? 

Diese Fragen werden mit der Anwendung des neuen Leistungsrechts re-

levant und sollten zu einem späteren Zeitpunkt, nach dem Ende der in den 

Ländern unterschiedlich geregelten Übergangszeiträume, erneut zum Ge-

genstand einer Untersuchung gemacht werden. Aus ihrer Beantwortung er-

geben sich künftige Beteiligungs- und Handlungsbedarfe in der Eingliede-

rungshilfe. 
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Die Studie untersucht mittels einer Dokumentenanalyse von Landesgesetzen 

und Rahmenverträgen zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes und Ex-

perteninterviews mit Vertreter/innen der Leistungsträger und Leistungser-

bringer aus sechs Bundesländern, wie die gesetzlichen Anforderungen zur 

Modularisierung der Fachleistungen der Eingliederungshilfe für Menschen 

mit Behinderungen und die Regeln zum externen Vergleich zwischen ver-

schiedenen Leistungsangeboten in den Landesrahmenverträgen umgesetzt 

werden und fragt nach möglichen Folgen für die Beschäftigungsbedingun-

gen in der Eingliederungshilfe. 

  

 


